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Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist das Rück-
grat eines starken und dynamischen Wirtschaftsstandortes 
Deutschland sowie zentrale Voraussetzung für Wachstum 
und Beschäftigung. Investitionen in diese Infrastruktur 
schaffen die Grundlage für eine nachhaltige Mobilität von 
Menschen und Gütern mit besserer Erreichbarkeit und hö-
herer Lebensqualität.

Daher ist es eine wesentliche politische Aufgabe, Verkehrs-
investitionen dorthin zu lenken, wo sie den größten Nutzen 
für Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaft versprechen. 
Wichtigstes Steuerungsinstrument hierfür ist der Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP), in dem auf Basis von Verkehrs-
prognosen sowie ökonomischen, ökologischen und raum-
ordnerischen Bewertungsverfahren der zukünftige Bedarf 
an Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ermittelt wird. 

Seit dem letzten BVWP aus dem Jahr 2003 haben sich die 
politischen und verkehrlichen Rahmenbedingungen wei-
terentwickelt. Die Haushaltskonsolidierung (Schulden-
bremse) begrenzt die Höhe des Verkehrsetats trotz wach-
sender Verkehrsnachfrage. Der Klimawandel und die 
Energiewende bestimmen immer stärker das politische 
Handeln. Der Verkehrssektor steht vor tiefgreifenden Um-
brüchen in der Antriebstechnologie. Das Bedürfnis nach 
mehr Mitbestimmung und eine höhere Erwartung be-
züglich des Umwelt- und Lärmschutzes seitens der Be-
völkerung nehmen mehr und mehr zu. Dazu kommen 
verbesserte wissenschaftliche Methoden und schnellere 
EDV-Anwendungen. Welche Folgen ergeben sich daraus für 
die Verkehrsinfrastrukturpolitik und damit speziell für den 
neuen Bundesverkehrswegeplan?

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) gibt mit der vorliegenden Grundkonzepti-
on Antwort auf diese und weitere Fragen zu den Herausfor-
derungen der Verkehrsinfrastrukturpolitik. Dabei werden 
in der Grundkonzeption noch keine konkreten Verkehrsin-
frastrukturmaßnahmen benannt, sondern die Leitlinien für 
den nächsten Bundesverkehrswegeplan und die zukünftige 

Infrastrukturentwicklung formuliert. Ausgehend von die-
sen Grundlagen wird das BMVI den Bundesverkehrswege-
plan 2015 erarbeiten.

Wichtigste Aufgabe der Grundkonzeption ist die Ent-
wicklung von Kriterien zur Priorisierung der Verkehrs-
infrastrukturinvestitionen, um ein realistisches und fi-
nanzierbares Gesamtkonzept aufzustellen. Der Weg zur 
Grundkonzeption und der in ihr enthaltenen Priorisie-
rungsstrategie beginnt jedoch zunächst mit einer Standort-
bestimmung. Nachdem in Kapitel 2 kurz die allgemeinen 
Grundzüge der Bundesverkehrswegeplanung vorgestellt 
werden, beleuchtet Kapitel 3 die konkreten Herausforde-
rungen der Verkehrsinfrastrukturentwicklung. Die Verän-
derungen unserer Gesellschaft zu kennen und auch kritisch 
in die Vergangenheit zu schauen, ist Grundvoraussetzung 
für gute Politik. 

Darauf aufbauend werden in Kapitel 4 die Ziele des BVWP 
2015 definiert und hinsichtlich des Zustandes des bundes-
deutschen Verkehrsnetzes analysiert. Die Erkenntnisse des 
dritten und vierten Kapitels bilden die Grundlage für die 
Handlungskonzepte und Instrumente des BVWP 2015, die 
in Kapitel 5 vorgestellt werden. 

Schließlich wird in Kapitel 6 das nationale Prioritätenkon-
zept vorgestellt. Diese Priorisierungsstrategie beeinflusst 
die Verteilung der Finanzmittel zwischen Erhaltung, Aus- 
und Neubau, zwischen den Verkehrsträgern sowie auch 
die Dringlichkeitseinstufung der erwogenen Verkehrsin-
frastrukturprojekte. Dieses Kapitel ist ein zentraler Ab-
schnitt der Grundkonzeption, da es die Umsetzungsstrate-
gie der einzelnen Projekte im späteren BVWP maßgeblich 
festlegt. Stärker als bisher muss die Projektauswahl auf die 
Ziele des BVWP abgestimmt sein. Dabei geht es nicht dar-
um, möglichst alle Wünsche zu erfüllen, sondern den Infra-
strukturbedarf zu bestimmen, der für die Bewältigung des 
prognostizierten Verkehrs im Jahr 2030 erforderlich und 
gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist. 

Finanzierung 
(Kap. 7)

Nationales Prioritätenkonzept
(Kap. 6)

Handlungskonzepte (Kap. 5)
Verkehrsprognose – Erhaltungsprognose – Bewertung 

Herausforderungen 
(Kap. 3)

Netzmängel 
(Kap. 4)

Beteiligung (Kap. 8)

W
irkungskontrolle (Kap. 9)

Grundlagen der Bundesverkehrswegeplanung (Kap. 2)

Ziele
(Kap. 4)

Abbildung 1: Gliederung der Grundkonzeption
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Wichtige Randbedingung der Priorisierung ist das voraus-
sichtliche Volumen der verfügbaren Finanzmittel. Kapitel 7 
gibt einen Überblick zu den bisherigen Finanzierungsinst-
rumenten und zum voraussichtlichen Finanzbedarf. 

Kapitel 8 und 9 widmen sich wichtigen Begleitprozessen 
der Bundesverkehrswegeplanung. Zum einen wird eine 
gute Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger immer mehr 
als wichtiger Baustein für eine effiziente Projektrealisie-
rung angesehen. Dieser Aspekt wird im achten Kapitel be-
handelt. Zum anderen benötigt ein wirksames Planungsin-

strument eine effiziente Qualitäts- und Wirkungskontrolle. 
In Kapitel 9 wird aufgezeigt, wie die Wirkungen des BVWP 
2015 während der Umsetzung kontrolliert werden sollen.

Kapitel 10 schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf 
den BVWP 2015 die Grundkonzeption ab.

Im Anschluss an dieses einleitende Kapitel sind personen-
bezogene Bezeichnungen zugunsten der Lesefreundlichkeit 
nur in ihrer maskulinen Form aufgeführt, beziehen sich je-
doch auf beide Geschlechter in gleicher Weise.
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2 BVWP, Ausbaugesetze und  
Bedarfsplanüberprüfung –  
grundlegende Zusammen- 
hänge der Bundesverkehrs- 
wegeplanung im Überblick
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Die Bundesregierung ist nach dem Grundgesetz verant-
wortlich für Bau und Erhaltung der Bundesverkehrswe-
ge (Bundesschienenwege, Bundeswasserstraßen und Bun-
desfernstraßen) und somit auch für deren Finanzierung. 
Die See- und Binnenhäfen, die Flughäfen sowie die Güter-
verkehrszentren zählen nicht zu den Bundesverkehrswe-
gen. Planung, Bau und Unterhaltung dieser Anlagen lie-
gen in den Händen der Länder, Kommunen oder privater 
Betreiber. Der Bund ist zuständig für die Anbindung die-
ser Anlagen an das Netz der Bundesverkehrswege und stellt 
hierfür Mittel zur Verfügung. Unabhängig von der Zustän-
digkeit bezieht die Bundesregierung bei den Planungen alle 
Verkehrsträger (Straße, Schiene, Wasserstraße, Luftverkehr, 
nicht-motorisierter Verkehr) und deren intermodale Ver-
zahnung in die Verkehrsprognose ein. 

2.1 Von der Projektidee zum realisierten Projekt

Deutschland verfügt über eines der am besten ausgebauten 
Verkehrsnetze weltweit. Dieses Verkehrsnetz muss entspre-
chend der verkehrlichen Belastung in einem guten Zustand 
erhalten werden. Sich verändernde Rahmenbedingungen 
und Verkehrsbedürfnisse haben jedoch auch einen Erwei-
terungs- und Optimierungsbedarf zur Folge. Bund, Länder, 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen und weitere Fachleu-
te arbeiten deswegen kontinuierlich an der Identifizierung 
und Behebung von Mängeln im Verkehrsnetz. Können Pro-
bleme nicht mehr allein durch betriebliche Steuerung ab-
gefedert werden, sind frühzeitig auch infrastrukturelle Lö-
sungen zu entwickeln.

Die für Verkehrsinfrastrukturaus- und -neubau benötig-
ten Finanzmittel müssen verantwortungsvoll und dem Ge-
meinwohl dienend eingesetzt werden. Aus diesem Grund 
muss sorgfältig „geplant“ werden, welche Verkehrsinvestiti-

onen wie und wo am sinnvollsten und dringlichsten vorzu-
nehmen sind. Wichtigstes Steuerungsinstrument in diesem 
Zusammenhang ist die verkehrsträgerübergreifende Bun-
desverkehrswegeplanung, deren Ergebnisse im Bundesver-
kehrswegeplan (BVWP) dokumentiert werden.

Der BVWP wird vom BMVI erarbeitet und von der Bun-
desregierung im Kabinett beschlossen. Dabei handelt es 
sich beim BVWP um ein Planungsinstrument, mit dem der 
Rahmen der anstehenden Investitionen in die Verkehrs-
infrastruktur des Bundes abgesteckt wird – sowohl für Er-
haltung als auch für Aus- und Neubau. Im Rahmen der 
Aufstellung wird nachgewiesen, ob erwogene Neu- und 
Ausbauprojekte unter Berücksichtigung der prognostizier-
ten Verkehrsmengen und anderer Rahmenbedingungen 
gesamtwirtschaftlich sinnvoll und notwendig sind. Hier-
bei werden alle Vor- und Nachteile der erwogenen Projekte 
auf gesamtwirtschaftlicher Basis quantifiziert und den In-
vestitionskosten gegenübergestellt. Nur gesamtwirtschaft-
lich rentable Projekte (Nutzen-Kosten-Verhältnis über 1) 
dürfen gemäß der Bundeshaushaltsordnung mit Bundes-
mitteln finanziert werden. Allerdings ist der BVWP weder 
Finanzierungsplan, noch hat er Gesetzescharakter. Erst im 
nächsten Schritt werden auf Grundlage des BVWP die Ent-
würfe der Bedarfspläne für die einzelnen Verkehrsträger 
erstellt, die als Anlage der jeweiligen Ausbaugesetze vom 
Parlament verbindlich beschlossen werden und den Aus- 
und Neubaubedarf enthalten (s. Abbildung 2). BVWP und 
Bedarfspläne sind aufgrund von Änderungen im Rahmen 
der Parlamentsbefassung in der Regel nicht vollständig de-
ckungsgleich. Die Bedarfspläne legen abschließend fest, 
welche Verkehrsinfrastrukturprojekte in welcher Dring-
lichkeit geplant und aus dem Bundeshaushalt finanziert 
werden sollen.

Parlament

Träger des 
Vorhabens

Projektideen

Bundesverkehrs-
wegeplan (BVWP)

Ausbaugesetze mit 
Bedarfsplänen

Bedarfsplan-
überprüfung

Fünfjahrespläne
(Investitionsrahmenplan)

Mittelfristige 
Finanzplanung

Jährlicher 
Haushaltsplan

Fach-
planung Baurecht Bauausführung

alle 5 Jahre

Jährliche 
Bauplanung

BEDARFSPLANUNG FINANZIERUNG

UMSETZUNG

Gesetzentwurf

Bundesministerium 
für Verkehr und 
digitale Infrastruktur

MITTELFRISTPLANUNG

Planungsauftrag

Planungsauftrag

alle 5 Jahre

Abbildung 2: Bundesverkehrswegeplanung im Überblick – von der Idee bis zum realisierten Projekt
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Der Bundesverkehrswegeplan gilt für den angegebenen 
Zeitraum (i.d.R. 10 Jahre), oder bis er durch einen neuen 
Bundesverkehrswegeplan ersetzt wird. Alle 5 Jahre sind ge-
mäß gesetzlicher Regelungen die Bedarfspläne zu überprü-
fen. Mit dieser Bedarfsplanüberprüfung soll festgestellt 
werden, ob eine Anpassung an die Verkehrs- und Wirt-
schaftsentwicklung erforderlich ist, wobei eventuell neue 
Erkenntnisse zur Projektplanung berücksichtigt werden. 

Auf den nachfolgenden Planungsstufen (Raumordnungs-
verfahren, Linien- bzw. Trassenbestimmungsverfahren, 
Planfeststellungsverfahren) werden die Planungen des 
BVWP von den Vorhabenträgern vertieft und bis zum Bau-
recht (Planfeststellung) geführt. Die Umsetzungszeitpunk-
te und die Umsetzungsreihenfolge der Projekte hängen von 
der Dringlichkeit, dem Planungsstand mit Vorliegen des 
Baurechts sowie den verfügbaren Finanzmitteln ab. 

Zur Verwirklichung des Ausbaus stellt das BMVI entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben der Ausbaugesetze Fünf-
jahrespläne auf; zuletzt wurde - zusammenfassend für alle 
drei Verkehrsträger - im März 2012 der Investitionsrah-
menplan (IRP) 2011 – 2015 für die Verkehrsinfrastruktur 
des Bundes bekanntgegeben. Ein Investitionsrahmenplan 
(IRP) enthält den Investitionsbedarf für einen Zeitraum von 
fünf Jahren für die Erhaltung der Bestandsnetze, für die 
Fortführung der im Bau befindlichen Maßnahmen und für 
die Vorhaben mit weit fortgeschrittenem Planungsstand, 
die bereits Baureife haben oder diese im Geltungszeitraum 
(aktuell bis 2015) erreichen können.

2.2 BVWP-relevante und bedarfsplanrelevante 
Investitionen

Der BVWP ist das wichtigste Steuerungsinstrument für 
die Verkehrsinfrastrukturplanung in der Zuständigkeit des 
Bundes, aber nicht das einzige Instrument. Deswegen ist 
es nicht Anspruch des BVWP, alle Infrastrukturplanun-
gen und Investitionen des Bundes mit Verkehrsinfrastruk-
turbezug in einem Planwerk zu untersuchen und/oder 
zu bewerten. Zweck des BVWP ist zunächst die volkswirt-
schaftliche Bewertung aller erwogenen Investitionspro-
jekte im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach gleicher 
Methodik und gleichen Maßstäben mit dem Ziel einer ver-
kehrsträgerübergreifenden Priorisierung. Dabei wird fest-
gestellt, welcher Bedarf an finanziell aufwendigen, groß-
räumig wirksamen und wesentlich kapazitätssteigernden 
bzw. qualitätsverbessernden Investitionen in den nächs-
ten zehn bis fünfzehn Jahren besteht. Je nach Verkehrs-
träger liegen die Schwerpunkte der im BVWP enthalte-
nen Aus- und Neubaumaßnahmen auf der signifikanten 
Kapazitätserweiterung unter Berücksichtigung der Nach-
frage (insbesondere Straße u. Schiene) oder Qualitätsver-
besserung (insbesondere Wasserstraße). Dazu gehören der 

Aus- und Neubau von Strecken, Schleusen oder von großen 
Schienenknoten bzw. solitären Knoten von Bundesauto-
bahnen. Die Bewertung und Priorisierung von großräumig 
wirksamen Einzelprojekten bzw. Projektbündeln bildet den 
Hauptteil des BVWP. 

Der Bundesverkehrswegeplan umfasst sowohl
(a) Aus- und Neubauinvestitionen, die zu signifikanten Ka-

pazitätssteigerungen bzw. (insbesondere bei der Was-
serstraße) Qualitätsverbesserungen führen als auch

(b) Erhaltungs-/Ersatzinvestitionen in der Summe über 
den Betrachtungszeitraum des BVWP.

Aus- und Neubauinvestitionen (a) müssen vor Bau- und Fi-
nanzierungsbeginn einer gesamtwirtschaftlichen Bewer-
tung unterzogen werden. Erweisen sich diese Maßnahmen 
als bauwürdig, werden sie als Einzelprojekt bzw. als Pro-
jektbündel (z. B. KV-Konzept) mit ihrem Bewertungsergeb-
nis in den BVWP eingestellt. Maßnahmen dieser Art wer-
den nach Aufstellung des BVWP in die Bedarfspläne der 
Ausbaugesetze der Verkehrsträger überführt, um sie gesetz-
lich zu legitimieren und eine Finanzierung zu ermöglichen. 
In der Grundkonzeption werden diese Maßnahmen verein-
facht „Aus- und Neubaumaßnahmen“ genannt.

Erhaltungs- und Ersatzmaßnahmen (b) leiten sich als Sum-
me aus den Erhaltungsbedarfsprognosen der Verkehrsträ-
ger Straße und Wasserstraße ab. Für den Bereich Schiene 
erfolgt die Abschätzung im BVWP entsprechend der Fest-
legungen im Rahmen der Verhandlungen zur Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung für das Bestandsnetz. Eine 
maßnahmenscharfe Betrachtung der Erhaltungs-/Ersat-
zinvestitionen im BVWP erfolgt nicht. Dies ist lediglich für 
die Ersatzinvestitionsanteile bei kombinierten Ersatz- und 
Ausbaumaßnahmen der Fall.

Darüber hinausgehende übrige Investitionen sind nicht 
Gegenstand des BVWP. Zu diesen gehören beispielswei-
se Maßnahmen der Lärmsanierung, Radwege in der Bau-
last des Bundes, Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreu-
zungsgesetz, Lkw-Parkflächen auf Bundesautobahnen und 
Um- und Ausbaumaßnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit wie z. B. der Ausbau von Bundesstraßen 
von zwei auf drei Fahrstreifen. Diese übrigen Investitio-
nen werden in separaten Planungen – zum Teil durch die 
Länder oder Kommunen – oder Programmen (z.B. Sofort-
programm Seehafenhinterlandverkehr, Nationales Lärm-
schutzpaket II, IVS-Aktionsplan) behandelt. Diese Maßnah-
men können außerhalb des BVWP bzw. des Bedarfsplans 
umgesetzt werden. Eigenständige Investitionsprogram-
me mit Verkehrsinfrastrukturbezug werden bei Bedarf im 
Textteil des BVWP 2015 nachrichtlich erwähnt. Kleinteili-
gere Maßnahmen sind nur dann ergänzend im BVWP zu 
berücksichtigen, wenn starke gegenseitige Beeinflussungen 
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(Konkurrenz oder Synergien) zwischen diesen Maßnahmen 
und dem konventionellen Aus- oder Neubau bestehen. Das 
ist beispielsweise der Fall, wenn durch alternative kleintei-
lige Maßnahmen der konventionelle Aus- oder Neubau er-
setzt oder zeitlich verschoben werden kann oder wenn die 
Dimensionierung der konventionellen Projekte signifi-
kant beeinflusst wird. Erstmals werden deswegen im BVWP 
2015 die Interdependenzen zu alternativen Maßnahmen 
untersucht (siehe Kapitel 5.1.2). In der Grundkonzeption 
werden übrige Investitionen nicht weiter behandelt, sofern 
keine signifikanten Interdependenzen zu klassischen BV-
WP-Projekten bestehen. 

2.3 Zeitplanung zur Aufstellung des BVWP 2015

Der bestehende Zeitplan (s. Abbildung 3) zur Erarbeitung 
des neuen Bundesverkehrswegeplans sieht den Entwurf 
des BVWP für das Jahr 2015 vor. Die Erarbeitung gliedert 

sich im Wesentlichen in drei Teile: In der Konzeptphase 
werden die Bewertungsmethodik sowie die Leitlinien des 
BVWP bestimmt. Wichtiger Meilenstein dieser Konzept-
phase ist die Vorlage der Grundkonzeption. Parallel dazu 
wird im Frühjahr 2014 als Vorarbeit für den BVWP eine ak-
tualisierte Verkehrsprognose (für das Zieljahr 2030) vor-
gestellt. Nach Abschluss der Konzept- und Prognosepha-
se folgt die eigentliche Bewertungsphase mit der Prüfung 
der Projektanmeldungen und den Bewertungsrechnungen 
(inkl. Nutzen-Kosten-Analysen und Umweltbewertungen), 
welche ab 2014 durchgeführt werden. 

Der auf dieser Grundlage zu erstellende Entwurf des neu-
en BVWP wird mit den Ländern, Ressorts und Verbänden 
abgestimmt bzw. erörtert. Dies schließt auch erstmals eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den Vorgaben der Stra-
tegischen Umweltprüfung (SUP) ein. Darüber hinaus sind 
weitere informelle Beteiligungsbausteine vorgesehen.Zeitplan BVWP 2015

2011 2012 2013 20162014 2015

A. Konzeptphase
Neue Grundkonzeption
Modernisierung BVWP-Methodik

C. Bewertungsphase
Netzmängelanalysen/Projektdefinition
Bewertungen (Umwelt/NKA/Städtebau)

E. Beschlussphase
BVWP (Bundeskabinett)
Ausbaugesetze (Deutscher Bundestag)

D. Beteiligungs-/Abstimmungsphase
Ressorts, Länder
Öffentlichkeit (Verbände/Bürger)

Globalprognose
Sektoralprognosen

B. Prognosephase

2
Abbildung 3: Zeitplan der Erarbeitung des BVWP 2015 (Stand März 2014)
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3 Herausforderungen für den 
BVWP 2015
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3.1 Infrastrukturplanung in Zeiten der Haushalts-
konsolidierung

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur stehen im Rah-
men der begrenzten Haushaltsmittel des Bundes und der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben der Schuldenbremse in 
Konkurrenz zu anderen Aufgaben. Die Investitionsaus-
gaben des Bundes für die Verkehrsträger Straße, Schiene, 
Wasserstraße und den Kombinierten Verkehr werden der-
zeit zu etwa einem Drittel aus Einnahmen der Lkw-Maut 
und zu rund zwei Dritteln konventionell haushaltsfinan-
ziert. Die verfügbaren Finanzmittel reichen nicht aus, um 
alle verkehrspolitisch bzw. gesamtwirtschaftlich sinnvol-
len Aus- und Neubauvorhaben (BVWP- bzw. Bedarfspl-
anmaßnahmen) zeitnah zu realisieren und zugleich den 
Substanzerhalt des Gesamtnetzes sicherzustellen. Aktuel-
le Erkenntnisse zum künftigen Erhaltungs- und Ersatzbe-
darf, dem prognostizierten Wachstum insbesondere im Gü-
terverkehr sowie den damit verbundenen Engpässen im 
Verkehrsnetz machen deutlich, dass sich diese Problematik 
eher noch verschärfen dürfte (s. Kapitel 4.2.).

Welche Folgen ergeben sich daraus für die Verkehrsinfra-
strukturpolitik? Zum einen muss – mehr als in der Vergan-
genheit – auf einen zielgerichteten Umgang mit den knap-
pen Finanzmitteln geachtet werden. Diese Anforderung 
wird im nationalen Prioritätenkonzept aufgegriffen (s. Ka-
pitel 6). Die Investitionsentscheidungen werden strikt am 
Bedarf ausgerichtet und sind infolgedessen auf den Bereich 
Erhaltung sowie den Bereich Engpassbeseitigung in hoch 
belasteten Korridoren fokussiert. Zum anderen gilt es, wie 
im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode angekündigt, 
neue Wege der Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur zu 
beschreiten, um auf diese Weise die erforderlichen Finanz-
mittel für eine bedarfsgerechte Erhaltung und Erweiterung 
des Verkehrsnetzes verlässlich bereitstellen zu können. Die 
Frage der Finanzierung wird in Kapitel 7 behandelt. Nur 
wenn die effiziente Verteilung und der Anstieg der verfüg-
baren Finanzmittel Hand in Hand gehen, wird eine lang-
fristig tragfähige Infrastrukturentwicklung gelingen.

3.2 Berücksichtigung demografischer Entwick-
lungen

Der demografische Wandel wird die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den nächs-
ten Jahrzehnten zunehmend beeinflussen. Eine anhaltend 
niedrige Geburtenrate, der erfreuliche Anstieg der Lebens-
erwartung und die damit verbundene Alterung der Bevöl-
kerung sowie Wanderungsbewegungen zwischen Regionen 
stellen auch die Verkehrspolitik vor erhebliche Herausfor-
derungen. 

Für die Verkehrsprognose des Bundes hat das Bundesinsti-
tut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) die Bevöl-
kerungsentwicklung bis 2030 prognostiziert. Die gesamte 
Einwohnerzahl Deutschlands wird entsprechend der Prog-
nose des BBSR um rund 2,0 Mio. oder 2,5 % abnehmen. Da-
bei verschiebt sich die Altersstruktur deutlich in Richtung 
der älteren Personen (65 Jahre und mehr). Der Einwohner-
rückgang und die veränderte Altersstruktur werden die 
ökonomische und damit auch die verkehrliche Entwick-
lung der nächsten Jahrzehnte stark prägen.

Auch bei den Investitionsentscheidungen zur Verkehrsin-
frastruktur sind diese Herausforderungen zu berücksichti-
gen. Verkehrsinfrastruktur ist gekennzeichnet durch eine 
lange Lebensdauer und zählt damit zu den Bereichen, in 
denen Veränderungen durch den demografischen Wan-
del frühzeitig berücksichtigt werden sollten. Dies gilt umso 
mehr, als Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen in der Regel 
hohe Investitions- und Instandhaltungskosten aufweisen. 
Bei der Ermittlung des Bedarfs an Infrastrukturinvestitio-
nen müssen somit stärker als bisher mittel- und langfristi-
ge demografische Veränderungen in die Überlegungen ein-
bezogen werden. Insbesondere gilt es zu verhindern, das 
Infrastrukturangebot dort zu erweitern, wo es aufgrund de-
mografischer Veränderungen auf längere Sicht nicht ge-
samtwirtschaftlich sinnvoll ist. Gleichwohl besteht die He-
rausforderung, auch für strukturschwache Räume mit 
zurückgehender Bevölkerung eine Grundversorgung si-
cherzustellen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Demografie nur ei-
ner von vielen Einflussfaktoren ist, welche die Verkehrsent-
wicklung bestimmen. Gerade für die größtenteils überre-
gional bedeutsamen Verkehrsinfrastrukturen des Bundes 
sind die Wirtschaftsentwicklung insgesamt und speziell die 
Außenhandelsentwicklung entscheidende Parameter für 
die Verkehrsnachfrage und damit die Belastung des Net-
zes und damit ggf. verbundene infrastrukturelle Maßnah-
men. Der Personen- und Güterverkehr wird auch unabhän-
gig vom demografischen Wandel gerade in und zwischen 
den wachsenden Ballungs- und Wirtschaftsräumen sowie 
auf den Hauptachsen leistungsstarker Infrastrukturnetze in 
den kommenden Jahren zunehmen. Deswegen kann auch 
in Regionen mit negativen demografischen Entwicklungen 
Aus- und Neubaubedarf bestehen, wenn dort langlaufender 
bzw. grenzüberschreitender Personen- oder Güterverkehr 
das Verkehrsgeschehen bestimmt. 

Die Bundesregierung stellt sich den Chancen und Heraus-
forderungen der demografischen Veränderungen mit ei-
ner themenübergreifenden Demografiestrategie. Auch im 
Rahmen der Aufstellung des BVWP 2015 werden demogra-
fische Aspekte bei der Bedarfsermittlung und in der Folge 
bei den Investitionsentscheidungen berücksichtigt. Instru-
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mente sind dabei die Verkehrsprognose sowie die Projekt-
bewertungen. In den Kapiteln 

 y Verkehrsprognose (5.4.1) und 
 y Sensitivitätsbetrachtungen im Bewertungsverfahren 

(5.4.5) 
wird dies näher beschrieben.

3.3 Anforderungen aus der Strategischen Um-
weltprüfung

Ein Kernelement bei der Aufstellung des BVWP 2015 wird 
erstmals eine Strategische Umweltprüfung (SUP) sein. Mit 
der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Strategischen Um-
weltprüfung in nationales Recht ist diese zukünftig bei der 
Aufstellung von Bundesverkehrswegeplänen durchzufüh-
ren. Ziel der Strategischen Umweltprüfung ist es, nachtei-
lige Umweltfolgen einer Planung bereits in einem frühen 
Planungsstadium zu erkennen und dazu beizutragen, dass 
Belangen der Umwelt bei der Ausarbeitung und Annahme 
von Plänen und Programmen angemessen Rechnung ge-
tragen wird. 

Inhalt der SUP ist insbesondere die Ermittlung, Beschrei-
bung und Bewertung potenzieller erheblicher Umweltaus-
wirkungen aus der Durchführung des betreffenden Plans 
oder Programms. Das Ergebnis dieser Prüfung, also die Be-
schreibung und Bewertung der ermittelten Umweltauswir-
kungen, ist in einem Umweltbericht zum BVWP zu doku-
mentieren. 

Eine wichtige Grundlage für die SUP zum neuen BVWP 
wurde im Rahmen des vom BMVI beauftragten For-
schungsprojektes „Erarbeitung eines Konzepts zur In-
tegration einer Strategischen Umweltprüfung in die 
Bundesverkehrswegeplanung“1 geschaffen. Das Konzept 
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 
dem Umweltbundesamt sowie dem Bundesamt für Natur-
schutz erstellt. In einigen derzeit laufenden Forschungs-
projekten wird dieses Konzept weiter konkretisiert. 

Viele Anforderungen des SUP-Gesetzes sind bereits durch 
das bisherige Aufstellungsverfahren im BVWP 2003 erfüllt. 
Dort wurden Umweltaspekte in den Bewertungsverfahren 
(u. a. umwelt- und naturschutzfachliche Beurteilung, Nut-
zen-Kosten-Analysen) berücksichtigt und in einem Pro-
jektinformationssystem (PRINS) dokumentiert und ver-
öffentlicht. Auf diese Elemente kann bei der SUP für den 
neuen BVWP 2015 zurückgegriffen werden. Gleichwohl 

1 Bosch & Partner (2010): Erarbeitung eines Konzepts zur „Integration einer 
Strategischen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswegeplanung“. End-
bericht Juli 2010. Hannover.

wird es einige Veränderungen geben. So werden – mehr als 
bislang – umweltbezogene Auswirkungen des Gesamtplans 
ermittelt, dokumentiert und in die Entscheidungen einbe-
zogen. Damit wird die bisherige, auf Einzelprojekte fokus-
sierte Betrachtung um strategische Elemente auf Gesamt-
planebene erweitert. Auch die Prüfung von Alternativen 
wird ein deutlich höheres Gewicht bekommen.

Die SUP ist prozessbegleitend angelegt und hat Einfluss auf 
mehrere Teilaspekte des BVWP-Verfahrens. Wichtige Ele-
mente werden insbesondere in den folgenden Kapiteln der 
neuen Grundkonzeption beschrieben:

 y Ziele (Kapitel 4.1),
 y Bewertungsverfahren (Kapitel 5.4.2),
 y Alternativenprüfung (Kapitel 5.4.3),
 y Transparenz/Öffentlichkeitsbeteiligung (Kapitel 8),
 y Wirkungskontrolle (Kapitel 9).

3.4 Modal und regional integrierte Verkehrspla-
nung als Leitlinie

Die Notwendigkeit für ein integriertes Verkehrssystem be-
steht schon heute: Jede Person bewegt sich mit verschie-
denen Verkehrsmitteln (multimodal) – sowohl auf kurzen 
städtischen Relationen als auch auf weiträumigen interna-
tionalen Verbindungen. Diesen Realitäten muss auch die 
Verkehrsplanung gerecht werden. In einer immer kom-
plexeren Welt mit hohen Anforderungen an reibungslo-
se Transportsysteme gibt es keine isolierten Lösungen. Alle 
Verkehrsträger müssen entsprechend ihrer Stärken genutzt 
werden. Keiner könnte die Verkehrsnachfrage bedarfsge-
recht allein und den vielfältigen Anforderungen angemes-
sen bewältigen.

Ein entscheidender Baustein für integrierte Verkehrspolitik 
ist eine leistungsfähige, zuverlässige und aufeinander abge-
stimmte Verkehrsinfrastruktur. Hierzu bedarf es einer ef-
fizienten verkehrsträgerübergreifenden Planung sowie der 
regionalen, nationalen und internationalen Integration von 
Projekten.

Wichtige Elemente in diesem Kontext werden insbesonde-
re in den folgenden Kapiteln der neuen Grundkonzeption 
beschrieben:

 y Verkehrsprognose (Kapitel 5.4.1),
 y Bewertungsmethodik (Kapitel 5.4.2),
 y Wechselwirkungen von Infrastrukturvorhaben (Kapi-

tel 5.4.4).

Die Bundesverkehrswegeplanung leistet so einen ers-
ten Beitrag zur integrierten Planung, die dann in den fol-
genden Feinplanungen weiter fortzuführen ist. Trotz der 
grundsätzlich verstärkt verkehrsträgerübergreifenden In-
strumente hängt es vom einzelnen Projekt ab, welche Rol-
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le Multimodalität als Lösung für das verkehrliche Problem 
vor Ort spielen kann und wie diese Aspekte konkret in der 
Bewertung zu berücksichtigen sind. 

Integrierte Verkehrsplanung bezieht sich neben der mo-
dalen auch auf die regionalen Verflechtungen. Gerade 
Deutschland in seiner zentralen Lage innerhalb Europas 
wickelt große Transitströme über seine Verkehrsnetze ab. 
Entsprechend ist nicht nur das inländische Verkehrsauf-
kommen, sondern auch das Verkehrswachstum im Ausland 
in der Verkehrsprognose 2030 und dem BVWP zu beachten, 
sofern deutsche Verkehrsinfrastruktur davon berührt wird. 

Bei grenzüberschreitenden Transporten sind insbesonde-
re die Anforderungen der Europäischen Union an die Pla-
nungen zu berücksichtigen (z. B. europäisch harmonisier-
te Streckenausstattungen). Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist das Zusammenspiel der Leitlinien für den Ausbau des 
trans europäischen Verkehrsnetzes (TEN-Leitlinien) und 
der Bundesverkehrswegeplanung. Das TEN-Netz stellt ge-
wissermaßen den Verkehrswegeplan der Europäischen 
Union dar. Gemäß Art 170 ff. des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union hat die Europäische Kom-
mission die Befugnis, solche Leitlinien, „in denen die Zie-
le, die Prioritäten und die Grundzüge der im Bereich der 
transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen 
erfasst werden“, aufzustellen. Die Umsetzung der Leitlini-
en liegt in Entsprechung des Subsidiaritätsprinzips bei den 
Mitgliedstaaten, die u.a. über die Planungshoheit verfügen 
und die Hauptlast der Finanzierung tragen. Die TEN-Leitli-
nien sind deshalb kein unabhängig von den Mitgliedsstaa-
ten entwickelter Plan, sondern fußen auf der Abstimmung 
mit den Planungen dieser. Der derzeitige Bundesverkehrs-
wegeplan ist der deutsche Beitrag zur Aufstellung der ak-
tuellen TEN-Leitlinien. Deutschland kann europäisch nur 
einbringen und billigen, was auch national seine Rechtfer-
tigung gefunden hat. 

Ab 2014 gelten neue Vorschriften für den Bereich der TEN: 
Die Verordnung über Leitlinien für die transeuropäischen 
Verkehrsnetze (TEN-T) sowie die neue Finanzierungsvor-
schrift Connecting Europe Facility (CEF). 

Neu ist die Rechtsform: eine unmittelbar geltende Verord-
nung anstelle von Leitlinien. Neu ist auch das zweilagige 
Netz, bestehend aus einem umfassenden Gesamt- und ei-
nem Kernnetz. Im Kernnetz wurden 9 Korridore gebildet, 
welche die wichtigsten Langstreckenverkehre bzw.  routen 
abbilden. Das Kernnetz bzw. dessen Korridore entsprechen 
überwiegend den nationalen Prioritäten Deutschlands. Die 
Kommission beabsichtigt, 80 bis 85 % ihrer Fördermittel 
auf diese Projekte des Kernnetzes zu konzentrieren. Die Eu-
ropäische Kommission verfolgt damit neue Wege, um Netz 
und Finanzierung stärker zu priorisieren. Dieser Grundge-

danke findet sich auch in dem Ansatz der Aufstellung des 
neuen Bundesverkehrswegeplanes wieder.

1. Um die Strecken des transeuropäischen Netzes zu ka-
tegorisieren, entwickelte die Kommission aus primär 
raumordnerischer Sicht aus dem TEN-Gesamtnetz ein 
TEN-Kernnetz. Das BMVI verfolgt ebenfalls eine Prio-
risierung für die Bundesverkehrswegeplanung, wobei 
auch raumordnerische Kriterien berücksichtigt wer-
den, aber nur ein Aspekt unter mehreren sein werden. 
Die deutsche Netzplanung stellt die Verkehrsachsen mit 
hohem Verkehrsaufkommen in den Mittelpunkt und 
orientiert Ausbauprojekte vorrangig am verkehrlichen 
Bedarf (s. Kapitel 6).

2. Ferner hat die Kommission eine Priorisierung zum Ein-
satz ihrer Mittel vorgelegt. Die Fazilität „Connecting Eu-
rope” (CEF), wie die EU-Haushaltslinie zur Förderung 
der transeuropäischen Netze bezeichnet wird, enthält 
als Anlage u. a.  die Auflistung neun europäischer Kor-
ridore und bestimmter Streckenabschnitte des Kern-
netzes, auf die die Förderung aus der CEF konzentriert 
werden soll. Auch das BMVI plant, die Finanzmittel auf 
die wichtigsten Maßnahmen zu bündeln, wobei aller-
dings ein weiteres Spektrum von Maßnahmenkategori-
en berücksichtigt wird (s. Kapitel 6).

Die sich aus den verschiedenen Ansätzen ergebenden Vor-
rangnetze und Ausbauprioritäten sind dennoch in weiten 
Teilen deckungsgleich. Ob vereinzelt Abweichungen beste-
hen, ist im BVWP 2015 zu untersuchen.

3.5 Ausfallrisiken von Verkehrsinfrastruktur

Teile der Verkehrsinfrastruktur zählen zu den kritischen 
Infrastrukturen, deren Beeinträchtigung zu erhebli-
chen Folgeschäden für Gesellschaft und Wirtschaft füh-
ren kann. Bereits bisher wird in der BVWP das Ausfallrisi-
ko aufgrund unterlassener Ersatzinvestitionen in Form der 
Erhaltungsbedarfsprognose berücksichtigt. Ausfälle von 
Verkehrsinfrastrukturen können sich auch aus weiteren 
Ursachen ergeben. Beispielsweise sind die in Klimaszenari-
en für Deutschland prognostizierten Klimaveränderungen 
mit Risiken für die Verkehrsinfrastruktur verbunden. Hier-
zu zählen insbesondere Beeinträchtigungen durch steigen-
de Temperaturen, Starkregenereignisse und Stürme. Neben 
den klimabedingten Ausfallrisiken tritt als weitere Heraus-
forderung die Abwehr von terroristischen und anderen ge-
waltsamen Bedrohungen hervor. Das Verkehrssystem ist 
infolge von technischen Weiterentwicklungen sowie auf-
grund der Anforderungen von Globalisierung und inter-
nationaler Verflechtung zwar immer leistungsfähiger, aber 
zugleich auch immer komplexer und damit auch verwund-
barer geworden. Von daher gilt es, die Vorsorge für die Be-
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hebung von Störungen bei allen Verkehrsträgern zu ver-
bessern, damit das Verkehrssystem insgesamt zuverlässiger 
wird. 

Mögliche Gefahren durch die erhöhten Ausfallrisiken von 
Verkehrsinfrastruktur werden derzeit im Rahmen mehre-
rer Forschungsprojekte untersucht. Dazu zählen beispiels-
weise Studien des Forschungsprogramms KLIWAS, in de-
nen u.a. mögliche klimabedingte Änderungen der Abflüsse 
und Wasserstände für Binnenwasserstraßen abgeschätzt 
werden. Die Befahrbarkeit der Wasserstraßeninfrastruk-
tur ist – regional und jahreszeitlich unterschiedlich – durch 
schwankende Wasserstände und temporär auch durch 
Hochwasser, Niedrigwasser und Eis beeinträchtigt. Prog-
nostizierte Veränderungen der Wasserführung und Ein-
schränkungen in der Befahrbarkeit – zum Beispiel durch 
Klimaveränderungen – werden in der Bewertung sowohl 
im Bezugsfall als auch im Planfall berücksichtigt. 

Mögliche Risiken infolge von Terroranschlägen auf kriti-
sche Verkehrsinfrastrukturanlagen entziehen sich aus heu-
tiger Sicht einer gesamtwirtschaftlichen Bewertung, weil 
weder zur Eintrittswahrscheinlichkeit noch zur Schadens-
höhe belastbare Prognosen möglich sind. Zudem ist der-
zeit nicht erkennbar, dass die Eintrittswahrscheinlichkeiten 
derartiger Ereignisse eine bewertungsrelevante Größenord-
nung erreichen.

Im Zuge der Erarbeitung des BVWP 2015 wird auf Grund-
lage der Forschungsergebnisse die Relevanz der Problema-
tik von Ausfallrisiken für die Bundesverkehrswegeplanung 
eingeschätzt. Wichtige Kriterien sind in diesem Zusam-
menhang die Häufigkeit sowie die Folgen von Ausfällen. 
Ausfälle sind in der Regel von überschaubarer Dauer. Dabei 
gilt es, die unterschiedliche Betroffenheit der Verkehrsträ-
ger zu berücksichtigen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei, 
inwieweit Ausfälle im Netz durch Ausweichstrecken und/
oder parallele Infrastruktur anderer Verkehrsträger kom-
pensiert werden können.

3.6 Lernen aus der Kritik am bisherigen Verfahren

In der Bundesverkehrswegeplanung erfolgen weitreichen-
de Festlegungen mit Auswirkungen für Bürger, Umwelt 
und Wirtschaft. Das Verfahren wird deshalb in der Öffent-
lichkeit sehr genau beobachtet. Es existieren zahlreiche 
Anregungen und Kritikpunkte insbesondere von Verbän-
den und aus der Wissenschaft, die bei der Erarbeitung der 
Grundkonzeption geprüft wurden. Im Folgenden werden 
häufig genannte Kritikpunkte dargestellt und eingeordnet. 
Es wird aufgezeigt, in welcher Form sie in die neue Grund-
konzeption aufgenommen wurden und welche Lösungsan-
sätze verfolgt werden.

„Der BVWP verfolgt keine übergeordnete Strategie.“

Insbesondere in wissenschaftlichen Kreisen wird vielfach 
die Kritik geäußert, der Bundesverkehrswegeplanung feh-
le eine klare strategische Ausrichtung. Ziele seien zu allge-
mein formuliert und zu wenig auf die Einflussmöglichkei-
ten und Instrumente des BVWP ausgerichtet. Eine direkte 
Verbindung zwischen den Zielen auf der einen und den 
Entscheidungen bzw. Priorisierungen des BVWP auf der 
anderen Seite sei nicht erkennbar. Kritisiert wird zudem 
eine zu starke Fokussierung auf die Ebene der Einzelpro-
jekte. Gefordert wird stattdessen die Betrachtung von Kor-
ridoren, um systematisch verkehrliche Lösungen in Teil-
räumen zu identifizieren und dabei beispielsweise die 
Synergien verschiedener Projektbündel erfassen und ver-
gleichen zu können. Auch Gesamtnetzuntersuchungen 
würden in der bisherigen Bundesverkehrswegeplanung 
scheinbar zu wenig betrachtet. So könne bisher nicht aus-
reichend geprüft werden, inwieweit die gesetzten Ziele mit 
dem Plan erreicht werden.

Das Zielkonzept für den neuen BVWP 2015 greift die ge-
nannten Kritikpunkte auf (s. Kapitel 4). Die Auswahl und 
Gewichtung der Ziele erfolgt vor dem Hintergrund der 
Einflussmöglichkeiten des BVWP. Aus den Zielen wer-
den Handlungsstrategien abgeleitet und in der Priorisie-
rungsstrategie angewendet. Wichtige Grundlage der Über-
legungen werden Netzbetrachtungen sein, mit deren Hilfe 
Netzmängel lokalisiert und in ihrem Ausmaß eingeschätzt 
werden können. Alternativenprüfungen auf Netzebene lie-
fern wichtige Entscheidungsgrundlagen für die investiti-
onspolitischen Schwerpunktsetzungen (s. Kapitel 5.4.3 und 
6). Auch die Betrachtung von Korridoren bzw. Teilnetzen 
wird ein größeres Gewicht haben als in der Vergangenheit 
(s. Kapitel 5.4.4).

„Der Bundesverkehrswegeplan sollte zum Bundesmobili-
tätsplan weiterentwickelt werden.“

Hinter der Forderung nach einem Bundesmobilitätsplan 
steht die Überlegung, im Sinne einer umfassenden Ver-
kehrspolitik nicht nur Infrastrukturmaßnahmen, sondern 
auch ordnungspolitische Rahmenbedingungen und Maß-
nahmen zu betrachten, um gestaltend auf politische Ziele 
einzugehen, statt den Status quo fortzuschreiben. 

Bei genauerer Betrachtung der bisherigen Verfahren wird 
deutlich, dass diese Überlegungen in der Bundesverkehrs-
wegeplanung bereits methodisch angelegt sind. Ordnungs-
politische Rahmenbedingungen gehen beispielsweise über 
die für das Jahr 2030 angenommenen Nutzerkosten in die 
Verkehrsprognose ein und sind somit in ihren Wirkungen 
bei der Bewertung der Verkehrsinfrastrukturprojekte be-
rücksichtigt. Bei der Festlegung der verkehrspolitischen 
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Rahmenbedingungen sind auch Umweltaspekte eingeflos-
sen. Dabei muss immer im Auge behalten werden, dass An-
nahmen realistisch sein müssen, um eine sachgerechte Er-
mittlung des Verkehrsinfrastrukturbedarfs sicherzustellen. 
Teilweise wird auch der Vorschlag vorgebracht, ordnungs-
politische Maßnahmen (z. B. im Bereich Steuern oder Maut) 
selbst zum Gegenstand der Bewertung des Plans zu ma-
chen. Dies würde Aufwand und Komplexität des BVWP je-
doch weiter erhöhen. Ohnehin sind die Wirkungen und 
Einflussbereiche von ordnungspolitischen Maßnahmen auf 
der einen Seite und infrastrukturellen Maßnahmen auf der 
anderen Seite unterschiedlich, so dass eine gleichzeitige Be-
wertung in einem Plan nicht zweckmäßig ist. Die zweistu-
fige Vorgehensweise einer Festlegung ordnungspolitischer 
Rahmenbedingungen über die Nutzerkosten in der Ver-
kehrsprognose und der darauf aufbauenden Infrastruktur-
bewertungen ist deshalb sinnvoll (s. Kapitel 4).
 

„Der BVWP ist unterfinanziert.“

Bei allen zurückliegenden Bundesverkehrswegeplänen 
wurde in der Regel schon nach einigen Jahren deutlich, 
dass die für den jeweiligen Geltungszeitraum veranschlag-
ten Investitionsmittel nicht ausreichen, um die vorgese-
henen Vorhaben umzusetzen. Auch wenn der BVWP kein 
Finanzierungsplan ist, sollte versucht werden, das Projekt-
volumen für den Geltungszeitraum möglichst realistisch 
einzuschätzen. Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den ur-
sprünglich geplanten, tatsächlich getätigten und noch of-
fenen Ausgaben des BVWP 2003. Nach 12 Jahren Laufzeit 
des BVWP 2003 ist das noch offene Finanzvolumen mit ca. 
86 Mrd. Euro nahezu genauso hoch wie der ursprüngliche 
Ansatz des Vordringlichen Bedarfs von 90,5 Mrd. Euro. Das 
wird insbesondere bei der Schiene teilweise durch eine ge-
genüber 2003 veränderte Projektliste verursacht, z. B. durch 
nachträglich im Bedarfsplan konkretisierte internationa-
le Bauvorhaben. 

Tabelle 1: Geplante (Vordringlicher Bedarf) und tatsächliche Ausgaben für den Aus- und Neubau (inkl. Planungsreserve)

Bundeswasser- 
straßen 
(Mrd. €)

Bundesfern- 
straßen 
(Mrd. €)

Bundesschienen- 
wege 

(Mrd. €)

Summe 
 

(Mrd. €)

Ansatz BVWP 20032 
2001-2015

5,1 51,5 33,9 90,5

Getätigte Ausgaben 
2001-20123

3,2 32,3 16,7 52,2

Insgesamt noch 
offen ab 20134

ca. 4,25 ca. 426 ca. 407 ca. 86

Hinweis: Die insgesamt ab 2013 noch offenen Ausgaben sind aufgrund von Baupreissteigerungen, Kostensteigerungen 
der Projekte und der im Nachgang aufgenommenen Projekte höher als der ursprüngliche Ansatz des BVWP 2003 bzw. 
der Bedarfspläne 2004. 

234567

2 Angaben des Vordringlichen Bedarfs (VB) mit Planungsreserve, Preisstand Wasserstraße/Straße Jahr 2001, Preistand Schiene Jahr 1999

3 Nur Bundesmittel ohne Eigenanteile Dritter (Bahn, Kommune).

4 Darin sind auch Projekte enthalten, die ursprünglich nicht im VB des BVWP 2003 bzw. Bedarfspläne 2004 enthalten waren (z. B. nachträglich aufgenomme-
ne Projekte nach § 6-Fernstraßenausbaugesetz) bzw. im Nachgang konkretisiert wurden (z. B. Internationaler Schienenvorhaben).

5 Noch offenes Volumen des Vordringlichen Bedarfs einschließlich der Vorhaben, die nachträglich nach gleicher Methodik bewertet wurden und dem VB des 
BVWP 2003 gleichgestellt sind.

6 Noch offenes Volumen des Vordringlichen Bedarfs. Zur Abfinanzierung des Weiteren Bedarfs mit Planungsrecht (WB*) würden zusätzlich ca. 10 Mrd. Euro 
benötigt.

7 Noch offenes Volumen des Zielnetzes der Bedarfsplanüberprüfung 2010, welches Projekte des VB, WB und Internationale Schienenvorhaben enthält.
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Die Ursachen der „Unterfinanzierung“ sind vielfältig: Es 
wurde bisher bei der Langfristplanung der Aspekt vernach-
lässigt, dass inflationsbedingt die nominal angesetzten In-
vestitionsmittel zum Zeitpunkt der Projektrealisierung 
real weniger wert sind. So ist bei einer Laufzeit von 15 Jah-
ren und einer hier angenommenen jährlichen Preissteige-
rung von 2 % alleine durch diesen Effekt der Gesamtplan 
um 15 % unterfinanziert.8 Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass als sogenannte Planungsreserve mehr Projekte in den 
Plan eingestellt wurden, als Mittel zu Verfügung stehen, um 
im Fall von Planungsverzögerungen bei einzelnen Projek-
ten Alternativen zu haben. Weiterhin wurden auch mögli-
che Kostensteigerungseffekte bei der bisherigen Planung 
nicht ausreichend berücksichtigt. Diese sind etwa in glei-
chem Maße auf Baupreissteigerungen wie auf Projektände-
rungen (beispielsweise durch erhöhte sicherheits- und um-
welttechnische Anforderungen) zurückzuführen.

Die genannten Ursachen gilt es bei der Aufstellung des 
neuen BVWP zu berücksichtigen. Auch im BVWP 2015 
wird es eine Planungsreserve geben, die jedoch im Ver-
gleich zu den vorherigen Plänen deutlich geringer ausfal-
len soll. Noch wichtiger ist es, die Investitionskosten realis-
tischer einzuschätzen. Dazu werden derzeit entsprechende 
Instrumente entwickelt. Diese werden in den Kapiteln 5.3 
und 5.4.2 behandelt. 

„Im BVWP wird zu wenig und falsch priorisiert.“

Kern der Bundesverkehrswegeplanung ist – neben der Be-
darfsfeststellung - die Einordnung von Projekten nach 
Dringlichkeit. Die bisherige Praxis steht in der Kritik, zu 
wenig zu priorisieren. So gab es im BVWP 2003 nur eine 
Einteilung in den Vordringlichen und den Weiteren Bedarf, 
wobei das Investitionsvolumen der in den Vordringlichen 
Bedarf eingestellten Projekte sehr hoch war. Damit wur-
de innerhalb dieser Gruppe nicht in ausreichendem Maße 
zwischen der Umsetzungsdringlichkeit der Projekte unter-
schieden. Diese Kritik ist Bestandteil der Überlegungen in 
der neuen Priorisierungsstrategie (s. Kapitel 6). 

Als problematisch wird darüber hinaus angesehen, dass 
der BVWP zu viele Projekte mit eher regionaler Bedeutung 
enthält und überregionale Fernverkehrsachsen vernachläs-
sigt. Genannt werden in diesem Zusammenhang insbeson-
dere Ortsumgehungen. Da der Bund sowohl für Autobah-
nen als auch für Bundesstraßen zuständig ist, werden im 

8 Beispielrechnung: Ohne Preissteigerungen würden 15 Jahre lang 
10 Mrd. € pro Jahr (also in Summe 150 Mrd. €) für die Umsetzung des 
Plans benötigt. Bei unterstellter jährlicher Preissteigerung von 2 % ent-
spricht dies im ersten Jahr 10 Mrd. €, im zweiten Jahr 10,2 Mrd. € (10 Mrd. 
x 1,021), im dritten Jahr etwa 10,4 Mrd. € (10 Mrd. x 1,022) usw. Aufsum-
miert über 15 Jahre entsteht somit ein um etwa 15 % höherer Mittelbe-
darf von knapp 173 Mrd. €.

BVWP auch zukünftig Vorhaben mit eher regionaler Be-
deutung wie Ortsumgehungen betrachtet. Durch die neue 
Priorisierungsstrategie wird mit dem nationalen Priori-
tätenkonzept jedoch sichergestellt, dass das Hauptaugen-
merk auf die überregional wichtigen Hauptachsen gerich-
tet ist (s. Kapitel 6). 

Ein weiterer oftmals genannter Kritikpunkt besagt, die Auf-
teilung der Investitionsmittel erfolge im Bereich der Stra-
ße nach Länderquoten bzw. Länderproporz. Im BVWP 2003 
wurden die einzelnen Verkehrsinfrastrukturprojekte auf 
Basis der Bewertungsergebnisse in den Vordringlichen Be-
darf eingestuft. Hieraus resultiert eine Art Länderquote, die 
Grundlage für die mittlere jährliche Mittelzuweisung an die 
Länder im Geltungszeitraum des BVWP 2003 ist. Die Kritik 
am Länderproporz ist somit nicht zutreffend. Die jährliche 
Mittelzuweisung muss jedoch flexibel auf die Anforderun-
gen effizienter Planungsabläufe reagieren. So werden Son-
derfinanzierungen (z. B. Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, 
Refinanzierung privat vorfinanzierter Vorhaben) im Rah-
men eines Vorwegabzugs bei der Mittelaufteilung berück-
sichtigt. Die im BVWP 2003 gefundene Regelung hat den 
Vorteil, dass für die Länder eine Planungssicherheit hin-
sichtlich der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel besteht. 
Entscheidend ist, dass die Länderanteile aus dem Bedarf 
bzw. der Dringlichkeit von Projekten abgeleitet sind und 
nicht nach Länderproporz vorgenommen werden. Dies ist 
auch die eindeutige Zielrichtung der neuen Priorisierungs-
strategie (s. Kapitel 6). 

Häufig wird zudem gefordert, die Umsetzungsreihenfolge 
von Projekten allein an den Nutzen-Kosten-Verhältnissen 
zu orientieren. Diese Kritik verkennt jedoch, dass die Nut-
zen-Kosten-Verhältnisse zwar den überwiegenden Teil der 
Projektwirkungen abbilden, Aspekte der umwelt- und na-
turschutzfachlichen, der raumordnerischen und städtebau-
lichen Bedeutung von Projekten aber nicht vollständig in 
der Nutzen-Kosten-Analyse abgedeckt sind. Ferner gab es 
in der Vergangenheit die Tendenz, dass die Nutzen-Kosten-
Verhältnisse mit steigendem Planungsstand aufgrund ge-
nauerer Kostenschätzungen tendenziell sanken, weshalb 
eine ausschließliche Orientierung am Nutzen-Kosten-Ver-
hältnis auch nicht zielführend ist. Außerdem erfordern Un-
wägbarkeiten im Planungs- und Zulassungsprozess von 
komplexen Vorhaben eine flexible Umsetzungsreihenfol-
ge (s. Kapitel 6).

„Der BVWP ist ein Plan auf Zuruf.“

Mit dem Begriff „Zuruf-Prinzip“ wird die Kritik zum Aus-
druck gebracht, Projekte würden nicht aufgrund überre-
gionaler Anforderungen und Bedarfe in den BVWP aufge-
nommen, sondern um regionalen Einzelinteressen gerecht 
zu werden. Diese Kritik ist insoweit unzutreffend, als dass 
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auch zukünftig vor der Aufnahme in den BVWP die Bewer-
tung der Projekte erfolgt und dabei die Wirtschaftlichkeit 
nachgewiesen werden muss. Bei den angemeldeten Projek-
ten handelt es sich zunächst um Ideen, die geprüft werden. 
Welche Projekte angemeldet werden, ist keinerlei Vorfestle-
gung dafür, welche Projekte letztendlich in den BVWP Ein-
gang finden. Verbesserungsbedarf besteht jedoch bei der 
Vorgehensweise, wie die aus Sicht des Bundes besonders 
wichtigen Vorhaben mit überregionaler Bedeutung iden-
tifiziert werden können. Dazu werden im BVWP 2015 stär-
ker als in der Vergangenheit Netzmängelanalysen mit in 
die Überlegungen einbezogen (s. Kapitel 5.3). Weiterhin 
werden die Anforderungen an die Projektanmeldung ver-
schärft. Es gibt jedoch kein standardisiertes Ausschlusskri-
terium für Projektideen, da eine fachlich fundierte Beurtei-
lung von angemeldeten Projekten erst nach angemessener 
Einzelprüfung durch den Bund möglich ist.
 
„Der Anteil indisponibler Projekte ist zu hoch.“

Im BVWP 2003 war der Anteil von Projekten, die als indis-
ponibel eingestuft wurden, sehr hoch (56 % aller Mittel des 
Vordringlichen Bedarfs). Für diese Projekte erfolgte kei-
ne erneute Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Bereits im Zuge 
der Bedarfsplanüberprüfung Schiene (2010)9 wurde dieses – 
insbesondere vom Bundesrechnungshof – stark kritisierte 
Vorgehen geändert, indem alle Vorhaben des Bedarfsplans 
neu bewertet wurden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
im Bau waren. Dies ist auch die Richtschnur für den BVWP 
2015. Details dazu werden in Kapitel 5.1.3 dargelegt.

„Verkehrsinfrastrukturvorhaben werden falsch bewertet.“

Die Bewertung von Verkehrsinfrastrukturvorhaben ist auf-
grund der Vielzahl unterschiedlicher Wirkungen und Wir-
kungszusammenhänge äußerst komplex. Damit bieten Be-
wertungsverfahren leicht Angriffsfläche für Kritik. Das 
BVWP-Bewertungsverfahren ist ein im internationalen 
Vergleich angesehenes und weit entwickeltes Verfahren. 
Dabei werden Nutzen-Kosten-Analysen, umwelt- und na-
turschutzfachliche, raumordnerische bzw. städtebauliche 
Beurteilungen vorgenommen. Diese Instrumente gilt es vor 
dem Hintergrund neuer Erkenntnisse der Wissenschaft 
und sich ändernder Rahmenbedingungen weiterzuentwi-
ckeln, um so eine möglichst gute Grundlage für die Beur-
teilung und Einstufung von Vorhaben zu erhalten. 

Zentrales Element ist die Nutzen-Kosten-Analyse. Auf der 
Nutzenseite wird beispielsweise die Bewertung von Zeitge-
winnen, insbesondere der Umgang mit kleinen Zeitgewin-

9 ITP & BVU (2010): Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesschie-
nenwege. Abschlussbericht November 2010, korrigierte Version 29.11.10. 
Berlin.

nen, von Teilen der Wissenschaft als kritisch eingeschätzt. 
Befragungen von Unternehmen und privaten Verkehrsteil-
nehmern zeigen zudem, dass weniger die Reise- bzw. Trans-
portzeit als vielmehr die Zuverlässigkeit des Verkehrs-
ablaufs für den Nutzer relevant ist. Dieser Effekt ist im 
bisherigen Verfahren nicht ausreichend berücksichtigt. Als 
zentrales Problem für die Einschätzung der Wirtschaftlich-
keit von Vorhaben erweisen sich zudem die teilweise enor-
men Kostensteigerungen von Vorhaben, die sich – nach der 
BVWP-Bewertung – im weiteren Planungs- und Zeitver-
lauf ergeben. Ein Einblick in die derzeit laufende Weiter-
entwicklung des BVWP-Bewertungsverfahrens wird in Ka-
pitel 5.4.2 gegeben.

„Der BVWP vernachlässigt alternative Maßnahmen und 
das Verkehrsmanagement.“

Gefordert wird auch, verstärkt Maßnahmen zur verbes-
serten Kapazitätsauslastung der bestehenden Netze in die 
Bundesverkehrswegeplanung zu integrieren. Dazu zäh-
len im Schienenbereich netzergänzende Maßnahmen wie 
Überholgleisverlängerungen oder Blockverdichtungen, bei 
der Straße werden Maßnahmen des Verkehrsmanagements 
genannt. In Kapitel 5.1.2 wird beschrieben, welche Maß-
nahmentypen im BVWP 2015 betrachtet werden sollen.
 
„Der BVWP ist nicht transparent.“

Das öffentliche Interesse an Infrastrukturplanungen ist 
deutlich gestiegen. Dem wird im Rahmen der Aufstellung 
des neuen BVWP durch höhere Transparenz und frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit Rechnung getragen. Im 
Sinne der Akzeptanzverbesserung geht es auch darum, eine 
angemessene Diskussion über die betrachteten Verkehrs-
projekte zu ermöglichen. Auch beim BVWP 2003 wurden 
methodische Grundlagen und Bewertungsergebnisse ver-
öffentlicht. Im Internet standen alle wichtigen Informatio-
nen über die Projekte des BVWP in einem Projektinforma-
tionssystems zur Verfügung. Bei der Dokumentation der 
Ergebnisse der Bedarfsplanüberprüfung im Jahr 2010 wur-
den die Anforderungen an Informationsgehalt und Nach-
vollziehbarkeit weiter erhöht. Dies gilt es beim BVWP 2015 
fortzusetzen. Vertiefte Ausführungen zu Transparenz und 
Bürgerbeteiligung werden in Kapitel 8 gemacht.
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4 Ziele der Bundesverkehrs- 
wegeplanung und Zustand  
des Netzes
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Grundlage für jedes Planungsinstrument ist die Aufstel-
lung eines Zielsystems und einer Mängelanalyse im Hin-
blick auf die aktuelle Zielerreichung: Welche Ziele verfolgt 
die Verkehrsinfrastrukturplanung? Welche Mängel gibt es 
im Netz? Wo stehen wir, wo wollen wir hin? Nur wenn die-
se Fragen beantwortet und die drängenden Defizite im 
deutschen Verkehrsnetz erkannt sind, können die richti-
gen Maßnahmen und Handlungskonzepte entwickelt wer-
den. Im Folgenden werden dafür zunächst die Ziele des 
BVWP 2015 vorgestellt (s. Abschnitt 4.1) und die Verkehrs-
netze des Bundes bezüglich dieser Ziele auf ihren Zustand 
und mögliche Mängel untersucht (s. Abschnitt 4.2). Auf Ba-
sis der Zustandsanalysen lassen sich Hinweise zum bun-
desweiten und regionalen Ausmaß von Infrastrukturde-
fiziten ableiten, um so systematisch die Netzbereiche und 
Ziele mit dem größten Handlungsbedarf zu identifizie-
ren (s. Abschnitt 4.3). Die Erkenntnisse dienen als Grundla-
ge zur Generierung von Projektideen und zur Priorisierung 
von Projekten.

4.1 Ziele: Wo wollen wir hin?

Eine nachvollziehbare Zieldefinition ist Voraussetzung für 
die erfolgreiche Ausgestaltung von Planungsinstrumen-
ten und deren Wirkungskontrolle. Die Anforderungen an 
Ziele sind vielfältig: Ziele müssen umfassend den aktuel-
len gesellschaftlichen Rahmen abdecken und dürfen weder 
zu allgemein noch unkontrollierbar detailliert oder über-
frachtet sein. Die Ziele des BVWP 2015 werden im Folgen-
den kurz dargestellt. Dabei soll klar unterschieden werden 
zwischen den übergeordneten Zielen der Verkehrspolitik, 
die sich aus verkehrs- und umweltpolitischen Programmen 
ergeben, und den daraus entwickelten abgeleiteten Zie-
len bzw. Lösungsstrategien des BVWP 2015. Die klare Tren-
nung zwischen Zielen und Lösungsstrategien sowie das 
frühe Aufzeigen von Zielkonflikten ist wichtig, um eine er-
gebnisoffene Diskussion über die richtigen Maßnahmen zu 
ermöglichen.

4.1.1 Übergeordnete Ziele

Sowohl fachlich als auch politisch werden vielfältige Zie-
le der Verkehrspolitik diskutiert. Wichtige Quellen der Ziel-
definition im BVWP 2015 sind der Koalitionsvertrag zur 
18. Legislaturperiode, die Nachhaltigkeitsstrategie, die Na-
tionale Strategie zur biologischen Vielfalt, die Raumord-
nungsgesetze und das Energiekonzept der Bundesregie-
rung. Auch das Weißbuch Verkehr der EU-Kommission 
enthält Vorschläge zur verkehrspolitischen Zielbildung, 
welche für Deutschland von Interesse, jedoch nicht bin-
dend sind. Viele der in den vorangegangenen Quellen ge-
nannten Ziele sind direkt für den BVWP relevant; einige 
gehen jedoch weit über den Zeithorizont 2030 bzw. die ei-
gentliche Verkehrsinfrastrukturplanung hinaus und sind 

nur in Kombination mit betrieblichen, preis- oder ord-
nungspolitischen Ansätzen erreichbar.

Grundsätzlich ist es ein Ziel der Bundesregierung, den heu-
te bereits hohen Grad an Mobilität weiterhin zu ermögli-
chen. Bei allen notwendigen Veränderungen, die auch den 
Verkehr betreffen, steht der Anspruch im Mittelpunkt, den 
Menschen ihren Alltag durch gute, sichere und bezahlbare 
Verkehrsmittel und Verkehrsinfrastrukturen zu erleichtern 
und für die Wirtschaft zuverlässige und wettbewerbsfähi-
ge Transportbedingungen zu schaffen. Als Exportnation, 
als Transit- und als Hochtechnologieland ist Deutschland 
auf einen reibungslos funktionierenden Personen- und Gü-
terverkehr zwingend angewiesen – Mobilität ist ein Stand-
ortfaktor erster Güte. Nur auf dieser Grundlage sind die 
Chancen der Globalisierung mittel- und langfristig nutzbar. 
Ein leistungsfähiges Verkehrssystem ist Voraussetzung für 
eine moderne Gesellschaft, für Wirtschaftswachstum, Be-
schäftigung und Wohlstand. 

Ebenso unbestreitbar wie die grundsätzliche Notwendig-
keit eines leistungsfähigen Verkehrssystems ist die Tatsa-
che, dass vom Verkehr zum Teil erhebliche Beeinträchti-
gungen der Umwelt und der Lebensqualität ausgehen. Eine 
hohe Lebensqualität kann nur dann erreicht werden, wenn 
zugleich den Anforderungen von Klima-, Umwelt- und 
Lärmschutz sowie der Verkehrssicherheit Rechnung getra-
gen wird. Die Begrenzung der Inanspruchnahme von Na-
tur und Landschaft sowie die Sicherung einer hohen Le-
bensqualität stehen daher im Fokus der Bundespolitik und 
werden beispielsweise im „Bundesprogramm Wiederver-
netzung“, in der Nationalen Strategie zur biologischen Viel-
falt, der Nachhaltigkeitsstrategie oder im Nationalen Ver-
kehrslärmschutzpaket II angegangen. Bis 2020 soll der 
tägliche Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsflächen auf 
30 ha/Tag begrenzt werden. Neben einem hohen Flächen-
verbrauch ist vor allem die Lärmbelastung zunehmend ins 
Zentrum der Kritik gerückt. Die Akzeptanz für Verkehr und 
den weiteren Ausbau der Infrastruktur hängt entscheidend 
davon ab, dass die Lärmbelastung reduziert wird. Die Ver-
besserung des Lärmschutzes wird deswegen auch im Ko-
alitionsvertrag der 18. Legislaturperiode noch einmal als 
wichtiges Ziel bekräftigt. Im Nationalen Verkehrslärm-
schutzpaket II strebt das BMVI eine Reduktion der Lärm-
belästigung an Lärmbrennpunkten bis zum Jahr 2020 im 
Luftverkehr um 20 %, im Straßenverkehr und in der Bin-
nenschifffahrt um 30 % und im Schienenverkehr um 50 % 
an, wobei insbesondere nicht-infrastrukturelle Maßnah-
men wesentlich zur Erreichung dieser Ziele beitragen kön-
nen. 

Verkehr ist innerhalb der EU für 70 % des Mineralölver-
brauchs und 20 % der Kohlenstoffdioxid-(CO

2)-Emissionen 
verantwortlich und damit ein wichtiger Faktor beim Kli-
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maschutz. Daher hat es sich die Bundesregierung in ihrem 
Energiekonzept zum Ziel gesetzt, den Endenergieverbrauch 
im Verkehrssektor bis 2020 um 10 % und bis 2050 um 40 % 
zu senken. Die EU-Kommission verfolgt im Weißbuch Ver-
kehr ein CO2-Reduktionsziel im Verkehrssektor. 

Trotz der guten Entwicklungen im Bereich der Verkehrs-
sicherheit in den letzten Jahren, bleibt dieser Aspekt an-
gesichts eines wachsenden Verkehrsaufkommens weiter 
wichtiger Zielbereich der deutschen Verkehrspolitik. Im 
„Verkehrssicherheitsprogramm 2011“ wurden zahlreiche 
Maßnahmen genannt, die dazu beitragen können, die Zahl 
der Unfalltoten bis 2020 um 40 % zu reduzieren. Die EU-
Kommission verfolgt im Weißbuch Verkehr langfristig die 
Vision „Null“ für den Straßenverkehr, also ein Straßenver-
kehrssystem in Europa ohne Unfälle mit Todesfolge. 

Aus diesen Grundsätzen lassen sich sechs übergeordnete 
Ziele bilden:

 y Mobilität im Personenverkehr ermöglichen,
 y Sicherstellung der Güterversorgung, Erhöhung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen,
 y Erhöhung der Verkehrssicherheit,
 y Reduktion der Emissionen von Schadstoffen und Kli-

magasen,
 y Begrenzung der Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft,
 y Verbesserung der Lebensqualität einschließlich der 

Lärmsituation in Regionen und Städten.

Aus diesen Zielen lassen sich alle weiteren Teilziele ab-
leiten. Bei vielen der in politischen und wissenschaftli-
chen Strategiepapieren genannten Zielbereiche handelt 
es sich nicht um Ziele im eigentlichen Sinne, sondern be-
reits um Lösungsstrategien. Beispielsweise ist die „Ver-
kehrsverlagerung auf Schiene und Binnenschiff“ und da-
mit die Änderung des Modal-Split kein eigentliches Ziel, 
sondern eine Maßnahme, um Ziele wie beispielsweise die 
„Reduk tion der Emissionen von Schadstoffen und Kli-
magasen“ zu erreichen. Ebenso sind die im Weißbuch ge-
nannten Forderungen wie die Entwicklung von energie-
optimierten Güterverkehrskorridoren, die Verbesserung 
der Hinter landanbindungen oder die Vollendung des 
Hochgeschwin digkeitsverkehrsnetzes abgeleitete Ziele bzw. 
Lösungs strategien, die den Zielen der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit bzw. Güterversorgung, der europäi-
schen Integration und der Reduktion der Emissionen von 
Schadstoffen und Klimagasen dienen. Im BVWP 2015 soll 
daher klar zwischen den sechs übergeordneten Zielen und 
den im folgenden Abschnitt abgeleiteten Teilzielen bzw. 
Lösungsstrategien unterschieden werden. Die konkreten 
abgeleiteten Zielbereiche sind dann Grundlage für die Prio-
risierungsstrategie des BVWP 2015. 

4.1.2 Abgeleitete Ziele und Lösungsstrategien für den 

BVWP 2015

Für den BVWP 2015 soll ausgehend von den grundsätzli-
chen Zielen der Verkehrspolitik eine Fokussierung auf die 
durch Verkehrsinfrastruktur beeinflussbaren Ziele erfol-
gen. Infrastruktur ist primär Voraussetzung für einen rei-
bungslosen Verkehrsfluss; darauf sollte auch der BVWP 
abzielen. Anforderungen des Klima-, Umwelt- und Lärm-
schutzes sowie der Verkehrssicherheit müssen selbst-
verständlich berücksichtigt werden. Dennoch wird Ver-
kehrsinfrastruktur nicht in erster Linie als Maßnahme des 
Natur- und Umweltschutzes errichtet. Während beispiels-
weise die Herstellung von ausreichenden Kapazitäten zum 
Gütertransport eindeutig und fast ausschließlich durch in-
frastrukturelle Maßnahmen beeinflussbar ist, stehen für 
den Umwelt- und Naturschutz in der Regel oft effiziente-
re Maßnahmen als Anpassungen der Verkehrsinfrastruk-
tur bereit.

Ein Beispiel für durch Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
schwer beeinflussbare Ziele ist die Senkung der CO

2-Emis-
sionen. Im Rahmen der Bedarfsplanüberprüfung für die 
Bundesschienenwege im Jahr 2010 wurde ermittelt, dass 
mit einem Investitionsvolumen von fast 26 Mrd. Euro in 
Schieneninfrastruktur etwa 1,3 Mrd. Lkw-km und 1,5 Mrd. 
Pkw-km jährlich vermieden werden können. Das ent-
spricht lediglich 2 % der Lkw- und 0,2 % der Pkw-km im 
Jahr 2025 und dadurch einer Einsparung von ca. 0,7 Mio. t 
CO2. In Anbetracht der Investitionssumme sind diese Wir-
kungen gering. Zum Vergleich: Die gesamten deutschen 
CO2-Emissionen für den Pkw- und Lkw-Verkehr im Jahr 
2004 (Basisjahr der Verkehrsprognose 2025) betrugen rund 
182 Mio. Tonnen und sinken trotz ansteigenden Verkehrs-
aufkommens bis 2025 auf ca. 165 Mio. Tonnen10 ab. Die 
prognostizierte Reduktion der Emissionen folgt in erster 
Linie aus der verbesserten Kraftstoffeffizienz (z. B. sparsa-
mere Antriebe). Ohne diese Effizienzgewinne würden die 
CO2-Emissionen im Jahr 2025 rund 50 Mio. Tonnen hö-
her ausfallen. Die infrastrukturinduzierten CO2-Redukio-
nen aufgrund der Verlagerungswirkungen sind daher ge-
genüber den Effizienzgewinnen als gering einzuschätzen. 
Allerdings ist Infrastrukturausbau oftmals die notwendi-
ge Bedingung, um Kapazitäten für ordnungspolitisch indu-
zierte Verkehrsverlagerungen zu schaffen. 

Das Beispiel zeigt, wie wichtig eine kritische Auseinander-
setzung mit Zielen, Zielkonflikten und Wirkungen der ver-
fügbaren Instrumente ist. Während die Verkehrsprogno-
se mit ihren Szenario-Annahmen den zukünftigen Rahmen 

10 ITP & BVU (2007): Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtun-
gen 2025. München/Freiburg.
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beschreibt und dabei ordnungspolitische, technische und 
betriebliche Instrumente einbezieht, sucht der BVWP 2015 
innerhalb dieser prognostizierten Rahmenbedingungen 
nach Lösungen für die erkannten infrastrukturellen Her-
ausforderungen. Entsprechend sollen die Ziele des BVWP 
2015 auf infrastrukturelle Aspekte fokussiert werden. In Ta-
belle 2 sind die übergeordneten Ziele und die abgeleiteten, 
durch den BVWP signifikant beeinflussbaren Unterziele 
und Lösungsstrategien dargestellt.

Die Fokussierung auf zentrale Ziele im BVWP 2015 heißt 
jedoch nicht, dass die Wirkungen auf ergänzende Ziele 
nicht berücksichtigt werden. Trotz der aus heutiger Sicht 
teils geringen Beiträge zu einigen Zielen werden alle Wir-
kungen von erwogenen Verkehrsinfrastrukturprojekten – 
positive wie negative – in der Nutzen-Kosten-Analyse ab-
gebildet und somit im wichtigsten Entscheidungskriterium 
des BVWP berücksichtigt. Die Fokussierung auf zentrale 
Ziele in der Grundkonzeption ist aber wesentliche Voraus-
setzung zur Entwicklung der Priorisierungsstrategie (s. Ka-
pitel 6).

Tabelle 2: übergeordnete und abgeleitete Ziele bzw. Lösungsstrategien für den BVWP 2015

Übergeordnete Ziele Abgeleitete Ziele und Lösungsstrategien für den BVWP 2015

Mobilität im Personenverkehr  
ermöglichen

 y Erhaltung und Modernisierung der Substanz 
 y Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung 

(inkl. Verkehrsmanagement)
 y Verbesserung von Erreichbarkeiten/Anbindungsqualität

Sicherstellung der Güterversorgung,  
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit  
von Unternehmen

 y Erhaltung und Modernisierung der Substanz 
 y Transportkostensenkungen
 y Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung  

(inkl. Verkehrsmanagement)
 y Erhöhung der Zuverlässigkeit von Transporten
 y Verbesserung der Anbindungen  von intermodalen Drehkreuzen  

(z. B. Flughäfen, Seehäfen, KV-Terminals) 

Erhöhung der Verkehrssicherheit  y Erhaltung und Modernisierung der Substanz 
 y Verlagerung auf Teilnetze und Verkehrswege mit höherer Verkehrs- 

sicherheit

Reduktion der Emissionen von  
Schadstoffen und Klimagasen

 y Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung 
(inkl. Verkehrsmanagement)

 y Verkehrsverlagerung auf emissionsarme Verkehrsträger 
 y Erhaltung und Modernisierung der Substanz 

Begrenzung der Inanspruchnahme  
von Natur und Landschaft

 y Begrenzung des zusätzlichen Flächenverbrauchs
 y Vermeidung von weiterem Verlust unzerschnittener Räume

Verbesserung der Lebensqualität  
einschließlich der Lärmsituation in  
Regionen und Städten

 y Lärmvermeidung und Lärmminderung
 y Entlastung von Orten und Menschen/Erschließung städtebaulicher  

Potenziale

Oberziel: Mobilität im Personenverkehr ermöglichen

Voraussetzung für Mobilität im Personenverkehr – auch im 
europäischen Kontext – ist eine funktionierende und be-
fahrbare Verkehrsinfrastruktur. Substanzerhaltung – also 
die Gewährleistung eines guten Zustands der Infrastruk-
tur – ist somit ein abgeleitetes Ziel des BVWP 2015. Die 

Verkehrsinfrastruktur soll für alle Nutzergruppen ohne 
Einschränkungen befahrbar sein, Geschwindigkeitsbe-
schränkungen aufgrund eines schlechten Infrastruktur-
zustands (z. B. Langsamfahrstellen im Schienennetz oder 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für Lkw auf Autobahnbrü-
cken) sind zu vermeiden. Auch Modernisierungen im Rah-
men der Erhaltung (z. B. Anpassungen an neue Ausbau-
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standards) können zu verbesserten Funktionalitäten der 
Infrastruktur beitragen.

Die Beseitigung von Engpässen hilft ebenfalls der Mobi-
lität. Dadurch können Überlastungen und Umwege ver-
hindert bzw. reduziert werden. Der Nutzer profitiert von 
kürzeren und kalkulierbaren Reisezeiten. Das erhöht die 
Zuverlässigkeit im Schienen- und Straßenverkehr, senkt die 
Betriebs- bzw. Nutzerkosten und führt so zu einem effizi-
enteren Verkehrssystem. Auch Verkehrsmanagementsys-
teme (z. B. Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen, temporäre 
Seitenstreifenfreigabe) können zur Minderung von Engpäs-
sen beitragen.

Ebenso sind im Hinblick auf die Mobilitätsbedürfnisse 
der Bevölkerung raumentwicklungspolitische Ziele zu be-
rücksichtigen. Die Gewährleistung einer angemessenen 
Erreichbarkeit von Regionen und qualitativ hochwerti-
ge Anbindungen an Zentren der Daseinsvorsorge und der 
Wirtschaft ist ein wichtiger Baustein, um die Teilhabe und 
Teilnahme der Menschen am gesellschaftlichen Leben so-
wie die wirtschaftlichen Austauschprozesse bei funktio-
naler und räumlicher Arbeitsteilung weiterhin zu sichern. 
Unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und demo-
grafischen Rahmenbedingungen soll der BVWP 2015 zu ei-
ner Verbesserung der Erreichbarkeiten und Anbindungs-
qualitäten beitragen. So leistet er einen Beitrag zu den 
Verteilungs- und Entwicklungszielen der Raumordnung. 

Ziel: Sicherstellung der Güterversorgung und Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit

Wie beim Personenverkehr spielen auch beim Güterver-
kehr die Substanzerhaltung und die Beseitigung von Eng-
pässen (auch durch Verkehrsmanagementsysteme) eine 
wesentliche Rolle. Beide Ansätze begünstigen zuverlässige 
Transporte und eine hohe Versorgungssicherheit. Das ist 
gerade in Anbetracht des erwarteten Güterverkehrswachs-
tums in Deutschland und Europa wichtig. 

Gute Transportbedingungen senken die Transportkos-
ten, erhöhen die Effizienz von Transporten und die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen und tragen so in ho-
hem Maße zum Wachstum der Volkswirtschaft bei. Diese 
Wachstumseffekte werden z. B. in Form von Betriebskoste-
neinsparungen direkt im Nutzen-Kosten-Verhältnis bei der 
Bewertung von Projekten gemessen. Die Herstellung ange-
messener und wettbewerbsfähiger Transportbedingungen 
sollte sich dabei vor allem auf die Hauptachsen konzentrie-
ren, auf denen die größten Güterströme abgewickelt wer-
den, so dass die größten Nutzenwirkungen erzielt werden 
können.

Wichtiger Baustein der Güterversorgung und wettbewerbs-
fähiger Unternehmen ist die intelligente Verknüpfung von 
Verkehrsträgern. Infrastrukturinvestitionen des BVWP 
2015 sollen dazu beitragen, die Anbindung intermodaler 
Drehkreuze wie Seehäfen, Flughäfen oder KV-Terminals zu 
verbessern. 

Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit

Sicherer Verkehr hängt in erheblichem Maß vom guten Zu-
stand der Verkehrsinfrastruktur ab. Deswegen gilt es auch 
im Hinblick auf die Verkehrssicherheit die Substanz zu er-
halten und entsprechend neuester Planungsstandards zu 
modernisieren.

Weiterhin kann die Zahl der Unfälle und Verunglückten 
reduziert werden, wenn vorhandener Verkehr vermehrt 
auf Verkehrswegen mit höherer Verkehrssicherheit ab-
gewickelt wird. Da die Unfallhäufigkeit auf der Straße am 
höchsten ist, kann beispielsweise eine Verlagerung des Ver-
kehrs von der Straße auf die Schiene oder die Wasserstraße 
sinnvoll sein. Hierfür müssen insbesondere wettbewerbs-
fähige Kapazitäten bei den aufnehmenden Verkehrsträ-
gern geschaffen werden. Ebenso kann eine Verlagerung 
auf das im Durchschnitt sicherere, übergeordnete Straßen-
netz (vorrangig Autobahnen) oder eine Entlastung von Or-
ten durch Ortsumgehungen der Verkehrssicherheit zuträg-
lich sein.

Ziel: Reduktion der Emissionen von Schadstoffen und Kli-
magasen

Verkehr ist mit einer Vielzahl von gesundheitsschädlichen 
Schadstoffen (z. B. Feinstaub, Stickstoffoxide etc.) und kli-
maschädlichen Gasen (z. B. CO2) verbunden. Gerade Brems- 
und Beschleunigungsvorgänge sowie Umwegfahrten haben 
diesbezüglich einen negativen Einfluss. Eine Verstetigung 
des Verkehrs kann somit zur Reduktion von Emissionen 
beitragen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Herstellung 
einer gleichmäßig gut befahrbaren Infrastruktur durch die 
angemessene Erhaltung der Bausubstanz und die Beseiti-
gung von Engpässen wichtige Ziele des BVWP 2015 sind. 

Möglicherweise gegenteilige Effekte des Infrastrukturaus-
baus durch einen Anstieg der Verkehrsleistung aufgrund 
sinkender Reisezeiten und Betriebskosten (induzierter Ver-
kehr) sind allerdings ebenfalls zu berücksichtigen.  

Weiterhin kann die Verlagerung von Verkehren auf um-
weltfreundlichere Verkehrsträger (z. B. Schiene, Wasser-
straße) zur Emissionsreduktion beitragen. Hierfür ist es 
notwendig, dass diese Verkehrsträger einen überdurch-
schnittlichen Anteil des prognostizierten Verkehrswachs-
tums aufnehmen, sofern es volkswirtschaftlich sinnvoll ist. 
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Erfahrungen mit den bisherigen Investitionsprogrammen 
zeigen allerdings, dass dieses Teilziel durch Verkehrsinfra-
strukturausbau allein nur in geringem Maß erreichbar ist 
(z. B. Bedarfsplanüberprüfung Schiene 2010). Europäische 
Studien kamen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass durch Aus-
bau von Schienenwegen der Modal-Split-Anteil Schiene 
nur geringfügig erhöht werden kann11. Im Hinblick auf die 
hohen Investitionssummen in Verkehrsinfrastruktur sind 
die erreichbaren Verlagerungswirkungen als gering einzu-
schätzen. Ein ambitioniertes Modal-Split-Ziel ist somit von 
vornherein zum Scheitern verurteilt, wenn es nur durch 
das Umsetzen von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen er-
reicht werden soll. Allerdings hilft der Infrastrukturaus-
bau dabei, die Kapazitäten für eine Verkehrsverlagerung zu 
schaffen, die durch andere (z. B. ordnungspolitische) Maß-
nahmen und Anreize generiert werden. Diese Rahmenbe-
dingungen werden auch bei den Szenario-Annahmen der 
Verkehrsprognose berücksichtigt. 

Verkehrsverlagerung ist nur begrenzt durch den BVWP be-
einflussbar. Entsprechend wird davon abgesehen, ein ex-
plizites Modal-Split-Ziel zu setzen. Investitionsmittel soll-
ten dennoch in jedem Fall so ausgerichtet werden, dass 
gesamtwirtschaftlich sinnvolle Verkehrsmittelalternativen 
entstehen (z. B. durch Schaffung von zusätzlichen oder al-
ternativen Kapazitäten für hochausgelastete Schienenstre-
cken) und ein Teil des prognostizierten Verkehrswachstums 
im Straßen- und Luftverkehr durch Schienen- und Binnen-
schiffsverkehr aufgenommen werden kann. 

Auch nichtinfrastrukturelle Maßnahmen wie die Diver-
sifizierung der Energiebasis des Verkehrs mit alternativen 
Kraftstoffen in Verbindung mit innovativen Antriebstech-
nologien, die weitere Steigerung der Energieeffizienz von 
Verbrennungsmotoren und die Optimierung der Verkehrs-
abläufe sind wichtige Beiträge zur Reduzierung von Schad-
stoffemissionen und Abgasen. Die Mobilitäts- und Kraft-
stoffstrategie der Bundesregierung (MKS)12, die am 12. Juni 
2013 vom Bundeskabinett beschlossen worden ist, analy-
siert alle derzeit relevanten Optionen bei Kraftstoffen und 
Antrieben und damit den Beitrag, den der Verkehrssektor 
dadurch zum Erreichen der energie- und klimapolitischen 
Ziele leisten kann.

Ziel: Begrenzung der Inanspruchnahme von Natur und 
Landschaft

Die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft durch In-
frastruktur ist teils erheblich – insbesondere in Ballungs-
räumen. Bereits im Koalitionsvertrag wurde das Ziel for-
muliert, die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch  
Verkehr und Siedlung durch erneute Nutzung bereits vor-
handener Flächen zu begrenzen. Auch beim Bau von Bun-
desverkehrswegen ist grundsätzlich auf eine gemäßigte 
Inanspruchnahme von Flächen zu achten. Daher ist konse-
quent zu prüfen, ob statt eines Neubauvorhabens weniger 
flächenintensive Ausbaulösungen vorhandener Infrastruk-
tur möglich sind. In jedem Fall soll der Verlust von unzer-
schnittenen Räumen13 soweit wie möglich verhindert wer-
den. Die Vernetzung von ökologisch besonders wertvollen 
Gebieten in einem Verbundsystem ist ein wichtiges An-
liegen der Bundesregierung und wird bereits im „Bundes-
programm Wiedervernetzung“ aufgegriffen. Der in die-
sem Programm angestrebte Bau von Tierquerungshilfen im 
Bundesverkehrswegenetz in den wichtigsten Lebensraum-
korridoren wird im BVWP 2015 berücksichtigt.

Ziel: Verbesserung der Lebensqualität einschließlich der 
Lärmsituation in Regionen und Städten

Die Verbesserung der Lebensqualität durch Verkehrsinf-
rastrukturmaßnahmen ist ebenfalls ein Ziel der Bundes-
verkehrswegeplanung. Insbesondere der Lärmschutz in 
besiedelten Gebieten steht im Fokus der öffentlichen Dis-
kussionen. Für den Verkehrsträger Straße trägt eine Ver-
stetigung des Verkehrsflusses durch Verbesserung der 
Streckenqualität, Engpassbeseitigung und Verkehrsma-
nagementsysteme zur Reduktion des Lärmniveaus bei, 
soweit nicht ein evtl. Anstieg der Verkehrsleistung (in-
duzierter Verkehr) zu gegenteiligen Effekten führt. Ortsum-
gehungen können zusätzlich helfen, hoch belastete Orts-
durchfahrten von Lärm und Abgasen zu entlasten. 

Die für die Lärmbetroffenheit wichtige Planung des kon-
kreten Streckenverlaufs wird erst nach der Erstellung des 
BVWP in den weiteren Fachplanungen bestimmt. Ent-
sprechend erfolgt auf Ebene der Bundesverkehrswegepla-
nung zunächst nur eine Ersteinschätzung zur Lärmsituati-
on und sich daraus ergebenden Lärmschutzmaßnahmen. 
Sowohl die notwendigen Kosten für voraussichtlich not-

11 siehe z. B.: NEA et al. (2004): TEN-STAC: Scenarios. Traffic Forecasts and 
Analysis of Corridors on the Trans-European network D6 Deliverable Part 
I and II: Traffic Bottlenecks and environmental analysis on 25 corridors. 
Zoetermeer. oder CE Delft (2011): Potential of modal shift to rail transport 
– Study on the projected effects on GHG emissions and transport volu-
mes. Delft.

12 www.mks-dialog.de

13 Unzerschnittene Funktionsräume (UFR) sind Teilräume von Lebens-
raumnetzwerken bzw. sogenannten „Ökologischen Netzwerken“, die 
durch Verkehrsinfrastruktur mit erheblicher Barrierewirkung begrenzt, 
aber selbst nicht durchschnitten sind. Unzerschnittene Verkehrsarme 
Räume (UZVR) sind Landschaftsräume > 100 km² Fläche, die durch keine 
höher belastete Bahntrasse oder Straße mit einer durchschnittlichen täg-
lichen Verkehrsstärke von > 1.000 KfZ durchschnitten werden.
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wendige Lärmschutzmaßnahmen als auch externe Effekte 
der Veränderung der Lärmsituation werden in der Nutzen-
Kosten-Analyse berücksichtigt. Die genaue Ausgestaltung 
der Lärmschutzmaßnahmen erfolgt dann in den folgenden 
konkretisierenden Fachplanungen. Zu beachten ist, dass 
insbesondere nicht-infrastrukturelle und bautechnische 
Maßnahmen (z. B. lärmarme Straßenbeläge oder verbesser-
tes Rollmaterial hinsichtlich Gewicht, Art der Bremsen und 
lärmarmen Reifen) wesentlich zur Reduzierung der Beein-
trächtigungen durch Verkehrslärm beitragen können. Diese 
sind nicht Gegenstand der Bundesverkehrswegeplanung.

Weiterhin sollen wie schon im BVWP 2003 die Belange des 
Städtebaus berücksichtigt werden. Insbesondere durch die 
Entlastung von Orten (z. B. durch eine Ortsumgehung) und 
die damit verbundene Erhöhung von Aufenthaltsqualitä-
ten können die Voraussetzungen zur Nutzung von städte-
baulichen Potenzialen (z. B. städtebauliche Entwicklung, 
anwohnerfreundliche Gestaltung der Ortsdurchfahrt) ge-
schaffen werden. Aspekte des Städtebaus sind jedoch meist 
auf wenige Projekttypen beschränkt und müssen in Einzel-
fallbetrachtungen untersucht werden. 

Fachliche Abwägung von Zielen statt vorschneller Festle-
gung quantifizierter Ziele

Im BVWP 2015 werden die genannten Ziele wie in der Ver-
gangenheit nicht quantifiziert. Eine Quantifizierung von 
Zielen kann sinnvoll sein, wenn diese aus einem festen bzw. 
herleitbaren Schwellenwert (z. B. 2-Grad-Klimaziel) fol-
gen. Das ist für den Verkehrsinfrastrukturbereich nur ein-
geschränkt der Fall. Für einige Ziele existieren überhaupt 
keine Vorgaben (z. B. weniger Staustunden), für andere Zie-
le gibt es zwar übergeordnete quantifizierte Vorgaben für 
Zielwerte, allerdings sind diese nur auf die Verkehrspolitik 
im Allgemeinen und nicht explizit auf die Verkehrsinfra-
struktur bezogen (z. B. -10 % Endenergieverbrauch im Ver-
kehr bis 2020 gegenüber 2005). Im Ergebnis der Projektbe-
wertungen wird sich zeigen, welchen Beitrag die einzelnen 
Infrastrukturprojekte zu den unterschiedlichen Zielen leis-
ten können. Entsprechend schwierig ist es, vorab sowohl 
realistische als auch ambitionierte Ziele zu quantifizieren.

Im Rahmen der Bewertung ist zu untersuchen und auszu-
weisen, welcher Zielbeitrag aus den einzelnen Verkehrsin-
frastrukturprojekten erwächst. Alle in Kapitel 4 genannten 
Ziele lassen sich in der Nutzen-Kosten-Analyse (als positive 
und negative Nutzen) oder den ergänzenden umwelt- und 
naturschutzfachlichen, raumordnerischen und städtebau-
lichen Beurteilungen darstellen und bewerten (siehe Kapi-
tel 5). Damit ist ein umfassendes Projektbewertungsverfah-
ren möglich. Eine ergänzende Betrachtung aller Projekte 
auf Netzebene für unterschiedliche Szenarien, die wiede-
rum aus den genannten Zielen abgeleitet werden können, 

lässt Schlüsse zur Summe alle Projektwirkungen zu. Aus ei-
nem Vergleich der Projektwirkungen für unterschiedliche 
Investitionsszenarien ist eine Analyse und Diskussion der 
Erreichung von Zielen auf Netzebene möglich.

Statt also im Vorfeld des BVWP 2015 vorschnell quantifi-
zierte Ziele zu fixieren, wird basierend auf den Bewertungs-
ergebnissen eine fachlich fundierte Zielabwägung unter 
Berücksichtigung der übergeordneten Ziele erfolgen (s. Ka-
pitel 5.4.2). 

4.2 Netzzustands- und -mängelanalysen:  
Wo stehen wir?

Abschnitt 4.1 hat aufgezeigt, welche Ziele durch den BVWP 
2015 beeinflusst werden sollen. Bevor die Priorisierungs-
strategie der Grundkonzeption und später die Infrastruk-
turmaßnahmen des BVWP 2015 entwickelt werden kön-
nen, soll zunächst der Handlungsbedarf in Zustands- und 
Mängelanalysen untersucht werden. Zwar verfügt Deutsch-
land über eines der am besten ausgebauten Verkehrsnetze 
weltweit, dennoch muss der Zustand der Netze kontinuier-
lich geprüft werden. 

Die dargestellten Analysen in der Grundkonzeption stüt-
zen sich einerseits auf aktuelle Daten zum Ist-Zustand; an-
dererseits werden Entwicklungen auf Basis der Verkehrs-
verflechtungsprognose für das Jahr 2025 abgeschätzt. Diese 
Abschätzung dient der Vororientierung zur Entwicklung 
eines zielgerichteten Priorisierungskonzeptes; die konkre-
te Umsetzung im BVWP 2015 wird sich später auf die bis 
Frühjahr 2014 vorliegende, aktualisierte Verkehrsprogno-
se 2030 stützen. Geringfügige Abweichungen zwischen den 
Zustandsanalysen der Grundkonzeption und des BVWP 
2015 sind möglich.

4.2.1 Netzzustand (Erhaltungszustand)

Der Substanzerhalt der Verkehrsnetze ist Teilziel nahezu al-
ler übergeordneten Ziele der Verkehrspolitik. Im Folgen-
den wird der aktuelle Zustand der Bestandsnetze anhand 
bereits vorliegender Untersuchungsergebnisse dargestellt. 
Dies ermöglicht eine grobe Einschätzung des künftigen Fi-
nanzbedarfs für die Erhaltung. Eine Abschätzung des Be-
darfs bis zum Jahr 2030 erfolgt jedoch erst im BVWP 2015 
auf Grundlage der in Kapitel 5.2 beschriebenen Instrumen-
te. 

Der Begriff der Erhaltung ist für die drei betrachteten Ver-
kehrsträger jeweils unterschiedlich definiert. Erhaltung 
teilt sich bei der Schiene in Ersatzinvestitionen und in In-
standhaltungsmaßnahmen (Wartung) auf. Beide Bereiche 
werden in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 
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(LuFV) geregelt, wobei die Instandhaltungsmaßnahmen bi-
lanziell nicht aktivierungsfähig sind, somit nicht vom Bund 
gefördert werden können und daher mit Eigenmitteln der 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen finanziert werden 
müssen. Bei der Wasserstraße wird unterschieden in Er-
satzinvestitionen sowie in die laufenden Aufwendungen 
für Erhaltung sowie für die hier nicht relevanten Aufwen-
dungen für Betrieb und Unterhaltung. Bei der Straße teilt 
sich die Erhaltung auf in bauliche Erhaltung (bauliche Un-
terhaltung bzw. Instandhaltung, Instandsetzung und Er-
neuerung) und in betriebliche Unterhaltung (Wartung). Im 
Weiteren werden unter dem Begriff Erhaltung nur die Er-
satzinvestitionen (Schiene und Wasserstraße) sowie die 
bauliche Erhaltung (Straßen) verstanden. Laufende Auf-
wendungen, die zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit 
erforderlich sind, werden hier nicht betrachtet.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Qualität des Be-
standsnetzes zu messen. Eine Möglichkeit ist es, den 
derzeitigen finanziellen Wert des Infrastrukturnetzes 
(Nettoanlagevermögen) ins Verhältnis zum Wiederbeschaf-
fungswert der Infrastruktur (Bruttoanlagevermögen) zu 
setzen. Diese Kennziffer wird Modernitätsgrad oder auch 
Modernisierungsgrad genannt und kann Werte zwischen 
0 % (Infrastruktur nicht nutzbar) und 100 % (Infrastruk-
tur neuwertig) annehmen. Das Bruttoanlagevermögen be-
trug im Jahr 2010 mit Preisstand von 2005 bei der Schiene 
rund 126 Mrd. Euro (Modernitätsgrad: 66 %, Tendenz seit 
2000 leicht steigend), 40 Mrd. Euro bei der Bundeswasser-
straße (Modernitätsgrad: 60 %, Tendenz seit 2000 fallend) 
und 194 Mrd. Euro für Bundesfernstraßen (Modernitäts-
grad: 69 %, Tendenz seit 2000 leicht fallend).14 Es gibt keine 
Erkenntnisse über den optimalen Modernitätsgrad. Aller-
dings lässt der Zustand einzelner Bauwerke, beispielswei-
se der Autobahnbrücken, darauf schließen, dass der aktuel-
le Modernitätsgrad deutlich zu niedrig ist.

Neben der Berechnung über das Anlagevermögen kann die 
Messung der Bestandsqualität alternativ aus Nutzersicht 
über den Infrastrukturzustand erfolgen. Hierzu werden Ge-
brauchswert und Substanzwert ermittelt und analysiert.15 
Bei der Straße werden Zustandsnoten vergeben. Nach der 
Auswertung 2009/2010 sind insgesamt 8,6 % der Fahr-
bahnoberflächen der Bundesautobahnen als schlecht oder 
sehr schlecht einzuordnen. Die Auswertung 2007/2008 
für Fahrbahnoberflächen der Bundesstraßen ergibt ein 
schlechteres Bild. Hier sind 20,9 % der Fahrbahnoberflä-
chen schlecht bzw. sehr schlecht. Der Anteil der Brücken 
mit einem „nicht ausreichenden“ bzw. „ungenügenden“ 

Bauwerkszustand (Zustandsnote >= 3,0) liegt, bezogen auf 
die Brückenfläche, mit Stand 01.01.2013 bei 15,7 % (Bun-
desautobahnen) bzw. 9,1 % (Bundesstraßen). Der Nachteil 
dieser Betrachtung ist, dass die Zustandsnoten nicht direkt 
in einen Finanzbedarf überführbar sind. So kann beispiels-
weise eine Brücke durch die (kostengünstige) Reparatur ei-
ner Leitplanke durchaus von einem ungenügenden Bau-
werkszustand in einen guten Bauwerkszustand wechseln. 
Gerade aufgrund der Altersstruktur der Brücken und des 
wachsenden Güterverkehrsaufkommens stehen in den 
nächsten Jahren bei vielen Brücken umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten bzw. Ersatzbauten an.

Zur Ermittlung der benötigten Finanzmittel für die Erhal-
tung im Bereich der Bundesfernstraßen wurde jüngst eine 
Erhaltungsbedarfsprognose für den Zeitraum 2010 bis 2025 
erstellt.16 Zielvorgabe der Untersuchung war, dass der Zu-
stand des Bundesfernstraßennetzes im Jahr 2025 wieder 
den Ausgangszustand 2010 erreicht. Die Werte wurden Kos-
tenstand 01.01.2010 ermittelt. Für den Zeitraum 2011 bis 
2025 werden 50,6 Mrd. Euro benötigt, zwischen 2016 und 
2025 durchschnittlich 3,6 Mrd. Euro pro Jahr. In den letz-
ten Jahren lagen die tatsächlichen Erhaltungsinvestitionen 
bis auf das Jahr 2009 immer unterhalb der damaligen Pro-
gnose zum BVWP 2003 (sowohl mit Kostenstand 2000 als 
auch mit indiziertem Kostenstand). Im Jahr 2010 wurden 
rund 2,5 Mrd. Euro in die Erhaltung des Bundesfernstra-
ßennetzes investiert. Somit müssen im Rahmen der verfüg-
baren Mittel künftig Erhaltungsinvestitionen deutlich er-
höht werden.

Im Bereich der Bundesschienenwege wird der Ersatzinves-
titionsbedarf gutachterlich und in Verhandlungen mit den 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (DB Netz 
AG, DB Station&Service AG, DB Energie GmbH) ermittelt. 
Basis hierbei sind die Anlagenmengen, Durchschnittsprei-
se und technischen Nutzungsdauern der Anlagen des Be-
standsnetzes. Im Jahr 2010 wurden alle Zielvorgaben aus 
der aktuellen LuFV erfüllt, die Gesamtzustandsnote für 
Brücken lag bei 2,05 und die der Tunnel bei 1,87. Im Jahr 
2010 wurden vereinbarungsgemäß Bundesmittel in Höhe 
von 2,5 Mrd. Euro investiert.17 Darüber hinaus haben sich 
die Eisenbahninfrastrukturunternehmen der DB AG gemäß 
Anlage 8.2 LuFV dazu verpflichtet, jährlich zusätzlich ei-
nen Eigenbeitrag in Höhe von 500 Mio. Euro für die Erhal-
tung des Netzes einzusetzen. Die Instandhaltung ist nach 
BSWAG Aufgabe der Eisenbahninfrastrukturunternehmen 

14 DIW (2012): Verkehr in Zahlen 2012/2013, 41. Jahrgang. Berlin.

15 Aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften und Verfahren ist zwischen 
den Verkehrsträgern nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der Werte 
gegeben.

16 SEP Maerschalk (2012): Überprüfung und Aktualisierung der Erhaltungs-
bedarfsprognose der Bundesfernstraßen. Projekt-Nr. 28.0021/2007/Mün-
chen. 

17 Weitere Informationen zur LuFV und zum Infrastrukturzustand sind 
über den Internetauftritt des Eisenbahn-Bundesamts unter Fachthemen 
erhältlich.
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und liegt in deren Finanzierungsverantwortung. Hierzu ist 
in der LuFV ein jährlich einzusetzender Mindestbetrag fest-
geschrieben. Weiterhin wird auch im Zuge der Ausbauin-
vestitionen des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege 
zum Erhalt des Bestandsnetzes beigetragen.

Aus dem Ansatz über das Anlagevermögen ergibt sich für 
die Bundeswasserstraßen auf Basis durchschnittlicher 

Abschreibungsdauern – ein Erhaltungsbedarf von rund 
900 Mio. Euro pro Jahr (Preisstand 2013). Dieser Bedarf wird 
weitgehend dem Kernnetz der Wasserstraßen zugeordnet. 
Die derzeitige Altersstruktur sowie der bauliche Zustand 
der Anlagen an den Bundeswasserstraßen lassen mittelfris-
tig einen weiteren Anstieg des Ersatzinvestitionsbedarfs er-
warten.

Tabelle 3: Überblick über den Modernitätsgrad, über die Erhaltungsaufwendungen sowie über die aktuellen Prognosen je Verkehrsträger

Bundeswasserstraßen Bundesfernstraßen Bundesschienenwege

Modernitätsgrad 60 % 69 % 66 %

Ist-Ausgaben 2010 0,6 Mrd. €* 2,5 Mrd. €* 2,5 Mrd. €**

Prognosebasis Anlagevermögen Infrastrukturzustand Infrastrukturzustand

Aktuelle bzw.  
geplante Prognosen

derzeitiger Bedarf  
ca. 0,9 Mrd. €*,  

zukünftiger Bedarf  
aufgrund der  

Altersstruktur steigend

Prognose 2025: 
2016 bis 2025 im Durch-
schnitt 3,6 Mrd. €* p.a.;  

Prognose bis 2030 ist  
in Arbeit

2,5 Mrd. € p.a. bis 2012, 
2,75 Mrd. € p.a. bis 2013 u. 
2014; laufende Verhand- 
lungen für die LufFV II  

2015 - 2019

*: Inkl. anteilige Erhaltungsausgaben für kombinierte Erhaltungs-/Ausbaumaßnahmen
**: Zusätzlich wurden im Jahr 2010  0,55 Mrd. € Eigenmittel der DB Netze im Rahmen der LuFV in die Netzerhaltung  
 investiert.

Obwohl für das Jahr 2030 noch nicht für alle Verkehrsträ-
ger endgültige Abschätzungen vorliegen, ist der Anstieg des 
Erhaltungsbedarfs bereits absehbar. Wie in Tabelle 3 dar-
gestellt, ergibt sich für den Bund aus heutiger Sicht für die 
kommenden Jahre ein Erhaltungsbedarf von ca. 7 Mrd. 
Euro pro Jahr über alle Verkehrsträger. 

4.2.2 Verkehrsablauf und Engpässe

Entsprechend dem Zielkonzept ist die Sicherung eines qua-
litativ guten und zuverlässigen Verkehrsablaufs für Per-
sonen- und Güterverkehr eine zentrale Anforderung an 
den BVWP 2015. Für die Verkehrsträger Straße und Schie-
ne werden zur Beurteilung dieses Ziels im Folgenden Eng-
passanalysen vorgestellt. Für beide Verkehrsträger basieren 
diese Analysen auf Modellbetrachtungen der Verkehrspro-
gnose 2025. Es kann somit teilweise zu Abweichungen ge-
genüber der Realität und der späteren Verkehrsprognose 
2030 kommen. Die hier dargestellten Analysen dienen im 

Wesentlichen zur Feststellung des voraussichtlichen Hand-
lungsbedarfs und zur Ableitung von Infrastrukturprojek-
tideen. Dabei sind nicht alle der in den Analysen ausge-
wiesenen Engpässe durch Infrastrukturmaßnahmen im 
Rahmen des Bundesverkehrswegeplans zu lösen. Teilwei-
se sind bereits kleinere bauliche oder betriebliche Maßnah-
men ausreichend.
 
Das Netz der Wasserstraße weist nur in wenigen Berei-
chen quantitative Engpässe auf. Deshalb steht die Beseiti-
gung von qualitativen Engpässen in Form von Schiffsgrö-
ßen- und Tiefgangsbeschränkungen im Vordergrund. Die 
qualitativen und quantitativen Engpässe im Bereich der 
Bundeswasserstraßen sind bekannt und wurden bei der 
Projektanmeldung berücksichtigt. Die Aufbereitung und 
Darstellung der vorhandenen Informationen zur Infra-
struktur aus verschiedenen Dokumenten erfolgt im Zuge 
der Aufstellung des BVWP 2015 und wird als „Netzzu-
standsbericht der Bundeswasserstraßen“ veröffentlicht.
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Engpassanalyse Schiene

Die Engpassanalyse 2025 für den Verkehrsträger Schiene 
sowie dessen Interpretation ist der Überprüfung des Be-
darfsplans Schiene18 entnommen. Die Kapazität von Ei-
senbahnstrecken hängt von deren infrastruktureller 
Ausstattung, aber auch von den darauf verkehrenden Zug-
gattungen ab. Beispielsweise beeinflusst das Mischungsver-
hältnis von schnellen Personenverkehrszügen und lang-
samen Güterverkehrszügen die Leistungsfähigkeit der 
Strecke. Folglich schwankt das Auftreten der Engpässe im 
Tagesverlauf.
 
Abbildung 4 gibt die Netzauslastung des Bezugsfallnetzes19 
eines mittleren Werktags für den Tagesdurchschnitt wie-
der. Diese ergibt sich aus der Zugumlegung unter Berück-
sichtigung von Überlastungen auf Strecken und in Kno-
ten. Die Auslastungsgrade werden als Verhältnis zwischen 
der Anzahl der umgelegten Züge und der Leistungsfähig-
keit der Strecke gebildet. Die Leistungsfähigkeit gibt die 
wirtschaftliche Kapazitätsgrenze an, also die Anzahl von 
Zügen, die noch mit befriedigender Betriebsqualität abge-
wickelt werden kann. Auf Strecken mit „befriedigender Be-
triebsqualität“ bauen sich keine weiteren Verspätungen auf, 
es können allerdings auch keine bereits vorliegenden Ver-
spätungen abgebaut werden (siehe Richtlinie 405 der Deut-
schen Bahn)20.
 
Als überlastet gelten alle Strecken, bei denen die Summe 
aus Personen- und Güterzügen mindestens 10 % höher ist 
als die Zugmenge, die noch mit einer befriedigenden Be-
triebsqualität abgewickelt werden kann. Auf diesen Stre-
ckenabschnitten, welche in Abbildung 4 rot gekennzeich-
net sind, entstehen aufgrund mangelhafter, nicht mehr 
wirtschaftlicher Betriebsqualität Zusatzverspätungen. Auf 
schwarz eingefärbten Strecken liegt die Belastung inner-
halb der wirtschaftlichen Kapazitätsgrenzen (zwischen 85 
und 110 %). Auf blauen Abschnitten besteht hingegen Un-
terauslastung.

Die Engpässe entstehen insbesondere auf den Nord-Süd-
Korridoren von den ARA-Häfen über das Ruhrgebiet und 
den Rhein/Main-Raum, die Rheintalbahn in Richtung Ba-
sel/Schweiz sowie von den Nordseehäfen über Hannover 
und Fulda/Würzburg/Passau.

Bei der Interpretation der Netzauslastung ist zu berück-
sichtigen, dass Abschnitte, die im Tagesdurchschnitt nor-
mal ausgelastet erscheinen, in vielen Fällen dennoch für 
bestimmte Zeitabschnitte Engpässe aufweisen. In Einzelfäl-
len sind zeitlich begrenzte Engpässe so gravierend, dass ein 
Verkehrsinfrastrukturausbau trotz nicht auffälliger Tages-
auslastung notwendig wird.

In der Engpasskarte fällt auf, dass die teils erheblichen Eng-
pässe auf wenige Streckenabschnitte begrenzt sind. Das 
Netz verfügt sowohl räumlich als auch zeitlich noch über 
freie Kapazitäten. Die freien Strecken kommen möglicher-
weise bisher nicht als Ausweichstrecken in Frage, da diese 
hinsichtlich der Kosten, Fahrzeiten oder Streckenausstat-
tung nicht konkurrenzfähig zu den überlasteten Schie-
nenstrecken bzw. anderen Verkehrsträgern sind. Für jeden 
Korridor ist daher separat zu prüfen, mit welchen Infra-
strukturmaßnahmen (s. Kapitel 5.1.2) gesamtwirtschlich 
vorteilhafte Kapazitätssteigerungen möglich sind.

Es ist nicht möglich die Auslastungsgrade direkt mit der 
Überlastung beim Verkehrsträger Straße zu vergleichen. 
Der Schienenverkehr wird mit einem Fahrplan abgewi-
ckelt, dem eine Trassenvergabe zugrunde liegt. Übersteigt 
die Nachfrage deutlich die Kapazität, kann es daher vor-
kommen, dass Fahrtwünsche von vornherein bei der Tras-
senvergabe abgelehnt werden. Diese Verkehre finden dann 
auf anderen Verkehrsträgern statt. Anders als im Straßen-
verkehr, bei dem jedes weitere hinzukommende Fahrzeug 
bei Überlastung den Rückstau und die Fahrtzeit verlängert, 
kann die Überlastung auf der Schiene nicht unbegrenzt 
steigen, sondern nur bis zur technisch maximalen Trassen-
kapazität. Der Auslastungsgrad gibt daher keine Auskunft 
darüber, wie viele Fahrtwünsche bereits aufgrund fehlen-
der Trassen abgelehnt wurden. Entsprechend gestaltet sich 
die Bestimmung der tatsächlichen Engpassgröße im Schie-
nenverkehr schwieriger als im Straßenverkehr.

18 ITP & BVU (2010): Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesschie-
nenwege, Abschlussbericht November 2010, korrigierte Version 29.11.10. 
Berlin.

19 ITP & BVU (2010): Bezugsfallnetz Schiene 2025 aus der Bedarfsplanüber-
prüfung 2010 entspricht dem Netzzustand 2007, ergänzt um alle Aus- 
und Neubaumaßnahmen, bei denen der „point of no return“ bereits über-
schritten wurde sowie Maßnahmen, die im Nachgang zum BVWP 2003 
im Zusammenhang mit der Beantragung von EFRE-Mitteln bereits posi-
tiv bewertet wurden. Berlin.

20 Dieser Zustand wird in der aktuellen Fassung der Richtlinie (seit 01/2008) 
als „wirtschaftlich optimal“ bezeichnet. Die wirtschaftliche Kapazitäts-
grenze liegt unter der theoretisch maximalen Kapazitätsgrenze, welche 
sich aus der maximalen Anzahl verfügbarer Trassen ergibt. Entsprechend 
sind Auslastungen über 100 % der wirtschaftlichen Kapazitätsgrenze 
möglich.
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Abbildung 4: Netzauslastung (SGV und SPV) im Bezugsfall 2025 (Quelle: BMVBS 2010, Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesschienen-
wege)
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Engpassanalyse Straße

Analog zum Schienenverkehr wurde für den Verkehrs-
träger Straße das Bundesautobahnnetz bezüglich der im 
Jahr 2025 zu erwartenden kapazitiven Engpässen auf Ba-
sis des „Bezugsfallnetzes 2015“ (heutiges Netz sowie Maß-
nahmen, die bis Ende 2015 fertiggestellt oder in Bau sind) 
untersucht. Ziel war es, die systematischen Staugefahren 
aufzudecken, die aus unterdimensionierter Verkehrsinfra-
struktur resultieren. Stauereignisse, die infolge von unre-
gelmäßigen Störungen (z. B. Baustellen, Unfällen, extremen 
Schlechtwetterereignissen etc.) auftreten, sind nicht Gegen-
stand der Engpassanalysen.

Bei der Analyse der Bundesautobahnen wurde für jeden 
Streckenabschnitt und je Richtung die jährliche Anzahl der 
Stunden mit Überlastungssituationen ermittelt, wozu ne-
ben den prognostizierten Verkehrsmengen für das Jahr 
2025 zahlreiche Strecken- und Lagekenngrößen der einzel-
nen Straßenabschnitte einbezogen worden sind. Eine ent-
sprechende Engpassanalyse des Bundesstraßennetzes ist 
nicht mit der gleichen Aussagekraft möglich, da die Leis-
tungsfähigkeit der Streckenabschnitte der Bundesstra-
ßen oftmals von angrenzenden Knotenpunkten beeinflusst 
wird. Insbesondere die Einbeziehung innerörtlicher Ver-
kehre auf Bundesstraßen wäre bei einer bundesweiten Eng-
passanalyse nach dem gleichen Verfahren wie für Autobah-
nen sehr aufwendig. Da Engpässe für Bundesstraßen auf 
Basis bisheriger Erkenntnisse kein weitreichendes Netz-
problem darstellen, wird für die Grundkonzeption auf eine 
Engpassanalyse der Bundesstraßen für 2025 verzichtet. Es 
ist allerdings vorgesehen, auf Basis der gegenwärtig in Ar-
beit befindlichen Verkehrsprognose 2030 auch für Bundes-
straßen eine Analyse der Engpässe auf außerörtlichen Stre-
ckenabschnitten vorzunehmen. 

In Abbildung 5 sind die prognostizierten Engpässe dar-
gestellt. Die Karte zeigt die voraussichtlichen Engpässe 
der Zukunft unter der Annahme, dass das Netz nach 2015 
nicht mehr erweitert wird. Für diese Netzsituation wur-
den die vorhandenen Kapazitäten mit der stündlich erwar-
teten Verkehrsnachfrage verglichen und die Verkehrsqua-
lität nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßen 
(HBS)21 bestimmt. Dabei werden u.a. der Schwerverkehrs-
anteil, die Topografie der Strecke sowie das Vorhanden-
sein von Verkehrsbeeinflussungsanlagen berücksichtigt. In 
der Karte sind alle Streckenabschnitte hervorgehoben, bei 

denen gelegentlich oder häufig kapazitive Überlastungen 
nach HBS zu erwarten sind. Dunkelblau dargestellt sind 
hochbelastete Streckenabschnitte, auf denen im Jahr 2025 
an über 300 Stunden des Jahres eine Überlastung erwartet 
wird. Gelegentlich überlastete Abschnitte mit 100 bis 300 
Stunden mit Staugefahr sind hellblau gekennzeichnet. 

Dabei darf eine überlastete Stunde nicht mit einem Stau 
gleichgesetzt werden. Anhand der HBS-Systematik können 
lediglich die Stunden des Jahres ausgewiesen werden, in de-
nen die Verkehrsgeschwindigkeit soweit absinkt, dass Stau-
gefahr besteht. Das heißt nicht, dass in diesen Stunden tat-
sächlich Staus entstehen müssen. 

Im Ergebnis dieser Analyse werden für 2025 ca. 2.200 Ki-
lometer des Bundesautobahnnetzes als häufig überlastet 
(mehr als 300 Stunden) prognostiziert. Weitere 1.550 km 
sind mit 100 bis max. 300 Stunden im Jahr gelegentlich 
überlastet. Es muss angesichts der derzeitigen finanziellen 
Möglichkeiten davon ausgegangen werden, dass ein kapa-
zitiver Ausbau in aller Regel nur für häufig überlastete Stre-
cken erwogen werden kann. Bei Annahme eines Investiti-
onsaufwandes von mindestens 10 Mio. Euro/km sind dafür 
allein rd. 22 Mrd. Euro erforderlich.

Allerdings gibt es auch einige wenige Streckenabschnit-
te, die aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen 
nicht ausgebaut werden können. In diesen Fällen sind Al-
ternativlösungen zu untersuchen. 

Die Ergebnisse der Modelluntersuchung kapazitätsbe-
dingter Überlastungen werden von den Straßenbauver-
waltungen der Länder hinsichtlich tatsächlicher regiona-
ler Gegebenheiten geprüft. Es sind dort die erforderlichen 
Schlussfolgerungen für die Anmeldung von Projekten für 
den BVWP 2015 zu ziehen. Diese Engpassanalyse für Bun-
desautobahnen wird auf Basis der Prognose für das Jahr 
2030 überprüft und aktualisiert. Für Bundesstraßen wird 
eine vereinfachte Engpassanalyse durchgeführt. Hierbei 
wird für die Bundesstraßen für jeden Streckenabschnitt 
des außerörtlichen Bundesstraßennetzes die Qualitätsstu-
fe des Verkehrsablaufes nach dem „Handbuch für die Be-
messung von Straßen (HBS)“ ermittelt. Die Ergebnisse der 
bundesweiten Analyse der Engpässe 2030 auf allen Bundes-
fernstraßen sollen bei der Abwägung von Dringlichkeits-
vorschlägen mit einfließen. 

21 FGSV (2001): Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
HBS. Ausgabe 2001. Fassung 2009. Köln.
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Abbildung 5: Netzauslastung Straße im Bezugsfall 2025 (Quelle: IVV 2012 Engpassanalysen)
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4.2.3 Erreichbarkeiten und Anbindungsqualitäten

Die unter 4.1 genannten raumordnerischen Ziele sollen an-
hand von Unterzielen operationalisiert werden. Das Vertei-
lungs- und Entwicklungsziel wird sich im Personenverkehr 
auf die raumordnerische Zentrenhierarchie gründen. Die 
verkehrliche Umsetzung bezieht sich dabei auf die raum-
ordnerisch relevanten Relationen zwischen diesen Zent-
ren. Der Realisierungsgrad raumentwicklungspolitischer 
Ziele wird auf Grundlage einer regional differenzierten Zu-
standsanalyse ermittelt. Diese Zustandsanalysen berück-
sichtigen sowohl Erreichbarkeitsdefizite von Räumen als 
auch Defizite der Anbindungsqualitäten. Anbindungsquali-
täten des Personenverkehrs werden dabei bezogen auf das 
Zentrale-Orte-System (Ober- und Mittelzentren) gemessen. 
Analog wird auf der Grundlage eines „Zentrensystems“ für 
den Güterverkehr vorgegangen (Knoten wie z. B. Flug-, See- 
und Binnenhäfen, KV-Terminals).

Die räumliche Ausprägung von Erreichbarkeitsdefiziten 
nach dem BBSR-Erreichbarkeitsmodell wird in Bezug auf 
raumordnerische Mindeststandards der Erreichbarkeit für 
verschiedene Erreichbarkeitsindizes analysiert (z. B. Pkw-
Fahrzeit zur nächsten Autobahn, Pkw-Fahrzeit zum nächs-
ten Oberzentrum etc.) und zusammengefasst. Die Analysen 
zu den Erreichbarkeitsverhältnissen im Motorisierten In-
dividualverkehr (MIV) werden in einem Straßennetz 2012 

durchgeführt, nach Vorliegen jedoch noch mit einem Stra-
ßennetz „Bezugsfall 2015“ aktualisiert. 

Abbildung 6 stellt beispielhaft die überlagerten Erreichbar-
keitsdefizite bezogen auf die Anbindung an Autobahnen, 
Fernverkehrsbahnhöfe, Flughäfen, Oberzentren und euro-
päische Agglomerationsräume im MIV dar. Grundlage die-
ser Untersuchungen sind die Reisezeiten im Netz ohne Be-
rücksichtigung von staubedingten Fahrzeitverlängerungen.

Als defizitär wird dabei eine Pkw-Fahrzeit von mehr als 30 
Minuten zur nächsten Autobahnanschlussstelle, von mehr 
als 60 Minuten zum nächsten internationalen Verkehrs-
flughafen22, von mehr als 45 Minuten zum nächsten IC-
Bahnhof23, von mehr als 45 Minuten zum nächsten Ober-
zentrum und eine durchschnittliche Pkw-Fahrzeit von 
mehr als 120 Minuten zur Erreichung der nächsten drei 
Agglomerationszentren eingestuft. Als zusätzliches Defi-
zit wird betrachtet, wenn die Pkw-Fahrzeit zum nächsten 
Oberzentrum nicht nur mehr als 45 Minuten, sondern so-
gar mehr als 60 Minuten beträgt. Für die Erreichbarkeit von 
Zentralen Orten legt das BBSR-Modell Schwellenwerte zu-
grunde, die in Entschließungen der Ministerkonferenz für 
Raumordnung24 bzw. in einigen Landesentwicklungsplä-
nen genannt werden (Mittelzentren 30-45 Minuten, Ober-
zentren 60-90 Minuten).
 

22 Innerhalb Deutschlands werden alle Flughäfen mit internationaler Ver-
netzung berücksichtigt (Grundlage: Flughafenkonzept der Bundesregie-
rung 2009). Im benachbarten Ausland werden alle Flughäfen bis zu einer 
Entfernung von rund 120 km berücksichtigt.

23 Als IC-Bahnhöfe werden alle „Systemhalte“ des ICE-, IC- und EC-Net-
zes (Stand 2012) berücksichtigt, ohne Unterscheidung nach Takt oder Be-
dienzeit, da hierzu keine verbindlichen Regelwerke existieren. Die Be-
dienungshäufigkeit mit Fernverkehrszügen ist eine privatwirtschaftliche 
Entscheidung der Eisenbahnunternehmen. Sie ist veränderlich und nur 
indirekt abhängig vom Infrastrukturangebot.

24 2. MKRO vom 08.02.1968, 6. MKRO vom 15.06.1972, 11. MKRO vom 
16.06.1983.
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Abbildung 6: Räume mit Erreichbarkeitsdefiziten in Deutschland
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Es zeigt sich, dass die Regionen in Deutschland überwie-
gend keine bis geringe Erreichbarkeitsdefizite aufwei-
sen. Betrachtet man das Ergebnis gemäß Abbildung 5 „Räu-
me mit Erreichbarkeitsdefiziten“ und dort insbesondere die 
Teilräume, die Defizite in mehreren Erreichbarkeitsindizes 
aufweisen, d. h. in drei und mehr, so sind es vor allem die 
grenznahen Lagen, Räume mit schwieriger topografischer 
Situation und darüber hinaus einige wenige zentral gelege-
ne Räume mit sehr dünner Besiedlung.

Die festgestellten Defizite sind jedoch sowohl hinsichtlich 
ihrer Ursachen als auch ihrer raumordnerischen Bedeu-
tung differenziert zu betrachten. Anschließend ist zu über-
prüfen, inwieweit durch den Ausbau der Bundesverkehrs-
infrastruktur Erreichbarkeitsdefizite abgemildert werden 
können bzw. müssen. 

Neben den räumlichen Erreichbarkeitsdefiziten sollen im 
Rahmen des BVWP 2015 Verbindungs- und Anbindungs-
qualitäten untersucht werden. Abbildung 7 zeigt dazu bei-
spielhaft die Bewertung der Verbindungsqualitäten im MIV 
zwischen ausgewählten europäischen Kernen in Anleh-
nung an die RIN. Defizite zeigen sich vor allem bei grenz-
überschreitenden Verbindungen. Für den BVWP 2015 
werden durch das BBSR vergleichbare Analysen für den 
Schienenverkehr durchgeführt.

Die bisherigen Analysen zur Raumwirksamkeit dienen als 
Orientierung für die Aufstellung des BVWP 2015. Sie basie-
ren zunächst auf der theoretischen Überlegung, ob grund-
sätzlich qualitativ hochwertige Anbindungen oder Verbin-
dungen bestehen. Sie berücksichtigen bei der Bewertung 
der Qualität aber noch keine staubedingten Reisezeitver-
längerungen, die gerade in hochbelasteten Verkehrsregio-
nen zu deutlichen Minderungen der theoretischen Qualität 
führen können. Ziel ist es, die raumordnerische Bewertung 
zunächst unabhängig von der verkehrsplanerischen Bewer-
tung durchzuführen, welche die für die Verkehrsnachfrage 
erforderliche Dimensionierung betrachtet.

Weiterhin erfolgt noch keine Gewichtung von Verkehrsver-
bindungen oder Regionen aufgrund ihrer Bedeutung, z. B. 
anhand der Höhe des Verkehrsaufkommens oder der Ein-
wohnerzahl. Grundsätzlich gilt, dass nicht alle der darge-
stellten Defizite zwingend mit Bundesverkehrswegen auf-
zulösen sind.

Die hier dargestellten Analysen beziehen sich zunächst nur 
auf den Personenverkehr. Da für den wirtschaftlichen Aus-
tausch von Regionen die Erreichbarkeiten für den Güter-
verkehr ebenfalls von hoher Relevanz sind, wird für den 
BVWP 2015 die Umsetzung der Richtlinie zur integrierten 
Netzgestaltung für den Güterverkehr (Straße und Schiene) 
erarbeitet. Der derzeit noch in Erarbeitung befindliche An-
satz wird analog auf einem „Zentrensystem“ für den Güter-
verkehr aufbauen.
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Abbildung 7: Verbindungsqualität im motorisierten Individualverkehr zwischen ausgewählten europäischen Kernen

4.2.4 Umweltauswirkungen

Die Begrenzung der Inanspruchnahme von Natur und 
Landschaft wurde als eines der übergeordneten verkehrs-
politischen Ziele identifiziert und für den BVWP 2015 
durch die Teilziele „Begrenzung des Flächenverbrauchs“ 
und „Erhalt von unzerschnittenen verkehrsarmen Räu-
men“ konkretisiert. 

Beide Teilziele sind Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrate-
gie und der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
der Bundesregierung. Für den Flächenverbrauch benennen 
beide Strategien als Ziel die Begrenzung des Siedlungs- 
und Verkehrsflächenwachstums auf 30 ha/Tag bis zum 
Jahr 2020, wobei kein Sektorziel für den Verkehrsbereich 
definiert wurde. 

In den letzten Jahren ist eine deutliche Abschwächung des 
Zuwachses an Siedlungs- und Verkehrsflächen erkenn-

bar. Während der Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsflä-
che (gleitender Vierjahresdurchschnitt) in den Jahren 2000 
noch 129 ha pro Tag und 2011 noch 81 ha pro Tag betrug, 
lag die Inanspruchnahme von Flächen bezogen auf das 
Jahr 2011 bundesweit noch bei 77 ha täglich. Dementspre-
chend hat sich auch der Zuwachs an Verkehrsflächen ab-
geschwächt (gleitender Vierjahresdurchschnitt 2008-2011: 
19 ha pro Tag). Im Jahr 2011 wurden 17 ha pro Tag neu für 
Verkehrszwecke in Anspruch genommen. Der Zuwachs von 
Verkehrsflächen ist allerdings zu ganz überwiegenden Tei-
len durch die straßenseitige Erschließung neuer Siedlungs-
gebiete veranlasst; Bundesfernstraßen tragen lediglich ei-
nen kleinen Anteil bei. 

Trotz des geringen Anteils der Verkehrsinfrastruktur des 
Bundes am Flächenwachstum ist dieses Kriterium daher 
weiter vordringlich in die Bundesverkehrswegeplanung 
einzubeziehen. Der voraussichtlich durch die Projekte des 
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BVWP 2015 verursachte Flächenverbrauch wird im Rah-
men der Strategischen Umweltprüfung ausgewiesen.

Weiterhin hat die Bundesregierung in der Nationalen Stra-
tegie zur biologischen Vielfalt die Verbesserung der öko-
logischen Durchlässigkeit der Verkehrswege als prioritä-
res Handlungsfeld benannt. Verkehrswege sollen danach 
grundsätzlich eine ausreichende ökologische Durchlässig-
keit aufweisen (z. B. Tierdurchlässe, Grünbrücken). Von den 
bestehenden Verkehrswegen gehen bis 2020 in der Regel 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Biotopverbund-
systems mehr aus. Die ökologische Durchlässigkeit von 
zerschnittenen Lebensräumen soll durch entsprechende 
Maßnahmen erreicht sein. Der derzeitige Anteil der unzer-
schnittenen, verkehrsarmen Räume ≥ 100 km2 soll erhalten 
bleiben. Das Bundesamt für Naturschutz lässt als Grund-
lage für die Bewertung von Auswirkungen geplanter Ver-
kehrsinfrastrukturvorhaben auf Natur und Landschaft in 
einem Forschungsprojekt25 die Unzerschnittenen Funkti-
onsräume (UFR) für den ökologischen Lebensraumverbund 
ermitteln. Dafür werden die ökologischen Lebensraum-
zusammenhänge und die Barrieren der bestehenden Ver-
kehrsnetze überlagert. Die im Projekt identifizierten UFR 
von bundesweiter Bedeutung gilt es bei der Planung und 
Bewertung von Infrastrukturprojekten des BVWP zu be-
rücksichtigen.

Selbstverständlich gibt es weitere Umweltauswirkun-
gen, die mit Verkehrsgeschehen in Verbindung stehen. Alle 
messbaren Auswirkungen wie  z. B. klimawirksame Stof-
fe, Lärm oder Schadstoffemissionen werden im Rahmen 
der Nutzen-Kosten-Analyse oder der gesonderten Umwelt-
bewertung erfasst und bewertet. Die Mängelanalysen be-
schränken sich entsprechend der Zieldefinition auf die 
durch Verkehrsinfrastruktur signifikant beeinflussbaren 
Umwelteffekte. 

4.2.5 Verkehrssicherheit

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit ist eine wichtige, 
fortlaufende Aufgabe im Straßenverkehr. Im Jahr 2012 gab 
es auf Deutschlands Straßen 3.600 Tote, bei Zugunglücken 
starben 2011  152 Personen (z. B. bei Bauarbeiten, an Bahn-
übergängen etc.), davon waren neun getötete Reisende.26

Abbildung 8 zeigt die Anzahl der bei Zugunglücken getö-
teten Reisenden im Zeitverlauf. Der Trend zeigt, dass der 
Schienenverkehr sicherer wird. Allerdings führen schon 
einzelne Unfälle (z. B. 1998 in Eschede, 2011 in Hordorf) zu 
teils starken Anstiegen bei der Zahl der Verletzten und Ge-
töteten. Dennoch ist das Risiko bei den Verkehrsträgern 
Schiene oder Wasserstraße in einen Unfall verwickelt zu 
werden, im Vergleich zur Straße insgesamt als eher gering 
einzuschätzen.
 

25 Bosch & Partner, Universität Kassel, TCI Röhling (2013): Ökologische Ri-
sikoeinschätzungen auf Bundesebene. Methoden, Konzepte und Inhalte 
der ökologischen Risikoeinschätzung für die naturschutzverträgliche In-
frastrukturentwicklung auf Generalplan- und Bundesebene. Endbericht 
zum F+E-Vorhaben 3510 82 3100 im Auftrag des Bundesamt für Natur-
schutz (unveröffentlicht).

26 Destatis (2013): Fachserie 8 Reihe 7 – Verkehr – Verkehrsunfälle 2012. 
Wiesbaden.

27 Destatis (2013): Fachserie 8 Reihe 7 – Verkehr – Verkehrsunfälle 2012. 
Wiesbaden.
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Abbildung 8: Bei Zugunglücken getötete Reisende (Quelle: Eigene Darstellung. Zahlen auf Basis des Statistischen Bundesamtes27)
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Aber auch auf Deutschlands Straßen steigt die Sicherheit 
weiter an. Seit 1993 ist die Zahl der Verkehrstoten im Stra-
ßenverkehr von knapp 10.000 auf 3.600 im Jahr 2012 gesun-
ken. Damit bestätigt sich die Erwartung, dass der Anstieg 
im Jahr 2011 (insgesamt rund 4.000 Tote) kein Trendbruch 
war.

Die im Folgenden dargestellten Zahlen stützen sich auf die 
amtlichen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes. Un-
fälle mit Personenschaden sind solche, bei denen unab-
hängig von der Höhe des Sachschadens mindestens eine 
Person verletzt (leichtverletzt oder schwerverletzt) oder ge-
tötet wurde. Als Verunglückte zählen Personen (auch Mit-
fahrer oder Fußgänger), die beim Unfall verletzt oder getö-
tet wurden. 
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Abbildung 9:  Getötete bei Straßenverkehrsunfällen (Quelle: Eigene Darstellung. Zahlen auf Basis des Statistischen Bundesamtes)

Wie Abbildung 9 zeigt, verunglückten mit Todesfolge – ab-
solut gesehen – mehr Menschen auf Bundesstraßen als 
auf Bundesautobahnen. Insgesamt 40 % aller Getöteten 
im Straßenverkehr verunglückten auf Bundesfernstraßen. 

Eine Zahl, die jedoch relativiert werden muss, da auf den 
Bundesfernstraßen höhere Fahrleistungen als im nachge-
ordneten Straßennetz abgewickelt werden. Abbildung 10 
zeigt die Entwicklung der Getötetenzahlen deswegen noch 
einmal bezogen auf die Fahrleistung. 

Abbildung 10

0

5

10

15

20

25

30

35

Alle Straßenklassen [Getötete/Mrd.km]

Bundesstraßen [Getötete/Mrd.km]

Bundesautobahn [Getötete/Mrd.km]

Abbildung 10: Getötete im Straßenverkehr bezogen auf die Fahrleistung (Quelle: Eigene Darstellung. Zahlen auf Basis des Statistischen Bundes-
amtes und ViZ 2012/2013)



43Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015

Im Jahr 2010 lag die Gesamtfahrleistung auf deutschen 
Straßen bei rund 705 Mrd. Fahrzeugkilometern. Davon 
werden 33 % auf Bundesautobahnen und 15 % auf Bundes-
straßen erbracht. Trotz steigender Fahrleistung seit 1993 
sinken die Unfallzahlen und die Zahlen der Verunglück-
ten kontinuierlich. Dabei ist das Risiko, auf der Autobahn 
in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt zu werden, 
verletzt oder getötet zu werden, am geringsten. In Deutsch-
land wird rund jeder dritte Kilometer auf der Autobahn zu-
rückgelegt. Auf der Autobahn passierten 2010 allerdings 
nur 6 % aller Unfälle mit Personenschaden, die zu rund 7 % 
aller Leichtverletzten und 8 % aller Schwerverletzten sowie 
zu 11 % aller Getöteten führen. Bei Bundesstraßen ist das 
Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, deutlich ge-
ringer als bei den übrigen außerörtlichen bzw. innerörtli-
chen Straßen; das Risiko, tödlich zu verunglücken, ist aller-
dings vergleichbar und außerorts höher als innerorts. 

Trotz der relativ höheren Sicherheit auf Bundesautobahnen 
bestehen auch hier auf bestimmten Abschnitten Unfall-
häufungen. In Abbildung 11 sind Analysen der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) zu Unfällen mit Personen-
schäden auf Netzebene dargestellt. Das darin ausgewiesene 
Sicherheitspotenzial beschreibt, um wie viel die Kosten 
aus Straßenverkehrsunfällen auf dem jeweiligen Abschnitt 
über demjenigen Wert liegen, der bei der gegebenen Ver-
kehrsbelastung zu erwarten wäre, wenn der Autobahnab-
schnitt allen Anforderungen der einschlägigen Richtlinien28 

entsprechen würde. Damit werden diejenigen Abschnit-
te im Netz identifiziert, auf denen sicherheitsverbessern-
de Maßnahmen die größte Wirkung erwarten lassen. Die-

ses Potenzial kann teilweise durch sicherheitsverbessernde 
bauliche oder verkehrstechnische Maßnahmen ausge-
schöpft werden. 

Im „Verkehrssicherheitsprogramm 2011“ wurde darge-
legt, wie die positive Entwicklung der letzten Jahre fortge-
setzt werden kann. Ziel ist es, die Zahl der Unfalltoten im 
Straßenverkehr bis 2020 um 40 % gegenüber 2010 zu sen-
ken. Dabei ist die verbesserte Sicherheit der Verkehrsin-
frastruktur ein Baustein neben weiteren (z. B. Ausbildung, 
sichere Fahrzeuge, Regelakzeptanz). Sicherheitspotenzia-
le der Verkehrsinfrastruktur sind häufig bereits mit klei-
nen Maßnahmen zu heben (z. B. temporäres Tempolimit 
bei Nässe, Rüttelstreifen, Falschfahrwarntafeln). Aber auch 
Aus- und Neubaumaßnahmen des BVWP können zu ei-
ner Erhöhung der Verkehrssicherheit führen. Dieser Beitrag 
von Infrastrukturinvestitionen wird in den Nutzen-Kosten-
Analysen berücksichtigt. 

Darüber hinaus sind viele verkehrssicherheitsrelevan-
te Umbaumaßnahmen nicht relevant für den BVWP, da 
sie nicht signifikant kapazitätssteigernd sind. Maßnahmen 
wie die punktuelle Anpassung der Trassenführung an neue 
Planungsstandards oder die Herstellung eines dreistreifi-
gen Querschnittes mit wechselseitig angeordnetem Über-
holstreifen können als die Verkehrssicherheit verbessernde 
nicht bedarfsplanrelevanter Um- und Ausbau unmittelbar 
realisiert werden. Dadurch sind diese Maßnahmen flexibler 
handhabbar und können in Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern umgesetzt werden, ohne dass eine Bewertung 
im Rahmen des BVWP erfolgt. 

28 Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (2003): Empfeh-
lungen für die Sicherheitsanalyse von Straßennetzen.
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Abbildung 11: Sicherheitspotential auf Bundesautobahnen 2008 (Quelle: BASt)
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4.3 Handlungsbedarf: Was müssen wir tun?

Die vorgestellten Zustandsanalysen sind im Folgenden 
Grundlage zur Entwicklung von Maßnahmen für den 
BVWP 2015 in Kapitel 5 und deren Priorisierung in Kapi-
tel 6. Da die Grundkonzeption zurzeit auf Basis der Ver-
kehrsprognose 2025 arbeitet, sind die Erkenntnisse noch 
nicht endgültig, sondern im BVWP 2015 auf Basis der Pro-
gnose 2030 zu prüfen. Jetzt schon erkennbar ist aber, dass 
in allen untersuchten Zielbereichen Mängel bzw. Verbesse-
rungsbedarf bestehen.

Der voraussichtlich größte Handlungsbedarf liegt beim 
Substanzerhalt und der Sicherung eines flüssigen Ver-
kehrsablaufs. Überschlägige Berechnungen (Tabelle 3, 
S. 32) zeigen, dass künftig der jährliche Erhaltungsbedarf 
für alle Verkehrsträger für den Bund bei mindestens 7 Mrd. 
Euro (Preisstand 2012) liegt. Ebenso steigt die Anzahl von 
Stauerscheinungen und Überlastungen im Straßen- wie 
auch im Schienennetz. In beiden Netzen bestehen bereits 
heute teils erhebliche Defizite, die aufgrund des hohen pro-
gnostizierten Verkehrswachstums bis 2025 – insbesonde-
re im Güterverkehr – weiter zunehmen werden. Im BVWP 
2015 sind daher insbesondere Substanzerhalt und Projekte 
zur Engpassbeseitigung zu priorisieren.

Die Analysen zeigen ferner, dass in Deutschland trotz ho-
her Dichte der Verkehrsnetze vereinzelt überregionale Er-
reichbarkeits- und qualitative Anbindungsdefizite be-
stehen, bezogen auf Regionen und fernverkehrsrelevante 
Korridore. Da finanzielle Restriktionen die Beseitigung 
sämtlicher Defizite ausschließen, sollen in einem nächsten 
Schritt die Ergebnisse der Defizitanalysen mit der räum-
lichen Entwicklung gewichtet und kartografisch darstellt 
werden. Hierbei wird auf die in der Verkehrsprognose 2030 
verwendeten, sozioökonomischen Rahmenbedingungen 
und den daraus prognostizierten Verkehrsentwicklungen 
zurückgegriffen. Bei der Projektauswahl und Projektdefi-
nition sind größere Erreichbarkeitsdefizite selbstverständ-
lich zu berücksichtigen. Da der Großteil der Regionen bzw. 
Oberzentren aus räumlicher Sicht aber über Erreichbar-
keiten und Verbindungen von guter bis sehr guter Qualität 
verfügen, stellen die raumordnerischen Gesichtspunkte an 
sich kein generell übergeordnetes Priorisierungskriterium 
dar. Es können derzeit aber noch keine Aussagen zum Be-
wertungsschema für Erreichbarkeits- bzw. qualitative An-
bindungsdefizite und den Einfluss der Raumwirksamkeits-
analyse (RWA) im Gesamt-BVWP gemacht werden.

Die Umwelteinflüsse von Verkehrsinfrastrukturprojekten 
sind mitunter erheblich. Ambitionierte Ziele zur Begren-
zung des Flächenverbrauchs und zur Erhaltung der noch 
vorhandenen unzerschnittenen Räume stellen Heraus-
forderungen für die Planungen dar. Entsprechend sorgfäl-

tig sind die Umweltwirkungen bei der Projektauswahl und 
-optimierung zu berücksichtigen. Dies kann nicht bedeu-
ten, auf den Ausbau der Verkehrsnetze generell zu verzich-
ten, wenn es keine umweltverträglichen Alternativen gibt. 
Vielmehr ist streng darauf zu achten, den Plan so ökolo-
gisch verträglich wie möglich zu gestalten. Die Bewertung 
von Flächenverbrauch und Zerschneidungswirkung er-
folgt auch im Rahmen der SUP. Die Ergebnisse dieser Prü-
fung fließen in die Gesamtbewertung des Bundesverkehrs-
wegeplans ein. 

Die Verkehrssicherheit hat sich grundsätzlich in den letz-
ten Jahren sehr positiv entwickelt. Die Sicherheitseffek-
te von Verkehrsinfrastrukturprojekten werden wie in der 
Vergangenheit in der Nutzen-Kosten-Analyse berücksich-
tigt. Wie bei den Umwelt- und Klimazielen sind die Ziele 
der Verkehrssicherheit bei der Verteilung der Finanzmittel 
auf die Verkehrsträger und Projekttypen zu berücksichti-
gen. Vorhaben, die Verkehre von der Straße auf die Schiene 
bzw. Wasserstraße verlagern, können ebenso positive Effek-
te erzielen wie Autobahnprojekte, die Verkehre von nach-
geordneten Straßen abziehen. Um die erfreuliche Entwick-
lung der sinkenden Unfallzahlen in den nächsten Jahren 
weiter fortzusetzen, werden aber technische, infrastruktu-
relle und ordnungspolitische Maßnahmen Hand in Hand 
gehen müssen. Beispielsweise sind Fahrzeugsicherheitssys-
teme, verbesserte Infrastrukturausstattung (Ausstattung 
mit Schutzplanken, Substanzerhalt etc.) sowie eine bessere 
Schulung der Verkehrsteilnehmer mögliche Instrumente.29 
Der Bau von Verkehrsinfrastruktur ist damit nur ein Ele-
ment auf dem Weg zu erhöhter Verkehrssicherheit. 

Neben der Feststellung, dass in allen Zielbereichen noch 
Handlungsbedarf besteht, werden in der Gesamtschau auch 
Zielkonflikte offensichtlich. Beispielsweise erfordert die 
„Ermöglichung von Mobilität und die Sicherstellung der 
Güterversorgung“ in den kommenden Jahren Aus- und 
Neubau zur Engpassbeseitigung und damit zusätzlichen 
Flächenverbrauch. Neue Wege der Verkehrsplanung, wie 
z. B. Verkehrsmanagementsysteme, können diese Konflikte 
lindern. Dennoch werden gegensätzliche oder nicht gleich-
gerichtete Ziele weiter bestehen. Der Umgang mit den Ziel-
konflikten muss auf Basis der Bewertungsergebnisse fach-
lich und sachgerecht abgewogen werden.

Im BVWP 2015 werden die Beiträge der Verkehrsinfra-
strukturprojekte zu den einzelnen Zielen in der Bewertung 
gemessen und ausgewiesen. Aus diesen projektbezogenen 
Bewertungsergebnissen können die aggregierten Gesamt-
planergebnisse ermittelt werden. Je nach Ausgestaltung des 

29 EU-Kommission (2006): Cars 21 Final Report. Brüssel.
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BVWP (z. B. bezüglich der Verteilung der Finanzmittel zwi-
schen den Verkehrsträgern) werden sich die Ergebnisse des 
Gesamtplanentwurfs und die Beiträge zu den Zielen ver-
ändern. Erst auf Basis dieser Entscheidungsgrundlage kann 
eine fundierte politische Abwägung zwischen den Zielen 
erfolgen. Die Beiträge der einzelnen Projekte zu den Zielen 
und die Gesamtplanauswirkungen werden abschließend 
quantifiziert ausgewiesen.
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5 Instrumente und Handlungs-
konzepte des BVWP 2015
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5.1 Untersuchungsrahmen und Maßnahmen-
spektrum

5.1.1 Untersuchungsablauf

Im Untersuchungsablauf, wie er in Abbildung 12 darge-
stellt ist, sind die folgenden grundsätzlichen Fragen abzu-
arbeiten:

 y Wie viel Verkehrsaufkommen/Verkehrsnachfrage wer-
den wir in Zukunft haben? 

 y Welche Folgen hat das für den Verkehrsablauf? 

 y Wie hoch ist der voraussichtliche Ersatz- und Erhal-
tungsbedarf bis 2030? 

 y Welche Projekte sind geeignet, um den zukünftigen 
Verkehr flüssig abzuwickeln? 

 y Welche Vor- und Nachteile haben diese Projekte? 

 y Welche Projekte sollten vordringlich bis 2030 gebaut 
werden?  

 y Welcher Finanzbedarf entsteht für die Umsetzung der 
vordringlichen Projekte und wie viel Mittel sind vor-
aussichtlich bis 2030 verfügbar?  

 y Welche Auswirkungen entstehen insgesamt durch den 
Plan für Verkehr und Umwelt?

Ausgangspunkt für Verkehrsinfrastrukturplanung ist eine 
Prognose des zukünftigen Verkehrsaufkommens. Dafür 
werden modellbasiert für das Prognosejahr 2030 eine fein-
räumige Gesamtverkehrsprognose sowie verkehrsträgerbe-
zogene Sektoralprognosen durch externe Gutachter erstellt 
(s. Kapitel 5.4.1). Im Ergebnis liegt für jeden Netzabschnitt 
der Verkehrsnetzmodelle eine prognostizierte Verkehrsbe-
lastung vor.

Auf Basis der Verkehrsprognose 2030 lassen sich die zu er-
wartenden Verkehrsprobleme abschätzen (z. B. mittels Eng-
passanalysen) und Ideen für Aus- und Neubauprojekte 
als Lösungsansätze entwickeln (s. Kapitel 5.3). Projektide-
en werden von den Ländern, Kommunen, Eisenbahninfra-
strukturunternehmen, Abgeordneten, Bürgern, Verbänden 
oder dem Bund selbst eingebracht. Einige Projektvorschlä-
ge sind bereits bekannt und waren auch schon in vorange-
gangenen Bundesverkehrswegeplänen enthalten, andere 
Projektvorschläge sind neu und demzufolge noch in einem 
frühen Planungsstadium.
 

Gesamtprozess BVWP 2015

Planfallrechnung und Projektbewertung

Umweltbewertung

Gesamtplan und Umweltbericht 
inkl. Strategische Umweltprüfung (SUP)

StädtebauNutzen-Kosten-
Analyse Raumordnung

Qualitätssicherung

Anmeldung, Netz- und Projektprüfung

Verkehrsprognose 
2030

4

Erhaltungsbedarfsprognose 
2030

Abbildung 12: Gesamtprozess des BVWP 2015

Um die verschiedenen Lösungsansätze prüfen und die 
knappen Finanzmittel effizient verteilen zu können, sind 
vergleichbare Bewertungen der Projektvorschläge not-
wendig. Im Rahmen der Bewertung werden die Vorschlä-
ge einem streng geregelten Vergleichs-, Selektions- und 
Reihungsprozess unterzogen. Die Wirkungsanalyse ei-
nes einzelnen Projekts beruht auf dem Vergleich des soge-

nannten „Mit-Falls“ (auch Planfall genannt) und des „Ohne-
Falls“ (auch Bezugsfall genannt). Das Ohne-Fall-Netz basiert 
auf dem heutigen Verkehrsnetz und umfasst weiterhin 
alle Projekte, die nicht noch einmal bewertet werden müs-
sen (siehe Kapitel 5.1.3). Das Mit-Fall-Netz entspricht dem 
Ohne-Fall-Netz, enthält aber zusätzlich das zu bewerten-
de Verkehrsinfrastrukturprojekt. Mit- und Ohne-Fall unter-
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scheiden sich damit nur durch das zu bewertende Projekt 
und die dadurch verursachten, veränderten Verkehrsströ-
me. Im Vergleich zwischen Mit- und Ohne-Fall (Planfall-
berechnung) kann eine Projektidee hinsichtlich ihrer Vor- 
und Nachteile analysiert werden. Diese Vergleichsrechnung 
wird separat für jedes zu bewertende Projekt durchgeführt. 

Kern des Bewertungsverfahrens bildet die Nutzen-Kosten-
Analyse (NKA), die alle monetarisierbaren Projektauswir-
kungen in Geldeinheiten ausdrückt und den Investitions-
kosten gegenüberstellt. Projekte sind dann im Grundsatz 
gesamtwirtschaftlich sinnvoll, wenn die Summe aller Nut-
zen größer ist als die Investitionskosten und sich damit 
mindestens ein Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) von über 
1,0 ergibt. Wirkungen, die nur schwer oder nicht moneta-
risierbar sind (z. B. Aufenthaltsqualität in Städten oder Zer-
schneidungswirkungen) werden separat in umwelt- und 
naturschutzfachlichen Beurteilungen (hohe, mittlere oder 
niedrige Umweltbetroffenheit) sowie in raumplanerischen 
und städtebaulichen Beurteilungen untersucht. In der Ge-
samtschau aller Vor- und Nachteile werden die bauwürdi-
gen Projekte bestimmt und hinsichtlich ihrer Dringlich-
keit gereiht.

Neben dem Neu- und Ausbaubedarf wird im BVWP auch 
der voraussichtliche Bedarf für Erhaltungs- und Ersatzauf-
wendungen berücksichtigt. Die Methodik zur Abschätzung 
des Erhaltungs- und Ersatzbedarfs leitet sich jeweils ver-
kehrsträgerspezifisch ab (siehe 5.2). 

Die Ergebnisse der einzelnen Verfahrensschritte münden in 
einen Gesamtplanentwurf, in dem der Erhaltungs- und Er-
satzbedarf als Gesamtsumme sowie alle realisierungswür-
digen Aus- und Neubauvorhaben aufgelistet sind. Bei der 
Priorisierung der Einzelprojekte im Gesamtplan ist auch 
das voraussichtlich verfügbare Finanzvolumen zu berück-
sichtigen. Neben der einzelprojektbezogenen Beurteilung 
sollen die Auswirkungen des Gesamtplanes betrachtet wer-
den. Die aggregierten Umweltwirkungen des Plans werden 
dafür in einem gesonderten Umweltbericht nach den An-
forderungen der Strategischen Umweltprüfung dargestellt. 
Gesamtplanentwurf und Umweltbericht werden mit den 
Ressorts, Ländern, Verbänden und Bürgern erörtert. Der 
Gesamtprozess wird durch eine interne und externe Quali-
tätssicherung begleitet (s. Kapitel 9).

5.1.2 Maßnahmenkategorien

Der bisherige Untersuchungsrahmen des BVWP 2003 um-
fasst die Kategorien Erhaltung (inkl. Ersatz) sowie Aus- und 
Neubau. Im neuen BVWP 2015 wird die Kategorie Ausbau 
erweitert. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass beispiels-
weise mit Maßnahmen des Straßenverkehrsmanagements 
oder kleinteiligen Schienenmaßnahmen die Netzkapazität 

mit vergleichsweise geringem Finanzmitteleinsatz punktu-
ell erhöht werden kann. Die im BVWP zu untersuchenden 
Maßnahmenkategorien der drei Verkehrsträger werden im 
Folgenden dargestellt.

Straße

Im Bereich der Straße wurden bisher in der Bundesver-
kehrswegeplanung die Kategorien Erhaltung, Ausbau und 
Neubau betrachtet. Zu den Ausbaumaßnahmen zähl-
ten auch die Knotenpunkte auf Bundesautobahnen (Au-
tobahnkreuze und -dreiecke), wenn sie im Rahmen eines 
Streckenausbaus umgebaut wurden. Sie wurden dabei je-
doch nicht als Einzelmaßnahmen, sondern nur im Zusam-
menhang mit Ausbaustrecken bewertet und in den BVWP 
eingestellt. Aufgrund der zentralen Bedeutung von kom-
plexen BAB-Knotenpunkten wurden die Länder aufgefor-
dert, beim BVWP 2015 Bundesautobahn-Knotenpunkte 
auch als Einzelprojekte anzumelden. Die Bewertung erfolgt 
in diesen Fällen ebenfalls separat.

Angesichts der zahlreichen prognostizierten Engpässe im 
Straßennetz bei gleichzeitig begrenzten finanziellen Mit-
teln sollen Möglichkeiten einer effizienteren Nutzung der 
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur durch Verkehrstele-
matik bzw. Verkehrsmanagement in die Überlegungen 
zur Infrastrukturplanung im Rahmen des BVWP einbezo-
gen werden. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
hat zum Thema „Verkehrstelematik/Verkehrsmanagement“ 
wissenschaftliche Studien ausgewertet. Danach werden si-
gnifikante Kapazitätssteigerungen insbesondere durch die 
temporäre Seitenstreifenfreigabe erreicht (20 - 25 % wäh-
rend der Freigabezeiten). Damit eignen sich temporäre Sei-
tenstreifenfreigaben insbesondere bei Engpässen in zeitli-
chen Verkehrsspitzen. 

Temporäre Seitenstreifenfreigaben sind bereits jetzt über 
den Projektplan Straßenverkehrstelematik 2015 ein wich-
tiges Instrument des Bundes zur effizienten Nutzung der 
vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Die Projekte des 
nächsten Projektplans Straßenverkehrstelematik (nach 
2015) werden mit den Investitionen des BVWP 2015 abge-
stimmt, um die jeweils besten Lösungen für die Engpass-
beseitigung im Autobahnnetz zu ermitteln. So erfolgt im 
BVWP 2015 wie bisher eine grundsätzliche Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit von Engpassauflösungen auf Autobah-
nen durch Ausbaumaßnahmen (Erweiterung durch zu-
sätzliche Fahrstreifen) oder andere netzkonzeptionelle 
Lösungen. Ergänzend soll gemeinsam mit den Ländern un-
tersucht werden, inwieweit – im Vorgriff auf die geplante 
Ausbaumaßnahme – auch temporäre Seitenstreifenfreiga-
ben sinnvoll sein könnten. Dazu ist anhand von Stauprofi-
len (z. B. zeitlich begrenzte Verkehrsspitzen versus gleich-
verteilte hohe Belastungen) und den prognostizierten 
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Verkehrsaufkommen für jeden Engpass zu prüfen, ob vor-
gezogen zum klassischen Ausbau bereits Möglichkeiten zur 
Beseitigung der Engpässe durch eine temporäre Seiten-
streifenfreigabe bestehen. Dabei sind in jedem Einzelfall 
auch die möglichen Wechselwirkungen zwischen Kapazi-
tätsdefiziten von Streckenabschnitten und Knotenpunkten 
zu prüfen und gegebenenfalls die Nachteile des Verzichts 
auf den Seitenstreifen mit den positiven Effekten abzuwä-
gen.

Falls diese Möglichkeit gesehen wird, ist zu prüfen, ob für 
eine temporäre Seitenstreifenfreigabe überhaupt die bau-
lichen Voraussetzungen gegeben sind (Querschnittsbrei-
te, Tragfähigkeit des Seitenstreifens), welche Kosten ggf. 
entstehen würden und welche ergänzende Maßnahmen 
aus Sicht der Verkehrssicherheit notwendig sind (z. B. für 
Nothaltebuchten). Soweit die gesamtwirtschaftliche Vor-
teilhaftigkeit und bauliche Umsetzbarkeit einer temporä-
ren Seitenstreifenfreigabe nachgewiesen wird, erfolgt eine 
entsprechende Kennzeichnung von Ausbauprojekten im 
BVWP 2015. Bei der Dringlichkeitsreihung kann dies für 
die Auswahl vordringlicher Ausbauprojekte hilfreich sein.

Schiene

Analog zur Straße wurden beim Verkehrsträger Schiene 
bisher in der Bundesverkehrswegeplanung die Kategorien 
Erhaltung, Ausbau und Neubau betrachtet. Zu den Ausbau-
maßnahmen zählten sowohl Maßnahmen auf Strecken als 
auch in Knoten. Zukünftig sollen verstärkt die Wechselwir-
kungen zwischen Streckenausbauten und dem sich daraus 
ergebenden Knotenausbaubedarf geprüft werden. Diese 
Maßnahmen werden auch beim BVWP 2015 betrachtet. Da 
Einzelmaßnahmen insbesondere bei der Schiene oftmals 
ihre Wirkungen erst im Zusammenspiel mit anderen Pro-
jekten entfalten, werden bei der Bewertung mögliche Syn-
ergieeffekte durch die Bildung von Projektbündeln in die 
Überlegungen einbezogen (s. Kapitel 5.4.4.). 

Bei der Maßnahmenauswahl im Schienenbereich wird zu-
dem die Kritik aufgenommen, im BVWP werde zu sehr 
„in Großprojekten gedacht“ und alternative Maßnahmen 
würden vernachlässigt. Dazu zählen kleinteilige netzergän-
zende Maßnahmen wie Überholgleise, Blockverdichtun-
gen oder Tunnelaufweitungen. Diese Maßnahmen, die zum 
Teil bereits heute insbesondere im Zuge von Knotenaus-
bauten realisiert werden, gelten als hoch effizient zur Eng-
passbeseitigung und oft schnell umsetzbar. Im Zuge der 
Weiterentwicklung des Bewertungsverfahrens wird der-
zeit untersucht, wie die Methodik angepasst werden muss, 
um kleinteilige netzergänzende Maßnahmen im BVWP 
hinsichtlich ihrer Wirkungen im Gesamtnetz bewerten zu 
können. Es ist im Weiteren noch zu prüfen, ob sinnvolle 
netzergänzende Maßnahmen im Rahmen des Bedarfsplans 

oder als Bestandsnetzinvestitionen zu finanzieren sind. Da-
bei werden auch die Erfahrungen aus den Sonderprogram-
men wie dem Sofortprogramm Seehafenhinterlandverkehr 
berücksichtigt.

Wasserstraße

Auch beim Verkehrsträger Wasserstraße wurden bisher so-
wohl für See- als auch Binnenschifffahrtsstraßen in der 
Bundesverkehrswegeplanung die Kategorien Erhaltung 
und Ersatz, Ausbau und Neubau betrachtet, wobei beim 
BVWP 2003 fast 90 % der Investitionsmittel für Erhaltungs-
maßnahmen vorgesehen waren. Diese Kategorien werden 
auch im BVWP 2015 betrachtet. 

Zu beachten ist dabei, dass bei der Wasserstraße häufig 
kombinierte Ersatz- und Ausbaumaßnahmen durchgeführt 
werden.

Durch Einsatz von Binnenschifffahrtsinformationsdiens-
ten (River Information Services - RIS) kann die vorhan-
dene Infrastruktur effizienter genutzt und die Sicherheit 
des Schiffsverkehrs deutlich erhöht werden. Hierzu wur-
de von der EU eine Richtlinie30 erlassen. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Vorteile von RIS bis zum Prognosejahr 
2030 im gesamten Wasserstraßennetz genutzt werden kön-
nen. Die damit verbundenen Wirkungen werden für alle 
erwogenen Infrastrukturprojekte für den Bezugsfall und 
den Planfall beschrieben und den Projektbewertungen zu-
grunde gelegt. Diese Maßnahmen sind somit keine für die 
BVWP relevanten, eigenständigen Infrastrukturvorhaben, 
sondern werden als gegebener infrastrukturell-verkehrli-
cher Rahmen als realisiert unterstellt. 

5.1.3 Zu bewertende Verkehrsinfrastrukturvorhaben

Mehr als die Hälfte der im BVWP 2003 enthaltenen Vorha-
ben sind noch nicht oder nicht vollständig realisiert. Viele 
dieser Projekte werden zur Lösung der verkehrlichen Pro-
bleme im Netz weiterhin erforderlich sein. Einige Projekte 
sind angesichts geänderter Rahmenbedingungen aber wei-
terzuentwickeln oder sogar infrage zu stellen. Im Rahmen 
der Aufstellung des BVWP 2015 sind daher die noch nicht 
realisierten Projekte des BVWP 2003 in die neue Bewertung 
einzubeziehen. Ausgenommen und damit nicht erneut be-
wertet werden nur einige wenige Vorhaben, die als „lau-
fend“ gelten. Dazu zählen Maßnahmen

30 EU (2005): Richtlinie 2005/44/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 07.09.2005 über harmonisierte Binnenschifffahrtsdienste (RIS) 
auf den Binnenwasserstraßen der Gemeinschaft. Brüssel.
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 y die bereits im Bau sind,  

 y bei denen zurzeit davon ausgegangen wird, dass bis vo-
raussichtlich Ende 2015 mit dem Bau begonnen wird 
oder 

 y für die im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partner-
schaft (ÖPP) ein Konzessionsvertrag besteht bzw. vor-
aussichtlich bis Ende 2015 bestehen wird.

Projekte, für die ein ÖPP-Konzessionsvertrag besteht, wer-
den wie bereits begonnene Projekte behandelt, da hier eine 
vertragliche Bindung des Bundes mit einem privaten Ver-
tragspartner vorliegt.

Sofern laufende Maßnahmen mehrere Teilabschnitte um-
fassen, die unabhängig voneinander einen verkehrlichen 
Nutzen entfalten, sind die noch nicht begonnenen Ab-
schnitte nach Einzelfallprüfung ggf. in die Neubewertung 
des BVWP 2015 einzubeziehen.

Die Liste der im Bau befindlichen bzw. als gebunden gel-
tenden Vorhaben wird im Frühjahr 2014 veröffentlicht. Im 
Verlauf der Projektbewertung wird noch einmal geprüft, ob 
die als im Bau befindlich definierten Projekte tatsächlich 
wie vorgesehen bis Ende 2015 in Bau gehen werden.

Entsprechend den Festlegungen werden im BVWP 2015 
auch Projekte noch einmal bewertet, die schon sehr weit 
geplant, teilweise sogar schon planfestgestellt sind. Die er-
neute Bewertung aller noch nicht laufenden Projekte ist 
Grundvoraussetzung für eine ergebnisoffene und bedarfso-
rientierte Priorisierung. Jede Projektidee muss unabhängig 
vom Anmelder oder dem Planungsstand beweisen, dass sie 
zur Lösung der drängenden Probleme der Verkehrssysteme 
beitragen kann und wirtschaftlich ist.

5.2 Erhaltungsbedarfsprognosen zur Sicherung 
funktionsfähiger Verkehrsnetze

Im BVWP 2015 erfolgt eine Abschätzung, welcher Finanz-
mittelbedarf bis zum Jahr 2030 für die drei Verkehrsträger 
Straße, Schiene und Wasserstraße für den Substanzerhalt 
besteht. Um die Besonderheiten der drei Verkehrsträger 
zu berücksichtigen, werden jeweils unterschiedliche Me-
thoden zur Abschätzung des Finanzbedarfs angewendet. 
Grundzüge der Methodik werden im Folgenden skizziert. 
Dabei wird der Begriff Erhaltung als bauliche Erhaltung 
(Straße) bzw. als Ersatzinvestitionen (Schiene und Wasser-
straße) definiert. Die betriebliche Unterhaltung (Straße), die 
Instandhaltung (Schiene) sowie die Unterhaltung und Er-
haltung (Wasserstraße) werden nicht berücksichtigt. 

Bei der Wasserstraße wird der Erhaltungs- und Ersatzbe-
darf über einen pauschalen Ansatz aus dem Bruttoanlage-
vermögen ermittelt. Verkehrswasserbauwerke sind in ihren 
Gründungs- und Massivbauteilen für eine Nutzungsdauer 
von 70 bis maximal 100 Jahren ausgelegt, andere Anlagen-
teile haben kürzere Nutzungsdauern. Auf Basis einer aus 
den unterschiedlichen Anlagen und Anlageteilen gemittel-
ten durchschnittlichen Nutzungsdauer wird unter der An-
nahme einer gleichverteilten Altersstruktur der theoreti-
sche, mittlere Ersatzinvestitionsbedarf ermittelt. Dies bildet 
ein Maß für das zum Ausgleich der jährlichen Substanzver-
luste langfristig erforderliche Investitionsvolumen.

Für die Abschätzung des Erhaltungsbedarfs bis 2030 im Be-
reich der Straße wird der Netzzustand als Kriterium ge-
nutzt. Methodisch wird auf das Verfahren der Erhaltungs-
bedarfsprognose 2025 zurückgegriffen. Dabei werden die 
neuesten Erkenntnisse aus den laufenden Zustandsauswer-
tungen der Fahrbahnoberflächen und der Ingenieurbau-
werke einfließen. Grundlage sind die Ergebnisse der bun-
deseinheitlichen messtechnischen Zustandserfassung und 
-bewertung der Fahrbahnoberflächen zusammen mit ak-
tualisierten Bestandsdaten (u.a. zum Fahrbahnaufbau und 
Alter der einzelnen Schichten), die Schadens- und Zu-
standsdaten der Ingenieurbauwerke sowie eine verbesser-
ten Bestandsstatistik sonstiger Anlagenteile. Im Sinne einer 
transparenten Erarbeitung werden die Ergebnisse und me-
thodischen Grundlagen nach Abschluss der Erhaltungsbe-
darfsprognosen im Internet veröffentlicht.

Für das Schienennetz wird zur Abschätzung des finanziel-
len Erhaltungsbedarfs bis 2030 auf die Leistungs- und Fi-
nanzierungsvereinbarung (LuFV) aufgesetzt,, die zwischen 
den Eisenbahninfrastrukturunternehmen der Deutschen 
Bahn AG und dem Bund abgeschlossen wird und sich als 
Finanzierungsinstrument bewährt hat. Die LuFV I umfass-
te für die Jahre 2009 bis 2012 einen jährlichen Infrastruk-
turbeitrag des Bundes von 2,5 Mrd. €; mit der Verlängerung 
der LuFV I ist der jährliche Infrastrukturbeitrag für die Jah-
re 2013 und 2014 auf 2,75 Mrd. € aufgestockt worden. Pa-
rallel laufen die Verhandlungen über eine LuFV II ab 2015. 
In der LuFV wird vereinbart, dass die bundeseigenen Schie-
nenwege in einem vertraglich festgelegten qualitativ hoch-
wertigem Zustand erhalten werden, worüber in einem 
jährlich vorzulegenden Infrastrukturzustands- und -ent-
wicklungsbericht (IZB) zu berichten ist. 

5.3 Identifizieren und Definieren von zu untersu-
chenden Verkehrsinfrastrukturvorhaben

Eine der wichtigsten Vorarbeiten zum Bundesverkehrswe-
geplan ist das Definieren von zu untersuchenden Verkehrs-
infrastrukturmaßnahmen. Nur wenn die richtigen Pro-
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jektideen in den BVWP eingespeist werden, sind optimale 
Lösungen möglich. Wie in der Vergangenheit greift das 
BMVI dabei auf die Kompetenzen der Länder, Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen und der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung zurück und bindet so den lokalen und re-
gionalen Fachverstand in die Erarbeitung des BVWP ein. In 
Erweiterung zu den bisherigen Verfahren sollen die Pro-
jektidentifizierung, -definition und -optimierung jedoch 
durch strukturierte Analysen des BMVI bzw. dessen Gut-
achter ergänzt werden. 

Projektidentifizierung

Das BMVI stellt den Projektanmeldern als Grundlage der 
Projektidentifizierung eigene Analysen zur Verfügung. Hier 
handelt es sich um die in Kapitel 4.2 vorgestellten Engpas-
sanalysen (Staustunden bzw. Netzauslastungsgrade) für 
die Verkehrsträger Straße und Schiene. Für die vom Bund 
identifizierten Netzdefizite sollen Lösungsvorschläge un-
terbreitet werden, wobei auch die neuen Maßnahmenka-
tegorien des BVWP 2015 mit einzubeziehen sind (s. Kapitel 
5.1.2). Die gefundenen Defizite müssen nicht immer einen 
BVWP-relevanten Infrastrukturausbau nach sich ziehen. 
Dies kann beispielsweise sein, wenn bereits netzkonzeptio-
nelle Maßnahmen ausreichend zur Problemlösung beitra-
gen. 

Für einzelne Korridore, deren Defizite scheinbar nicht ohne 
Weiteres aufzulösen sind, führt das BMVI Sonderuntersu-
chungen durch. Hier ist beispielhaft die Mittelrheinstudie 
für den Verkehrsträger Schiene zu nennen.

Projektanmeldung und -definition

Um bereits im Rahmen des BVWP eine fundierte Beurtei-
lung der angemeldeten Projekte und Kosten zu ermögli-
chen, sind die Anforderungen an die Projektanmeldung 
deutlich verschärft worden. Gerade für die im Folgenden 
vorgestellte Projektplausibilisierung müssen gewisse Min-
deststandards bei der Anmeldung erfüllt sein. Der Ablauf 
der Projektanmeldungen unterscheidet sich je nach Ver-
kehrsträger. 

Straßenvorhaben werden von den Ländern als Auftrags-
verwaltung des Bundes angemeldet. Andere Gebietskör-
perschaften, Verbände, Bürger etc. müssen – wegen der 
Erstellung der notwendigen Anmeldeunterlagen – ihre Be-
darfsanmeldungen den Straßenbauverwaltungen der Län-
der übermitteln. Die Anmeldung der Projekte wurde im 
Februar 2014 abgeschlossen. Für den Verkehrsträger Was-
serstraße werden die Projektdefinitionen durch das BMVI 
und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) vorge-
nommen. Parallel dazu konnten die Länder bis Mitte De-
zember 2012 hierzu Projektideen beim BMVI einbringen. 

Schienenvorhaben werden zum einen von der DB Netz AG 
angemeldet. Weitere Projektideen von Verbänden, Ländern, 
Abgeordneten, sonstigen Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen oder Bürgern werden beim BMVI gesammelt. Der 
Prozess der Projektanmeldung Schiene wurde bis Septem-
ber 2013 abgeschlossen.

Die Projektanmelder werden gebeten, dem BMVI neben ei-
ner Projektbeschreibung (z. B. Lage, geplanter Bautyp, Kos-
ten etc.) eine Projektbegründung und eventuell bereits 
durchgeführte Untersuchungen bzw. Alternativenprüfun-
gen zur Verfügung zu stellen. Weiterhin sollen die erwar-
teten Projektwirkungen – auch in Bezug auf umwelt- und 
naturschutzfachliche sowie raumordnerische Effekte – und 
die Projekthistorie (inkl. eventueller Einwendungen gegen 
das Projekt) benannt werden. Für den Verkehrsträger Stra-
ße werden von den Ländern als Auftragsverwaltung vertie-
fende Informationen angefordert (z. B. digitale Lage- und 
ggf. Höhenpläne, Standort und Ausmaße von Bauwerken, 
Lärm- und Umweltbetroffenheit sowie detaillierte Kosten-
schätzungen).

Das BMVI führt für alle gemeldeten Projekte zunächst eine 
Überprüfung der Relevanz für den BVWP durch (z. B. kei-
ne Hochbauten, keine reinen Schienennahverkehrsprojek-
te; s. Kapitel 2.2). Für den Verkehrsträger Straße werden die 
bewertungsrelevanten Anmeldungen zudem einer Plausi-
bilitätsprüfung unterzogen. Aufgrund der offenen Projek-
tanmeldung beim Verkehrsträger Schiene auch für Verbän-
de, Bürger etc., kann nicht von jedem Anmelder die gleiche 
Datenqualität erwartet werden. Die Anmeldungen für 
Schienenprojekte werden deshalb von einem Gutachter ge-
sichtet, konsolidiert und einer Grobbewertung unterzogen. 
Die bewertungsrelevanten Anmeldungen für den Verkehrs-
träger Wasserstraße werden beim BMVI geprüft und kon-
solidiert. Wenn aus Sicht des BMVI über die angemeldeten 
Projekte hinaus Ergänzungen notwendig sind, bringt das 
BMVI diese Projekte selbst zur Bewertung ein.

Über die genannten Anmeldeanforderungen (z. B. Projekt-
begründung etc.) und die beschriebene Vorprüfung hinaus 
werden keine weiteren Einschränkungen bei den Projek-
tanmeldungen vorgenommen. Auf Basis des aktuellen Wis-
sensstands (z. B. keine detaillierten Kenntnisse zur Wirkung 
von Projekten im Jahr 2030) ist nur eingeschränkt eine be-
lastbare Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit von Projek-
ten möglich. Viele Projektideen können deshalb nicht ohne 
weitere Prüfung als ungeeignet erkannt werden. Für einen 
Großteil der Projekte ist erst nach Vorliegen der Bewertung 
(Nutzen-Kosten-Analyse, umwelt- und naturschutzfachli-
che sowie raumordnerische Bewertung) eine weitergehen-
de Beurteilung möglich. 
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Projektoptimierung

Wichtigste Neuerung im Anmeldeverfahren ist eine ver-
stärkte Vorprüfung und Projektoptimierung. Für das Be-
wertungsverfahren wird ein neues Werkzeug entwickelt, 
mit dem sich sowohl der Trassenverlauf als auch die Inves-
titionskosten von angemeldeten Projekten plausibilisieren 
lassen. Da in der Vergangenheit immer wieder Kostenstei-
gerungen aus unzureichend beachteten Umweltanforde-
rungen folgten, soll der Trassenverlauf frühzeitig auf seine 
Umweltverträglichkeit geprüft werden. Daraus lassen sich 
eventuelle Trassenanpassungen (z. B. Verlegung, Tunnel 
oder zusätzliche Brücke über Schutzgebiete) ableiten. 

Weiterhin sollen Optimierungen hinsichtlich der Wirkun-
gen und Kosten der Projektideen möglich sein. Nicht im-
mer ist für den Anmelder bereits die wirtschaftlichste Tras-
sierungsvariante offensichtlich. Beispielsweise konnten bei 
der Bedarfsplanüberprüfung Schiene durch Optimierung 
des Projektzuschnitts die Investitions- und die Betriebs-
kosten deutlich reduziert werden. Für den Verkehrsträger 
Straße könnte beispielsweise die zeitlich begrenzte Aus-
rüstung mit einer temporären Seitenstreifenfreigabe an-
statt des Ausbaus um einen weiteren Fahrstreifen bis zu ei-
nem späteren Ausbau eine Alternativlösung darstellen. Alle 
Optimierungspotenziale – sowohl aus wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten als auch in Bezug auf die Umweltverträg-
lichkeit – werden in enger Abstimmung zwischen dem 
BVMBS und den Anmeldern erörtert.

5.4 Bewertung von Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen

5.4.1 Verkehrsprognose 2030 als Vorarbeit zum BVWP

Eine unabdingbare Voraussetzung für die Bewertung von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten und damit für die Erstel-
lung des neuen BVWP 2015 ist eine aktuelle, möglichst 
belastbare Verkehrsprognose über die zukünftige Ver-
kehrsentwicklung. Da Verkehrsinfrastrukturprojekte einen 
langen Planungsvorlauf haben und die Realisierung in der 
Regel viele Jahre in Anspruch nimmt, lässt das BMVI für 
den BVWP 2015 eine Verkehrsprognose für den Güter- und 
Personenverkehr mit einem Prognosehorizont für das Jahr 
2030 erstellen (Verkehrsprognose 2030), welche

 y die Verkehrsverflechtungen innerhalb Deutschlands 
auf Kreisebene sowie mit dem Ausland prognostiziert, 

 y die Nutzung der verschiedenen Verkehrsträger, 

 y die Verteilung dieser Verkehrsmengen auf die Verkehrs-
infrastruktur und  

 y den Endenergieverbrauch sowie die CO2-Emissionen 
der Verkehrsträger

umfasst. 

In einem mehrstufigen Prognoseverfahren (Struktur-
datenprognose, Seeverkehrsprognose, Globalprogno-
se, Sektoralprognosen bzw. Netzumlegungen) werden die 
deutschlandweiten Verkehrsverflechtungen in Form von 
Quelle-Ziel-Matrizen für den Güter- und Personenverkehr 
für das Basisjahr 2010 aufbereitet und für den Prognoseho-
rizont 2030 abgeleitet. Dabei werden auch die relevanten 
Netzelemente der Nachbarstaaten berücksichtigt. Ebenso 
werden internationale Verkehre einbezogen, soweit sie für 
Deutschland relevant sind (bspw. Transitverkehr).

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Strukturda-
ten- und Seeverkehrsprognose werden die Verkehrsleistung 
und das Verkehrsaufkommen für alle Verkehrszweige be-
stimmt. Für den Personenverkehr werden der MIV, der öf-
fentliche Straßenpersonenverkehr, der Eisenbahnverkehr, 
Luftverkehr, Fahrrad- und Fußgängerverkehr betrachtet. 
Beim Güterverkehr werden der Straßengüterverkehr, der 
Eisenbahnverkehr, die Binnenschifffahrt, Luftfracht, der 
kombinierte Verkehr sowie der Seeschiffverkehr von und 
zu den relevanten deutschen und europäischen Häfen ein-
bezogen. Hierbei wird nicht nur eine bundesweite Ver-
kehrsprognose auf aggregierter Ebene erarbeitet (Makro-
prognose), es geht auch darum, die Verkehrsverflechtungen 
der verschiedenen Verkehrsträger kleinräumig darzustellen 
– für unterschiedliche Fahrtzwecke im Personenverkehr 
und für unterschiedliche Gütergruppen im Güterverkehr 
(Mikroprognose). Auf Basis der Verkehrsverflechtungen 
werden mithilfe von Netzumlegungen die Verkehrsmen-
gen und Fahrleistungen der BVWP-relevanten Verkehrs-
träger Straße, Schiene und Wasserstraße auf den entspre-
chenden Infrastrukturen ermittelt und dargestellt. Für die 
Umlegung werden die kreisbezogenen Ergebnisse regio-
nal weiter heruntergebrochen. Im Ergebnis können inter-
modale Wegeketten und Verlagerungseffekte zwischen den 
verschiedenen Verkehrsträgern analysiert und prognosti-
ziert werden. 

Die Verkehrsprognose bildet eine wichtige Grundlage für 
die langfristige Planung des Verkehrssystems. Die Ent-
wicklung bis 2030 möglichst belastbar vorauszusehen, stellt 
dabei bereits eine enorme Herausforderung dar. Abschät-
zungen für einen noch längeren Zeitraum sind allenfalls als 
Grobabschätzungen der Entwicklung möglich. Solche Gro-
babschätzungen sind nicht Gegenstand der Prognose, kön-
nen jedoch später im Rahmen der Bewertung als Sensiti-
vitätsbetrachtungen in den BVWP eingebracht werden. (s. 
Kapitel 5.4.5). 
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Nachstehend ist das Zusammenwirken der einzelnen Prognosebausteine schematisch dargestellt (s. Abbildung 13):
 

5 09. Oktober 2012

Los 3: 
Prognose der deutschlandweiten Verkehrsverflechtung 

2030 unter Berücksichtigung des Luftverkehrs

Los 1: 
Regionalisierte

Strukturdatenprognose

Los 2: 
See- und Seehafen-
hinterlandverkehr

Netzumlegung

Los 4: Straße

Los 5: Schiene

Los 6: Wasserstraße

 Endenergieverbrauch
 CO2

 Personenverkehr
 Güterverkehr
 Intermodale Netze
 Makroprognose
 Mikroprognose

Abbildung 13:  Struktur der Verkehrsprognose 2030

Die Basis für diese Prognosearbeiten bildet der sogenann-
te Szenario-Prozess. Hier werden die sozio-ökonomi-
schen Entwicklungen, die Nutzer- und Transportkosten so-
wie weitere verkehrspolitische Rahmenbedingungen als 
Grundlage für die Verkehrsprognose erarbeitet. Dabei wer-
den auch bekannte gesellschaftliche Trends wie der demo-
grafische Wandel berücksichtigt. 

Zur Absicherung der zu vereinbarenden Rahmenbedingun-
gen und Szenario-Prämissen wurde eine hochrangig be-
setzte internationale Expertenrunde mit Wissenschaftlern 
durchgeführt. Dies stützt das Ziel, eine möglichst belastbare 
fachlich-wissenschaftliche Basis für den BVWP 2015 bereit-
zustellen. Ebenso wurden die Länder, Verbände, Ressorts 
und der Bundestagsverkehrsausschuss frühzeitig über die 
Entwürfe der Szenario-Prämissen informiert. In Konsulta-
tionsgesprächen wurden die Herleitung und Hintergrün-
de der Annahmen dargelegt und diskutiert. Die Annahmen 
der Szenarien sind auf den Internetseiten des BMVI veröf-
fentlicht. Durch diesen umfangreichen Beteiligungsprozess 
werden die verschiedenen Sichtweisen eingebracht, fun-
diert abgewogen und ein sehr breiter Sachverstand in den 
Prognoseprozess integriert. 

Aufgrund der prinzipiellen Unsicherheiten von Vorher-
sagen werden in Form einer Korridorlösung zwei weite-
re Szenarien (unteres und oberes Szenario) entwickelt. Hier 
wird der mit Abstand größte „Treiber“ der Verkehrsent-
wicklung – die Entwicklung der Wirtschaft – variiert. Die 

Szenarien können unter anderem für Sensitivitätsbetrach-
tungen genutzt werden.

Ausgehend von den Erfahrungen mit Prognoseverfahren 
aus früheren Bundesverkehrswegeplanungen wurde die 
Methodik der Verkehrsprognose überprüft und weiterent-
wickelt. Es wird verstärkt auf eine bessere Verzahnung der 
einzelnen Prognoseschritte untereinander und ihrer Pa-
rameter im Hinblick auf die Projektbewertungen geach-
tet. Da die verschiedenen Arbeitsschritte und einzelne Lose 
eine hohe gegenseitige Abhängigkeit aufweisen, sind zur Si-
cherstellung der Gesamtkonsistenz aller erzeugten Daten 
systematische Rückkoppelungsprozesse zwischen diesen 
Losen vorgesehen. Alle Lose wurden zeitgleich ausgeschrie-
ben, um eine durchgehende Einbeziehung aller Auftrag-
nehmer und eine Qualitätsverbesserung durch umfassende 
Abstimmungen (z. B. von Datengrundlagen) zu ermögli-
chen. Schnittstellenprobleme und Unstimmigkeiten kön-
nen auf diese Weise frühzeitig erkannt und behoben wer-
den. 

Aber es gibt auch weitere Neuerungen: Beim Kombinier-
ten Verkehr werden im Rahmen der Prognose intermo-
dale Transportketten einschließlich der Vor- und Nach-
laufbeziehungen dargestellt. Auch die Netze werden weiter 
entwickelt: Erstmalig werden umfangreiche Netzinformati-
onen der verschiedenen Verkehrsträger in einem multimo-
dalen Netz zusammengeführt, d.h. in einem Netz, in dem 
das Infrastrukturangebot der Verkehrsträger Straße, Schie-
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ne und Wasserstraße gemeinsam inkl. der Übergangspunk-
te zwischen diesen (Binnenhäfen, KV-Terminals etc.) abge-
bildet wird. 

Ein besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auf die Si-
cherung der Qualität der Ergebnisse gelegt (s. Kapitel 9). Zur 
Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Er-
gebnisse wird es eine umfangreiche Methoden- und Ergeb-
nisdokumentation geben. Auch die Ergebnisdatensätze, 
insbesondere die verkehrsträgerübergreifenden Quelle-
Ziel-Matrizen des Güter- und des Personenverkehrs, wer-
den nach Abschluss der Prognosearbeiten zur Verfügung 
stehen und können von interessierten Stellen weiter ge-
nutzt werden.

5.4.2 Weiterentwicklung der Bewertungsmethodik

National wie international ist die Methodik von Bewer-
tungsverfahren stetig Gegenstand von Forschung und Wei-
terentwicklung. Bereits in der Bedarfsplanüberprüfung 
(Teil Schiene) wurde daher die Vorgehensweise moderni-
siert. Nun soll das BVWP-Bewertungsverfahren in mehre-
ren Forschungsprojekten im Hinblick auf internationale 
Standards, wissenschaftliche Erkenntnisgewinne, gesell-
schaftliche Entwicklungen sowie Transparenz und Effizienz 
seiner Anwendung angepasst werden. In diesem Abschnitt 
wird ein Einblick in den Arbeitsstand zur Bewertungsme-
thodik vorgestellt. Eine ausführliche Übersicht zu den lau-
fenden Forschungsprojekten sowie zu den Zwischen- und 
Endergebnissen ist auf den Internetseiten des BMVI ver-
fügbar31.

Bis Frühjahr 2014 wird das gesamte Bewertungsverfah-
ren und jede einzelne Komponente einer grundsätzlichen 
Überprüfung unterzogen. Unter Rückgriff auf aktuelle For-
schungsergebnisse, internationale Bewertungsverfahren 
sowie praktische Erfahrungen mit dem bisherigen BVWP-
Verfahren und den Interdependenzen mit den Prognose-
prozessen werden Anpassungserfordernisse des bisherigen 
Verfahrens identifiziert, Lösungsoptionen entwickelt und 
Bewertungsansätze aktualisiert.

Die Herausforderung der Überarbeitung besteht darin, den 
Nutzenbeitrag erwogener Maßnahmen an der Verkehrs-
infrastruktur vollständig zu erfassen, gleichzeitig aber ein 
Bewertungsverfahren zu etablieren, das relativ einfach in 
Bezug auf die Herausforderungen zu handhaben und in 
seinen Ergebnissen transparent ist. Hierfür können Nut-
zenkomponenten, die nachweislich in der Vergangenheit 

nur geringen Einfluss auf das Ergebnis hatten, entfallen, 
ebenso aber neue Komponenten hinzugefügt werden, wie 
z. B. die Zuverlässigkeit.

Kernstück des Bewertungsverfahrens ist weiterhin die Nut-
zen-Kosten-Analyse. Darin werden Nutzenkomponenten 
berücksichtigt, deren monetäre Quantifizierung wissen-
schaftlich begründbar und bei denen ein signifikanter Bei-
trag zum Gesamtnutzen zu erwarten ist. Insbesondere wird 
geprüft, ob und wie die Konsistenz zwischen dem Bewer-
tungsverfahren und den Prozessen der Verkehrsprogno-
se 2030 weiter verbessert werden kann. Dies betrifft z. B. die 
monetäre Bewertung der Reisezeiten bei der Modalwahl 
und in der Bewertung. Prinzipiell sollen sich alle Einfluss-
größen der Nachfrageberechnung in der gesamtwirtschaft-
lichen Bewertung explizit oder implizit wiederfinden. 

In früheren Bundesverkehrswegeplänen stellten sich stets 
die Transportkostensenkungen und die Verbesserung der 
Erreichbarkeit als wichtigste Einflussgrößen auf das Nut-
zen-Kosten-Verhältnis heraus. Beide Größen sind von der 
Verbesserung der Transport- bzw. Reisezeiten dominiert. 
Deren Monetarisierungsansatz, die sogenannten Zeitkos-
ten, basieren noch auf niederländischen Untersuchungen 
aus den 1990er Jahren. Für den BVWP 2015 werden in Ex-
perimenten mit Verkehrsteilnehmern im Güter- und Per-
sonenverkehr Zahlungsbereitschaften für Zeitgewinne er-
mittelt. Typische Experimente erfragen z. B. die Höhe eines 
möglichen Preisaufschlags, um mit einem qualifizierteren 
und damit teureren Zug schneller das Ziel zu erreichen. Bei 
der Ermittlung der Bewertung von Zeitgewinnen wird eine 
Differenzierung nach Fahrtzwecken untersucht, da der Ge-
schäftsreisende für kürzere Reisezeit vermutlich einen hö-
heren Betrag zahlen würde als der Urlauber. Außerdem soll 
ermittelt werden, ob es „Fühlbarkeitsschwellen“ gibt, also 
ob der Zeitgewinn eine Mindestzeit überschreiten muss, 
um von den Reisenden wahrgenommen und positiv be-
wertet zu werden. 

Weiterhin wird geprüft, ob eine neue Nutzenkomponen-
te „Zuverlässigkeit im Verkehrsablauf“ in das Bewer-
tungsverfahren eingeführt werden sollte. Eine bereits ab-
geschlossene Machbarkeitsstudie empfiehlt, das Maß der 
Zuverlässigkeit für Straße und Schiene möglichst als Stan-
dardabweichung der Reisezeit zu definieren. Dann wäre 
nicht nur entscheidend, wie eine Verkehrsinfrastruktur-
maßnahme die mittlere Reisezeit beeinflusst, sondern auch 
die Schwankungen der Reisezeit über die verschiedenen 
Wochentage. Für das Binnenschiff wird die Zuverlässigkeit 
als Vorhersagbarkeit der Wasserstände und möglicher Ab-
ladetiefen für einzelne Transportrelationen bestimmt. Die 
Herausforderung der Folgeforschungsprojekte besteht da-
rin, eine Verfahrensweise zur empirischen Messung und 
Modellierung dieser Zuverlässigkeitswerte zu entwickeln. 

31 Vgl. http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/bundesverkehrswe-
geplan-2015-methodische-weiterentwicklung-und-forschungsvorhaben.
html?nn=35978
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Im Sinne der Messbarkeit sind daher noch Abweichungen 
von den vorgeschlagenen Definitionen möglich. Die Be-
rechnung der Zuverlässigkeit würde komplexe Verände-
rungen an den Modellen und Rechenverfahren nach sich 
ziehen, so dass zunächst zu prüfen ist, ob die Ermittlung 
der Zuverlässigkeit für alle Projektbewertungen notwen-
dig und sinnvoll ist. Darüber hinaus müssen Monetarisie-
rungsansätze für Zuverlässigkeitsgewinne ermittelt wer-
den. In den im vorangegangenen Absatz beschriebenen 
Forschungsprojekten zur Ermittlung von Zeitkosten wer-
den deshalb auch Kostensätze für die Erhöhung der Zuver-
lässigkeit (z. B. in Euro pro Minute Standardabweichung) 
berechnet.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die verbesserte Erfassung von 
verkehrsträgerübergreifenden Effekten bzw. von Verlage-
rungseffekten. Sowohl im Personen- als auch im Güterver-
kehr werden auf Basis von umfangreichen Befragungen die 
Einflussgrößen und Entscheidungsmuster der Verkehrs-
mittelwahl untersucht. Neben der Fahrtzeit und den (wahr-
genommenen) Kosten spielen vor allem Zuverlässigkeit 
und Reisekomfort eine wichtige Rolle bei der Auswahl des 
Verkehrsmittels. Aus den Befragungen wird ein neues Mo-
dell für modale Verlagerungen geschätzt, aus welchem die 
Bewertungsansätze konsistent abgeleitet werden können. 
Weiterhin wurden Verlagerungswirkungen bisher von Stra-
ße auf Schiene bzw. Binnenschiff und von Schiene auf Bin-
nenschiff berücksichtigt. Hier ist zu prüfen, zwischen wel-
chen Verkehrsträgern signifikante Konkurrenzbeziehungen 
bestehen und ob eventuell neue Bewertungsmodule not-
wendig sind. Bei Investitionen in die Schiene, die zu Verla-
gerungen von der Straße auf die Schiene führen, wurden 
bisher nicht die auf der Straße frei werdenden Kapazitäten 
und dadurch verbesserten Reisegeschwindigkeiten für die 
auf der Straße verbleibenden Nutzer berücksichtigt. Für die 
nicht berücksichtigten Nutzenbeiträge gilt es eine effizien-
te Abschätzung zu finden, soweit sich diese Nutzen in ei-
ner ergebnisrelevanten Größenordnung bewegen. Weiter-
hin werden neue Forschungserkenntnisse32 zur Bewertung 
des volkswirtschaftlichen Nutzens der Intermodalität aus-
gewertet und deren Einbindungen in den BVWP geprüft. 
Hier geht es insbesondere um den Nutzen, der durch die 
Anbindung von Flughäfen an das Bahnnetz durch Bundes-
verkehrswege entsteht. 

Aber nicht nur die Nutzenseite des Bewertungsverfah-
rens wird überarbeitet, ebenso soll die Abschätzung der 
Investitionskosten verbessert werden. So wurde ein For-
schungsprojekt initiiert, das die angemeldeten Projekte ge-

nau „unter die Lupe nimmt“. In einem ersten Schritt soll 
der Trassenverlauf insbesondere aus Umweltsicht betrach-
tet werden. Hierbei wird geprüft, ob der Trassenverlauf auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten variiert werden müss-
te oder ob gar zusätzliche Brücken oder Tunnel nötig sind 
bzw. geplante verlängert werden müssten. In einem nächs-
ten Schritt werden auf Basis des plausibilisierten Trassen-
verlaufs die zugehörigen Investitionskosten analysiert. 
Grundlage hierfür sind ex-post Analysen, mithilfe derer aus 
schlussgerechneten Verkehrsinfrastrukturprojekten mitt-
lere Kostensätze je Gewerktyp als Vergleichsgrößen ermit-
telt werden. Insgesamt soll durch das Vorgehen die Quali-
tät der Kostenschätzungen bei der Projektanmeldung und 
damit die Robustheit der Nutzen-Kosten-Verhältnisse am 
Ende des Bewertungsprozesses deutlich erhöht werden. 

Neben der Nutzen-Kosten-Analyse werden die verbal-ar-
gumentativen Bewertungsverfahren weiterentwickelt. Das 
Verfahren zur umwelt- und naturschutzfachlichen Beur-
teilung wird angepasst und optimiert – insbesondere im 
Sinne der Anforderungen der Strategischen Umweltprü-
fung. Dafür sollen aus den Zielfeldern der Strategischen 
Umweltprüfung die für die Bewertung relevanten Um-
weltindikatoren (z. B. Zerschneidungswirkungen) abge-
leitet werden, die sowohl für die Einzelprojektbewertung 
als auch für die Bestimmung der Gesamtplanauswir-
kung geeignet sind. Gegenüber der früheren Umweltrisi-
koeinschätzung (URE) des BVWP 2003 sollen die Indika-
toren begrenzt und übersichtlicher gestaltet werden. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes „Integration einer Stra-
tegischen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswege-
planung“33 wurden bereits detaillierte Vorschläge für den 
neuen Indikatorenkatalog unterbreitet. Diese werden in ei-
nem weiteren Forschungsvorhaben überprüft und insbe-
sondere hinsichtlich der Überführung der konkreten Be-
troffenheiten in Bewertungsklassen (z. B. hohe, mittlere 
oder niedrige Umweltbetroffenheit) konkretisiert. Neben 
der aufwendigen Einzelprojektbewertung soll ein verein-
fachtes Verfahren zur Abschätzung der Umweltbetroffen-
heiten auf Gesamtplanebene entwickelt werden. Aufgabe 
der Strategischen Umweltprüfung ist es auch, den Bei-
trag des BVWP zur Umsetzung von Umweltzielen darzu-
legen. Hierzu wird es ein Verfahren geben, mit dem Zieler-
reichungsgrade zu den einzelnen Indikatoren ausgewiesen 
werden. Im oben genannten Forschungsprojekt zur Strate-
gischen Umweltprüfung wurden dazu bereits methodische 
Vorschläge entwickelt. Die konkrete Festlegung der Metho-
dik erfolgt nach Abschluss der BVWP-Forschungsprojek-
te zur Umweltbewertung. Die Ergebnisse der umwelt- und 

33 Bosch & Partner (2010): Erarbeitung eines Konzepts zur „Integration einer 
Strategischen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswegeplanung“. End-
bericht Juli 2010. Hannover.

32 ITP (2012): Verkehrlicher und volkswirtschaftlicher Nutzen der Intermo-
dalität – Erarbeitung und Umsetzung zusätzlicher Kriterien zur Bewer-
tung von Maßnahmen im Bereich Verknüpfung von Bahn- und Luftver-
kehr. Schlussbericht. München.
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naturschutzfachlichen Beurteilung werden im BVWP 2015 
auf Einzelprojektbasis dargestellt, so dass eine transparen-
te Kennzeichnung von Projekten mit hoher Umweltbetrof-
fenheit gegeben ist.

Auch die Bewertung der raumordnerischen Aspekte soll 
im BVWP 2015 grundlegend überarbeitet werden. Die im 
BVWP 2003 enthaltenen diesbezüglichen Bewertungskom-
ponenten der Nutzen-Kosten-Analyse (Nutzenkomponen-
ten Räumliche Vorteile – NR) hatten kaum Auswirkungen 
auf die Prioritätenermittlung. Ihr Anteil am Gesamtnut-
zen musste für alle Verkehrsträger als sehr gering einge-
stuft werden (weniger als 1 % der Nutzenbeiträge). Darüber 
hinaus wurde die Abgrenzung dieser raumordnerischen 
Komponenten der Nutzen-Kosten-Analyse zur qualitativen 
Raumwirksamkeitsanalyse hinterfragt und Kritik an der 
„subjektiven“ Projekteinschätzung bzw. -gewichtung geübt. 

Zentraler Ansatz ist daher eine Systembetrachtung in 
Form einer Raumwirksamkeitsanalyse, die vor der einzel-
nen Projektbewertung stattfindet. Mit der Verlagerung der 
Bedeutung von der Projektbewertung hin zur Systembe-
wertung wird die ganzheitliche Netzplanung des BVWP ge-
stärkt. Grundlage der Systembetrachtung bilden

 y eine regional differenzierte Zustandsanalyse von Er-
reichbarkeitsdefiziten auf der Grundlage raumordneri-
scher Mindeststandards der Erreichbarkeit sowie von 

 y Defiziten der An- und Verbindungsqualitäten bezogen 
auf Zentren des Zentrale-Orte-Systems und Knoten des 
Güterverkehrs. Dafür werden relevante Knoten- bzw. 
Bezugspunkte definiert und die Richtlinie für integrier-
te Netzgestaltung (RIN 2008) bezüglich der Bewertung 
von An- und Verbindungsqualitäten angewendet. 

Die Analyseergebnisse und identifizierten Defizite sol-
len im Weiteren zusätzlich anhand der erwarteten räumli-
chen Entwicklung (z. B. Bevölkerungspotenzial, demogra-
fische Entwicklung, Wertschöpfungsanteil, wirtschaftliche 
Entwicklung) präzisiert und gewichtet werden. Im Ergebnis 
sollen qualifizierte Anhaltspunkte dafür vorliegen, wo in 
Bezug auf räumliche Defizite Maßnahmen zum Aus- bzw. 
Neubau von Bundesverkehrswegen zu Verbesserungen bei-
tragen können.

Um eine Aussage zum Einfluss der Maßnahmen des Bun-
desverkehrswegeplans auf die Ziele z. B. im Klimabereich, 
auf den Modal Split und auf den Flächenverbrauch machen 
zu können, werden im BVWP 2015 die Gesamtplanaus-
wirkungen ausgewiesen. Alle umweltrelevanten Gesamt-
planauswirkungen sind entsprechend den Anforderungen 
der Strategischen Umweltprüfung im Umweltbericht zu-
sammenzufassen. Die Gesamtplanauswirkungen dienen als 

Entscheidungsgrundlage für die Abwägung zwischen ver-
schiedenen Planalternativen (s. folgendes Kapitel).

Ergänzend zum neuen Bewertungsverfahren wird das Pro-
jektinformationssystem PRINS weiterentwickelt. PRINS 
wird die Klammer für die Projektanmeldung, die Bewer-
tung und die Information der Öffentlichkeit bilden. Über 
PRINS werden auch sämtliche an der Bewertung beteilig-
ten Gutachter (Umwelt- und naturschutzfachliche Bewer-
tung, Trassierungs- und Kostenplausibilisierung, Strategi-
sche Umweltprüfung, gesamtwirtschaftliche Bewertung, 
Raumwirksamkeitsuntersuchung sowie städtebauliche Ef-
fekte) koordiniert. Die Ergebnisse der Gutachter bezüg-
lich eines Projekts werden in einem sogenannten Projekt-
dossier aufbereitet. Die Gesamtergebnisse dienen dann als 
Grundlage für den Abwägungs- und Entscheidungspro-
zess des BVWP 2015 und für die Ausbaugesetze der einzel-
nen Verkehrsträger. Die Öffentlichkeit kann sich nach Ab-
schluss der Bewertungen in den PRINS-Projektdossiers 
über die Ergebnisse der Projektbeurteilungen informieren. 

5.4.3 Alternativenprüfung

Jede Planung ist zwangsläufig mit einem Denken in Alter-
nativen verbunden. Das Grundziel der Alternativenprüfung 
besteht darin, bereits zu einem möglichst frühen Planungs-
stadium Alternativen zu untersuchen und die gewonnenen 
Erkenntnisse in den Entwicklungsprozess einfließen zu las-
sen. Viele Alternativüberlegungen werden in Planungspro-
zessen aber nicht systematisch dokumentiert bzw. es wird 
der Vergleich bestimmter Handlungsoptionen oft nicht 
ausgewiesen. Dies gilt auch für die bisherige Bundesver-
kehrswegeplanung. So wurden beim BVWP 2003 im Zuge 
von Projektoptimierungen verschiedene Zuschnitte von 
Vorhaben betrachtet, teilweise Alternativen auf Teilnetze-
bene geprüft (z. B. aus der Verkehrsuntersuchung Nordost). 
Im Gesamtplan wurde jedoch größtenteils nur die ausge-
wählte Vorzugslösung dargestellt. In der Strategischen Um-
weltprüfung beim BVWP 2015 wird die Prüfung von Al-
ternativen ein deutlich höheres Gewicht bekommen. Dies 
geht mit steigenden Anforderungen an die Dokumentati-
on von Alternativenprüfungen einher. Dabei wird es aber 
nicht darum gehen, reine Trassenvarianten als Alternative 
zu prüfen. Diese werden erst in nachfolgenden Planungs-
verfahren untersucht (z. B. Raumordnungsverfahren).

Die Prüfung von Alternativen im BVWP wird auf der Ebe-
ne von Projekten, Teilnetzen bzw. Korridoren und dem Ge-
samtplan stattfinden. Dabei ist zu beachten, dass nur ver-
nünftige Alternativen geprüft werden, die die Ziele sowie 
den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder 
Programms berücksichtigen und mit zumutbarem Auf-
wand zu ermitteln sind (§ 14, § 19b UVPG). Aufgrund der 
Vielzahl von Projekten und der vorrangigen Planungskom-
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petenzen bei den Ländern wird eine strukturierte Alter-
nativenprüfung auf Projektebene bereits bei der Projek-
tanmeldung erfolgen. Die Länder sind verpflichtet, bei der 
Anmeldung von Straßenprojekten darzulegen, inwieweit 
eine intensive Auseinandersetzung mit „alternativen Lö-
sungsmöglichkeiten“ erfolgt ist. Insbesondere bei Umwelt-
konflikten ist darzustellen, ob Alternativplanungen, vor al-
lem der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes, erwogen 
worden sind, und warum eine solche Lösung nicht ange-
meldet wird. Soweit es im Einzelfall sinnvoll ist, soll auch 
auf Verkehrsträgeralternativen eingegangen werden.

Im Rahmen der Bedarfsplanüberprüfung Schiene (2010)34 
wurden gute Erfahrungen mit der Untersuchung von Teil-
netzen bzw. Korridoren gemacht, auf die ebenfalls beim 
BVWP 2015 zurückgegriffen werden soll (s. Kapitel 5.4.14). 
Dabei wird analysiert, wie alternative Projektbündel, mög-
licherweise auch verkehrsträgerübergreifend, zur Lösung 
verkehrlicher Problemstellungen in Korridoren beitragen 
können.

Eine wichtige Neuausrichtung der Bundesverkehrswege-
planung ergibt sich aus der Anforderung der SUP, neben 
der Betrachtung von Einzelprojekten die Wirkungen des 
Gesamtplans mehr ins Blickfeld zu nehmen. Dies wird auch 
für die Alternativenprüfung genutzt, indem alternative Ge-
samtplanauswirkungen in Abhängigkeit von der Auftei-
lung von Investitionsmitteln auf die Verkehrsträger ermit-
telt und in den Entscheidungen berücksichtigt werden. Um 
eine gesamthafte Abwägung vornehmen zu können, be-
schränken sich diese Betrachtungen nicht nur auf Umwelt-
effekte. Einzubeziehen sind ebenso die weiteren aus den 
Zielen des BVWP abgeleiteten und bewerteten Wirkungen 
wie Transportkostensenkungen, Zuverlässigkeit oder Ver-
kehrssicherheit.

5.4.4 Wechselwirkungen von Infrastrukturvorhaben in Teil-

netzen und Korridoren

Verkehrsinfrastrukturprojekte beeinflussen die Abläufe des 
Verkehrs. In Abhängigkeit vom Ausmaß dieser Verände-
rungen sowie von der räumlichen Lage der Baumaßnahme 
im Verkehrswegenetz verändern sich hierdurch in aller Re-
gel nicht nur die Streckenbelastungen auf den direkt von 
den Neu- bzw. Ausbaumaßnahmen betroffenen Strecken-
abschnitten, sondern darüber hinaus auch in Teilen des üb-
rigen Verkehrswegenetzes. Die räumliche Ausdehnung des 
Wirkungsbereiches eines Projekts kann durch Vergleich der 
Streckenbelastungen eines Netzes, in dem das Projekt ent-

halten ist (sogenannter Planfall), mit denen eines Netzes, 
in dem dieses Projekt nicht enthalten ist (sogenannter Ver-
gleichsfall), abgeschätzt werden (s. Kapitel 5.1.1).

Über die beschriebenen Wirkungen eines Vorhabens auf 
das bereits vorhandene Verkehrsnetz hinaus sind im BVWP 
Wechselwirkungen zu berücksichtigen, die zwischen zu 
bewertenden Vorhaben entstehen. Überschneiden sich die 
Wirkungsbereiche zweier oder mehrerer Projekte in signi-
fikanter Weise, so ergibt sich bei Betrachtung des Projekt-
bündels gegenüber der Einzelprojektbewertung eine Ver-
stärkung oder Abschwächung der Nutzenwirkungen. Diese 
Wechselwirkungen bzw. Interdependenzen können in 
Form von 

 y Konkurrenz (Substitutivität) und
 y wechselseitigen Synergien (Komplementarität)

vorliegen. 

Substitutive Wirkungen entstehen dann, wenn die Bewer-
tung eines Projektbündels zu einer geringeren Nutzensum-
me führt, als sich diese aus der Summe der jeweiligen Nut-
zen der Einzelbewertungen ergibt. Dies ist beispielsweise 
bei in verkehrlicher Parallellage gleichzeitig erwogenem 
Ausbau einer Bundesstraße und Neubau einer Ortsumge-
hung der Fall. Unter Vernachlässigung des jeweils anderen 
Projektes führt die Einzelbewertung dazu, dass bestimm-
te Verkehrsströme sowohl als Belastung der ausgebauten 
Bundesstraße als auch der neuen Ortsumgehung ausgewie-
sen werden.

Der gegenteilige Effekt tritt bei komplementären Projek-
ten auf. Hier übersteigt die Nutzensumme des Projektbün-
dels die addierten Werte der Einzelprojektbewertungen. 
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn im Zuge ei-
ner Bundesstraße mehrere Ortsumgehungen erwogen wer-
den. Die Summe der Zeitersparnisse aller Ortsumgehungen 
kann hier dazu führen, dass diese Verbindung von Ver-
kehrsteilnehmern im überregionalen Verkehr genutzt wird, 
während die Effekte des jeweiligen Einzelprojekts nicht 
stark genug sind, um die Verbindung gegenüber einer Al-
ternativroute zu bevorzugen.

Im BVWP 2003 wurden erste Ansätze entwickelt, um In-
terdependenzen zwischen Projekten zu berücksichtigen. 
Im Zuge der Weiterentwicklung des Bewertungsverfah-
rens wird derzeit geprüft, in welcher Form Wechselwirkun-
gen im BVWP 2015 zu betrachten sind. Wichtige Grundla-
ge sind die Erkenntnisse aus der Bedarfsplanüberprüfung 
Schiene . Mit der Zielsetzung, Synergien zwischen interde-
pendenten Einzelmaßnahmen zu erfassen, sind in verstärk-
tem Umfang Projektbündel gebildet und bewertet worden. 
Damit wurde berücksichtigt, dass sich die verkehrlichen 
Wirkungen der betreffenden Maßnahmen nur dann in vol-
lem Umfang entfalten, wenn in einem bestimmten Korri-

34 ITP & BVU (2010): Überprüfung des Bedarfsplans für die Bundesschie-
nenwege. Abschlussbericht November 2010, korrigierte Version 29.11.10. 
Berlin.
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dor (z. B. ARA-Häfen – Rhein/Ruhr – Rhein/Main – Rhein/
Neckar – Basel) eine durchgängige Leistungsfähigkeit ge-
geben ist. In ein Maßnahmenbündel wurden nur Ein-
zelmaßnahmen einbezogen, die nicht konkurrieren. Für 
konkurrierende Einzelmaßnahmen wurden alternative 
Maßnahmenbündel definiert. 

Ausgangspunkt der Untersuchungen im BVWP 2015 wird 
die Identifikation von Vorhaben sein, bei denen von sig-
nifikanten Wechselwirkungen ausgegangen werden kann. 
Hierzu werden netzweit die Projekte ermittelt, bei denen 
sich die verkehrlichen Wirkungen beeinflussen. Für die-
se Projekte wird die Vorteilhaftigkeit (mithilfe von Nutzen-
Kosten-Analysen) zum einen unter der Prämisse ermittelt, 
dass die weiteren interdependenten Vorhaben realisiert 
sind, zum anderen unter der Prämisse, dass sie nicht rea-
lisiert sind. Auf diese Weise kann die Relevanz der Wech-
selwirkungen für die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben ein-
geschätzt und bei den Entscheidungen im BVWP 2015 
berücksichtigt werden. 

Mithilfe von Analysen unterschiedlicher Projektbündel 
in einem bestimmten Korridor können jeweils optima-
le verkehrliche Lösungen in Teilnetzen identifiziert wer-
den. Dabei sollten auch verkehrsträgerübergreifende Pro-
jektbündel geprüft werden. Die Erkenntnisse aus diesen 
Projektbetrachtungen können für die Alternativenprüfung 
im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung verwendet 
werden (s. Kapitel 5.4.3).

Die Relevanz von Wechselwirkungen ist bei den einzelnen 
Verkehrsträgern unterschiedlich. Beispielsweise sind auf-
grund der gegenüber dem Verkehrsträger Straße höheren 
Reise- bzw. Transportweiten und der tendenziell geringe-
ren Nutzungsmöglichkeiten von Ausweichrouten die Aus-
wirkungen der Projektreihenfolge auf das Bewertungs-
ergebnis beim Verkehrsträger Schiene stärker ausgeprägt 
als beim Verkehrsträger Straße. Umfang und Tiefe der Be-
trachtung von Wechselwirkungen kann deshalb zwischen 
den Verkehrsträgern variieren. Dies gilt es bei der Erarbei-
tung des BVWP 2015 zu beachten.

5.4.5 Sensitivitätsbetrachtungen

Die Bedarfsfeststellung im Rahmen der Bundesverkehrs-
wegeplanung unterliegt wie jede Langfristplanung gewis-
sen Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten sollen im BVWP 
2015 systematisch mithilfe von Risiko- und Sensitivitäts-
analysen berücksichtigt werden. Ziel ist es, Hinweise zur 
Stabilität der Wirtschaftlichkeitsberechnung und Dring-
lichkeitsreihung zu gewinnen. 

Grundsätzlich ist für eine Vielzahl von Einflussvariablen 
eine Risikobetrachtung denkbar. Zum einen gibt es Un-

sicherheiten hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrs-
leistung für das Jahr 2030. Zum anderen ist die komple-
xe Bewertungsmethodik mit Unsicherheiten behaftet. Die 
Risiko- und Sensitivitätsanalysen des BVWP 2015 müssen 
deswegen auf die Einflussvariablen mit den größten Un-
sicherheiten bzw. dem höchsten Einfluss auf die Bewer-
tungsergebnisse konzentriert werden (s. Tabelle 4).

Das betrifft einerseits das prognostizierte Wirtschafts-
wachstum bis 2030. Zur Abbildung dieser Unsicherheit 
kann beispielsweise auf die Wirtschaftsprognosen des un-
teren Szenarios der Verkehrsprognose 2030 zurückgegriffen 
werden. Für Projekte mit schwachen Nutzen-Kosten-Ver-
hältnissen, für die sich im BVWP 2015 ein Bewertungser-
gebnis nur knapp über dem kritischen Wert für die Wirt-
schaftlichkeit von 1,0 ergibt bzw. die sich im Grenzbereich 
zwischen zwei Dringlichkeitskategorien (z. B. Vordringli-
cher oder Weiterer Bedarf) befinden, soll eine zweite Be-
wertung auf Basis des unteren Szenarios der Verkehrsprog-
nose 2030 durchgeführt werden (s. Kapitel 5.4.1).

Weiterhin ist die demografische Entwicklung (s. Kapi-
tel 3.2) als Risiko der Projektbewertung zu nennen. In eini-
gen Regionen sind insbesondere nach 2030 weitergehende 
demografische Strukturänderungen zu erwarten, die Aus-
wirkungen auf den Bedarf an Verkehrsinfrastruktur haben 
können. Hierfür ist vorgesehen, für alle Projekte eine Risi-
kobetrachtung zur Entwicklung des längerfristigen Nutzer-
potenzials (z. B. 2030 bis 2050) durchzuführen. In erkennbar 
betroffenen Regionen ist die Auswirkung der demografi-
schen Entwicklung auf das NKV entsprechend abzuschät-
zen und als Sensitivitätsbetrachtung zu den Bewertungser-
gebnissen auszuweisen.

Für die Bewertungsmethodik spielen vor allem die Nutzen 
aus der Beschleunigung von Verkehrs- und Transportvor-
gängen eine Rolle, da diese bisher den größten Einfluss auf 
die Bewertungsergebnisse haben. Zur umfassenden Absi-
cherung dieser Nutzenkomponente wurden daher bereits 
zwei Forschungsprojekte initiiert (s. Kapitel 5.4.2). Da ins-
besondere die Wertschätzung der Verkehrsteilnehmer für 
kleine Zeitgewinne (z. B. < 2 min je Nutzer) in der interna-
tionalen Literatur kontrovers diskutiert wird, wird geprüft, 
ob für diesen Bewertungsaspekt Sensitivitätsbetrachtun-
gen durchgeführt werden könnten. Beispielsweise kön-
nen ergänzend Berechnungsvarianten dargestellt werden, 
bei denen kleine Zeitgewinne nicht oder nur abgemindert 
in die Nutzen-Kosten-Analyse eingehen. Für Sensitivitäts-
analysen dieser Art ist jedoch eine komplexe Erweiterung 
der Bewertungsrechnung notwendig, so dass zunächst die 
technische Umsetzbarkeit geprüft werden muss. Vermut-
lich können diese aufwendigen Sensitivitätsanalysen nur 
für einen Teil der zu bewertenden Projekte durchgeführt 
werden.
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Die Berechnung und Darstellung der Sensitivitäten dienen 
zunächst der besseren Information über die Stabilität von 
Ergebnissen. Diese Erkenntnisse können weiterhin bei der 
Priorisierung von Projekten (s. Kapitel 6) genutzt werden. 

Mit den knappen verfügbaren Mitteln sollten zunächst die 
Projekte finanziert werden, deren Bedarf sicher nachgewie-
sen werden kann.

Tabelle 4: Analyse der Einflussvariablen mit den größten Unsicherheiten

Einflussgröße Typ der Unsicherheit Was ist zu untersuchen? Wann durchzuführen?

Wirtschaft Verkehrsleistung Auswirkungen auf die Projekt-
bewertung bei Unterstellung ei-
ner wirtschaftlichen Entwicklung 
unterhalb des Kernszenarios (z. B. 
auf Basis des unteren Szenarios 
der VP 2030)

Bei Projekten mit schwachen 
NKV in der Nähe der Wirt-
schaftlichkeit (NKV~1,0) oder im 
Grenzbereich zweier Dringlich-
keitskategorien

Demografie Verkehrsleistung Auswirkungen auf die Projekt-
bewertung durch Demografische 
Entwicklung nach 2030

Bei demografischen Risikofak-
toren

Kleine Zeitgewinne Bewertungsmethodik Auswirkungen auf die Projektbe-
wertung bei Anwendung unter-
schiedlicher Berechnungsmetho-
den für kleine Zeitgewinne (z. B. 
abgeminderte Bewertung von 
Zeitgewinnen unter 2 min)

Muss in Abhängigkeit des Auf-
wands der Zusatzrechnungen 
festgelegt werden
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6 Nationales Prioritätenkonzept 
für den BVWP 2015
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6.1 Grundzüge der Priorisierung

Eine zentrale Herausforderung für den BVWP 2015 ist die 
Priorisierung der künftigen Verkehrsinfrastrukturinvesti-
tionen. Hierzu bedarf es einiger grundsätzlicher Entschei-
dungen, u. a.

 y welche Mittel für Aus- und Neubau nach Abzug des Er-
haltungs- und Ersatzbedarfs voraussichtlich zur Verfü-
gung stehen, 

 y nach welchen Kriterien die Einstufung der Projekte in 
die jeweilige Dringlichkeitsstufe erfolgen soll und 

 y welche Projekte mit welchem Finanzbedarf in welcher 
Dringlichkeitsstufe dann für die einzelnen Verkehrs-
träger Straße, Schiene und Wasserstraße berücksich-
tigt werden.

Die im Folgenden skizzierte Priorisierungsstrategie zur 
Aufstellung des Nationalen Prioritätenkonzeptes bildet 
die Richtschnur für die Schwerpunktsetzungen im BVWP 
2015, ohne bereits Aussagen zu einzelnen Projekten oder 
zur Budgetaufteilung zu machen. Dies kann sinnvoller-
weise erst erfolgen, wenn die Verkehrs- und Erhaltungs-
bedarfsprognosen sowie die Ergebnisse der Projektbe-
wertungen vorliegen und das voraussichtlich verfügbare 
Gesamtbudget bekannt ist.

Die zurückliegenden Projektbewertungen in der Bundes-
verkehrswegeplanung haben verdeutlicht, dass es eine Viel-
zahl von Verkehrsinfrastrukturvorhaben mit hohem ge-
samtwirtschaftlichen Nutzen gibt. Diese konkurrieren 
nicht nur untereinander, sondern auch mit Projekten aus 
anderen öffentlichen Sektoren um knappe Finanzmittel. 
Bei der Auswahl der Projekte und deren Einordnung in die 
verschiedenen Dringlichkeitskategorien werden deshalb 
nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Dies wird in 
Einzelfällen schmerzhaft sein. Umso wichtiger ist es, bei der 
Priorisierung nach fachlich fundierten, klaren und nach-
vollziehbaren Kriterien vorzugehen. Nur so kann eine mög-
lichst breite Akzeptanz erreicht werden, wenn möglich so-
gar bei denjenigen Bürgern und Interessengruppen, deren 
Forderungen nicht, wie erhofft, erfüllt werden können.

Die Aufstellung des nationalen Prioritätenkonzeptes ori-
entiert sich auf Basis des Koalitionsvertrages an den Zielen 
des BVWP 2015 (s. Kapitel 4). Zudem wurden Kritikpunkte 
am bisherigen Verfahren berücksichtigt.

Ziel der Priorisierungsstrategie ist es, die verfügbaren Fi-
nanzmittel möglichst wirtschaftlich und bedarfsgerecht 
einzusetzen. Die investitionspolitischen Schwerpunkte lei-
ten sich entsprechend insbesondere aus Netzzustands- und 
-mängelanalysen ab (s. Kapitel 4.2). Vorliegende Erhaltungs-
bedarfs- und Engpassanalysen zeichnen ein klares Bild des 
künftigen Investitionsbedarfs. Bedarfsgerecht zu priori-
sieren heißt deshalb, der Erhaltung und dem Ersatz Vor-
rang gegenüber dem Aus- und Neubau zu geben. Aus- und 
Neubauvorhaben wiederum werden sich auf hochbelaste-
te Korridore fokussieren. Das nationale Prioritätenkonzept 
soll deswegen entsprechend den Vorgaben des Koalitions-
vertrages so aufgestellt werden, dass 80 % der verfügbaren 
Aus- und Neubaumittel in überregional bedeutsame Pro-
jekte fließen.

Das Vorgehen besteht aus drei grundsätzlichen Priorisie-
rungsschritten, anhand derer das Gesamtvolumen an vo-
raussichtlich verfügbaren Investitionsmitteln im Gel-
tungszeitraum des BVWP 2015 effizient auf die einzelnen 
Verkehrsinfrastrukturbereiche zu verteilen ist. Das In-
vestitionsvolumen wird sich am grundsätzlichen Inves-
titionsbedarf, den dann vorliegenden Erkenntnissen zur 
mittelfristigen Finanzplanung und zu Finanzierungsinstru-
menten im Verkehrsinfrastrukturbereich orientieren und – 
wie in der Vergangenheit – in Abstimmung mit dem Bun-
desministerium der Finanzen festgelegt. Als Ergebnis des 
Priorisierungsprozess enthält der BVWP 2015 ein nationa-
les Prioritätenkonzept für Aus- und Neubaumaßnahmen, 
welches in den Ausbaugesetzen verankert und Grundlage 
für die Finanzierung sein wird. Im Folgenden wird darge-
legt, welche fachlichen Grundlagen und Kriterien den Pri-
orisierungsentscheidungen zugrunde gelegt werden und 
welche Schwerpunktsetzungen sich daraus ergeben. In Ab-
bildung 14 sind die drei Priorisierungsschritte dargelegt



66 Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015

Abbildung 14: Priorisierungsschritte im BVWP 2015

Aus- und Neubau

Festlegung 
Erhaltungs-
/Ersatzmittel

Dringlichkeitseinstufung
innerhalb der 
Verkehrsträger

Neue Vorhaben
Autobahnen und überregional 
bedeutsame Bundesstraßen*

VB+ VB WB/WB*

Neue Vorhaben 
Sonstige Bundesstraßen

Laufende Vorhaben

Neue Vorhaben

VB+ VB WB

Laufende Vorhaben Laufende Vorhaben

Neue Vorhaben

VB+ VB WB

1

2

WasserSchieneStraße

3

Strategische Priorisierung 
auf Grundlage der 
Projekt-bewertung und 
resultierende 
Mittelaufteilung

VB WB/WB*

Erhaltung/Ersatz

WasserSchieneStraßeBasis: Erhaltungsbedarfsprognosen 

Basis: Vergleich der 
Gesamtplanwirkungen

Basis: Einzelprojektbewertungen 
(Nutzen-Kosten-Analyse, 
Umwelt- und Naturschutz, 
Raumordnung, Städtebau)

Erhaltungsbedarfsprognose +
Einzelprojektbewertung +

Gesamtvolumen Investitionsmittel BVWP 2015

Betrachtung verschiedener verkehrsträgerübergreifender Investitionsszenarien

Ergebnis: Nationales Prioritätenkonzept

* Überregional bedeutsame Bundesstraßen umfassen autobahnähnliche Bundesstraßen sowie weitere Bundesstraßen 
der Verbindungsfunktionsstufe 0 und I.
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6.2 Priorisierungsschritte im BVWP 2015

6.2.1 Priorisierungsschritt 1: Festlegung des Investitions-

volumens für Erhaltung/Ersatz des Netzes

Der erste Schritt zur Aufstellung des nationalen Prioritä-
tenkonzeptes für den BVWP 2015 ist die Festlegung der Er-
haltungs- und Ersatzinvestitionen bis 2030 für die drei Ver-
kehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße. Damit wird 
das Ziel umgesetzt, der Erhaltung und dem Ersatz des Be-
standsnetzes Vorrang zu geben. Der Erhaltungs- und Er-
satzbedarf ist insoweit gesetzt. Die aktuellen Netzzu-
standsanalysen (s. Kapitel 4.2.1) verdeutlichen die immense 
Bedeutung der Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen für die 
Funktionsfähigkeit der bundesweiten Verkehrsnetze. Die 
Höhe der voraussichtlichen Erhaltungsinvestitionen bis 
2030 wird aus den verkehrsträgerspezifischen Erhaltungs-
bedarfsprognosen abgeleitet bzw. auf Basis der LuFV fort-
geschrieben. Die Entscheidung über die Aufteilung der Fi-
nanzmittel zwischen Erhaltungs- und Ersatzmaßnahmen 
auf der einen und Aus- und Neubaumaßnahmen auf der 
anderen Seite erfolgt auf Grundlage des Bedarfs für die 
Substanzerhaltung des Netzes. Im BVWP 2003 wurden be-
reits 56 % der Mittel für die Erhaltung vorgesehen. Im ak-
tuellen Investitionsrahmenplan ist der Anteil weiter erhöht 
worden und liegt nun bei 65 %. Diese Priorisierung von Er-
haltungs- und Ersatzinvestitionen wird im BVWP 2015 
fortgesetzt..

6.2.2 Priorisierungsschritt 2: Strategische Priorisierung auf 

Grundlage der Projektbewertung und resultieren-

de Mittelaufteilung für Aus- und Neubau auf die Ver-

kehrsträger

Angesichts des erwarteten Wachstums insbesondere im 
Güterverkehr ist es unerlässlich, auch eine Reihe von Aus- 
und Neubaumaßnahmen umzusetzen. Aufgrund des zu-
nehmenden Erhaltungs-/Ersatzbedarfs werden die finan-
ziellen Spielräume für die Erweiterung des Netzes noch 
enger werden als in der Vergangenheit, sofern die zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel nicht erhöht werden. Aus 
diesem Grund ist die Priorisierung von Aus- und Neubau-
maßnahmen die größte Herausforderung für den neuen 
Bundesverkehrswegeplan. 

Aufgabe des Priorisierungsschritts 2 ist es, unter Berück-
sichtigung der verkehrspolitischen Ziele und verschiede-
ner strategischer Investitionsszenarien die Mittelaufteilung 
für Aus- und Neubaumaßnahmen auf die drei Verkehrs-
träger Straße, Schiene und Wasserstraße abzuleiten. Die-

ser Priorisierungsschritt wird in der politischen Diskussi-
on zum BVWP 2015 viel Raum einnehmen.36 Beispielsweise 
steht auf der einen Seite die Forderung, u. a. aufgrund sei-
ner hohen Verkehrsleistung und der zunehmenden Kapa-
zitätsengpässe verstärkt in den Verkehrsträger Straße zu in-
vestieren (Anteil an der Personenverkehrsleistung 81 %, 
Anteil an der Güterverkehrsleistung 72 %37). Auf der ande-
ren Seite wird die Bedeutung von Investitionen in die um-
weltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene und Wasser-
straße betont. In dieser Frage wird es keine dirigistischen 
Vorfestlegungen beispielsweise in Form eines Modal-Split-
Ziels geben (s. Zielkonzept in Kapitel 4.1). Vielmehr werden 
die Stärken und Systemvorteile der jeweiligen Verkehrsträ-
ger untersucht und dementsprechend investiert. 

Voraussetzung für den Priorisierungsschritt 2 ist, dass 
die erwogenen Aus- und Neubaumaßnahmen gesamt-
wirtschaftlich bewertet wurden. Hierzu erfolgt für je-
des erwogene Projekt eine Einzelbewertung (Nutzen-Kos-
ten-Untersuchung, Umweltbewertung u. a.) nach einem 
standardisierten verkehrsträgerübergreifenden Verfahren 
(siehe Kapitel 5). Sofern Interdependenzen mit anderen er-
wogenen Projekten erkennbar sind, werden diese Interde-
pendenzen sowie Projektkombinationen ergänzend bewer-
tet.

Im Anschluss an die Projektbewertung erfolgt dann eine 
strategische Priorisierung auf Basis von Investitionsszena-
rien. Dazu werden die Bewertungsergebnisse der Einzel-
projekte entsprechend den betrachteten Investitionsszena-
rien aggregiert, um aufzuzeigen, welche Gesamtwirkungen 
mit dem jeweiligen Plan verbunden wären. Auf dieser Ba-
sis kann eine strategische Priorisierung der Aus- und Neu-
bauprojekte hinsichtlich alternativer Investitionsszenarien 
erfolgen. Dabei wird veranschaulicht, wie sich bei unter-
schiedlichen Investitionsstrategien und den sich daraus er-
gebenden Mittelaufteilungen die Gesamtwirkungen des 
Plans verändern. Hierzu können Auswertungen in unter-
schiedlicher Differenzierung erfolgen. 

Ein Beispiel für eine solche Auswertung enthält Abbil-
dung 16. Unterschieden werden hier drei Investitionssze-
narien. Investitionsszenario A könnte sich beispielsweise 
ausschließlich an den Ergebnissen der Nutzen-Kosten-

36 In der Vergangenheit stellte sich die Mittelaufteilung wie folgt dar: Im 
IRP 2011-2015 waren für den Verkehrsträger Straße 50 %, die Schiene 
41 % und die Wasserstraße 9 % der insgesamt für Aus- und Neubau veran-
schlagten Investitionsmittel vorgesehen.

37 Anteile der Verkehrsträger an der Personenverkehrsleistung in Personen-
kilometern im Jahr 2010: Motorisierter Individualverkehr 81 %, Öffent-
licher Verkehr (Eisenbahn, Straßenpersonenverkehr, Luftverkehr) 19 %. 
Anteil der Verkehrsträger an der Güterverkehrsleistung in Tonnenkilo-
metern im Jahr 2010 (ohne Rohrleitungsverkehr): Straße 72 %, Eisenbahn 
18 %, Wasserstraße 10 % (Quelle: BMVBS (Hrsg., 2012) Verkehr in Zahlen 
2012/2013, 41. Jahrgang, Abschnitt B5 S. 219 und B6 S. 245).
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Analysen orientieren. Investitionsszenario B sähe eine Mit-
telaufteilung wie im Status quo (beispielsweise in Anleh-
nung an den aktuellen Investitionsrahmenplan 2011-2015) 
vor. Im Investitionsszenario C wäre eine Konzentration 
auf Engpassbeseitigungen unterstellt. Für die drei exemp-
larischen Investitionsszenarien würden sich aufgrund der 
unterschiedlichen Projektzusammensetzung jeweils ver-
schiedene Gesamtplanauswirkungen ergeben. Dabei sind 
ebenfalls unterschiedlichste Differenzierungen denkbar. So 
können Gesamt-Nutzen-Kosten-Verhältnisse ebenso aus-
gewertet werden wie die Gesamtwirkungen einzelner Ele-
mente der Nutzen-Kosten-Analyse (im Beispiel CO2-Emis-
sionen, sowie Betriebs- und Transportkosteneinsparungen). 
Gleiches gilt für die Gesamtplanwirkungen, die auf Grund-
lage der umwelt- und naturschutzfachlichen Beurteilungen 
der Einzelprojekte ermittelt werden können (im Beispiel 
der Gesamtflächenverbrauch der BVWP-Vorhaben).

Mit dem beschriebenen Verfahren der Bewertung unter-
schiedlicher Investitionsstrategien bzw. -szenarien kann 

eine Schwerpunktsetzung der Investitionen anhand der 
Gesamtplanwirkungen vorgenommen werden. So ist es 
beispielsweise möglich, den Beitrag der Investitionen des 
BVWP 2015 zu bereits vorliegenden Zielsetzungen (wie z. B. 
zum Flächenverbrauch oder zu CO2-Emissionen) auszuwei-
sen und die Investitionen auf wichtige Zielsetzungen der 
Bundesverkehrswegeplanung (z. B. Reduktion von Engpäs-
sen) auszurichten. Im Ergebnis des Vergleichs und der Ab-
wägung von Investitionsszenarien ergibt sich die Mittel-
aufteilung auf die Verkehrsträger. Die Entscheidung über 
die Aufteilung der Finanzmittel auf die drei Verkehrsträger 
wird dann auf Grundlage der Ergebnisse der Projektbewer-
tungen und der Abwägung der Investitionsszenarien vor-
genommen. 

Unabhängig davon, auf welcher Grundlage die Mittelauf-
teilung auf die Verkehrsträger erfolgt, kann sie erst nach 
Vorliegen der Bewertungsergebnisse (voraussichtlich An-
fang 2015) vorgenommen werden.
 

Abbildung 15: Beispiel zu den Gesamtplanauswirkungen von alternativen Investitionsszenarien als Grundlage für Priorisierungsschritt 2 2
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6.2.3 Priorisierungsschritt 3: Dringlichkeitseinstufung in-

nerhalb der Verkehrsträger

Neben der Festlegung der grundsätzlichen Investitionsstra-
tegie in Schritt 2 ist eine zentrale Aufgabe im BVWP 2015 
die Dringlichkeitseinstufung von Projekten. Dies ist not-
wendig für die zeitliche Reihung der Planung, Finanzierung 
und Realisierung von Vorhaben. Im Folgenden wird aus-
geführt, welche grundsätzlichen Dringlichkeitskategorien 
(z. B. Vordringlicher und Weiterer Bedarf) es im BVWP 2015 

geben wird und anhand welcher Kriterien Verkehrsinfra-
strukturvorhaben in diese Dringlichkeitskategorien einge-
ordnet werden.

6.2.3.1 Dringlichkeitskategorien im Überblick

Wie in Abbildung 14 dargestellt, wird es für alle drei Ver-
kehrsträger die grundsätzliche Einteilung zum einen in 
laufende Vorhaben und zum anderen in neue Vorhaben 
geben. Die Anzahl laufender Vorhaben wird, wie in Kapi-
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tel 5.1.3 beschrieben, deutlich geringer sein als in der Ver-
gangenheit. Im Sinne einer effizienten Umsetzung werden 
die laufenden Projekte so schnell wie möglich fertigge-
stellt. Dies ist Voraussetzung, um eine Verkehrswirksamkeit 
der bisher getätigten Investitionen zu erzielen. Die nicht als 
‚laufend‘ definierten Vorhaben des BVWP 2003 werden, so-
fern sie weiterhin verkehrlich relevant sind, als neue Vorha-
ben auf Grundlage der aktualisierten Methodik bewertet.

Hinsichtlich der neuen Vorhaben wird – entsprechend 
häufig geäußerter Kritik – die bisherige Praxis der Bundes-
verkehrswegeplanung dahingehend geändert, dass in stär-
kerem Maße zwischen der Umsetzungsdringlichkeit der 
Projekte unterschieden wird. Deshalb wird eine zusätzliche 
Dringlichkeitsstufe eingeführt. Zukünftig wird es eine Ka-
tegorie Vordringlicher Bedarf Plus (VB+) geben. Darin wer-
den die Projekte eingestellt, die aus fachlicher Sicht eine 
besonders hohe verkehrliche Bedeutung haben und des-
halb möglichst frühzeitig umgesetzt werden sollen. 

Daneben wird es wie bisher die Dringlichkeitsstufen Vor-
dringlicher Bedarf (VB) und Weiterer Bedarf (WB) geben. 
Dies gilt auch für die Kategorie Weiterer Bedarf mit Pla-
nungsrecht (WB*) für die Verkehrsträger Straße und Was-
serstraße. Darin werden Großprojekte dieser Verkehrsträ-
ger eingestuft, die – vorbehaltlich der weiteren Planungen 
– eine hohe Wirtschaftlichkeit aufweisen und beplant wer-
den sollen, auch wenn sie nicht im Geltungszeitraum des 
BVWP 2015 realisiert werden können. Planungszeiten (Vor-
planung, Detailplanung, Planfeststellung, Ausschreibung) 
dauern für Großprojekte oft mehr als 10 Jahre. Projekte 
mit frühem Planungsstand können daher oft absehbar erst 
nach 2030 begonnen werden. Auch für diese Projekte sind 
aber jetzt Planungsaufträge erforderlich. Im Unterschied 
zu den sonstigen WB-Projekten besteht für WB*-Vorha-
ben ein Planungsauftrag an die Straßenbauverwaltungen 
der Länder bzw. die Wassers- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes. Für den Verkehrsträger Schiene ist aus heutiger 
Sicht kein WB* notwendig, da das BMVI direkt mit der DB 
Netz AG Planungsvereinbarungen trifft und somit rechtzei-

tig bei absehbarer Realisierung des VB Planungen von WB-
Projekten vereinbaren könnte.

Insgesamt soll das Projektvolumen von VB+ und VB sei-
ner Finanzierbarkeit entsprechen. Allerdings wird es Vor-
haben im BVWP 2015 geben, die erst in einer späten Pha-
se des Geltungszeitraums (2016-2030) begonnen und daher 
erst nach 2030 fertiggestellt werden können. Dies gilt es bei 
der Festlegung des insgesamt benötigten Investitionsvolu-
mens zu berücksichtigen und offenzulegen. Um eine Über-
dimensionierung des BVWP 2015 zu vermeiden, soll das 
nach 2030 benötigte Investitionsvolumen maximal ca. 20 
% der für den Zeitraum 2016-2030 veranschlagten finan-
ziellen Mittel betragen. Dabei ist allerdings zu beachten, 
dass Großprojekte mit langen Planungs- und Bauzeiten, die 
zwar im Geltungszeitraums des BVWP begonnen werden 
(deshalb VB+ oder VB), deren Fertigstellung aber erst nach 
2030 wahrscheinlich ist, angemessen berücksichtigt wer-
den können. Wie in der Vergangenheit muss bei der Fest-
legung des Projektvolumens zudem eine Planungsreserve 
berücksichtigt werden, damit im Fall von Planungsverzö-
gerungen bei einzelnen Projekten andere Vorhaben umge-
setzt werden können. Diese Planungsreserve soll jedoch im 
Vergleich zu den vorherigen Plänen deutlich geringer aus-
fallen.
 
Für den Verkehrsträger Straße ist im Rahmen der verfüg-
baren Mittel zudem ein separater Finanzansatz für Bun-
desautobahnen und überregional bedeutsame Bundes-
straßen38  vorgesehen, der ca. 70 % des Gesamtbudgets für 
Straßenaus- und -neubauvorhaben umfasst. Damit soll ge-
währleistet werden, dass die für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland vorrangigen Autobahnvorhaben bzw. überre-
gional bedeutsamen Bundesstraßen nicht mit den aus regi-
onaler Sicht wichtigen Maßnahmen im Zuge von sonstigen 
Bundesstraßen um das Gesamtbudget für den Neu- und 
Ausbau konkurrieren. Auch innerhalb des Ansatzes für 
sonstige Bundesstraßenmaßnahmen ist eine Einteilung in 
die Dringlichkeitsstufen Vordringlicher Bedarf (VB) und 
Weiterer Bedarf (WB/WB*) vorgesehen. 

38 Überregional bedeutsame Bundesstraßen umfassen alle autobahnähn-
lichen Bundesstraßen sowie Bundesstraßen der Verbindungsfunktions-
stufe 0 und I. Unter autobahnähnlichen Bundesstraßen werden im Allge-
meinen 4- oder mehrstreifige Bundesstraßen (in der Regel mit baulicher 
Trennung durch Mittelstreifen) verstanden. Als Verbindungsfunktions-
stufe 0 gelten Straßenverbindungen zwischen Metropolregionen (konti-
nentale Straßenverbindungen); zur Verbindungsstufe 1 gehören Straßen-
verbindungen zwischen Oberzentren (großräumige Straßenverbindung). 
Die Verbindungsfunktionsstufe leitet sich aus der Richtlinie zur integrier-
ten Netzgestaltung (RIN) ab. Die RIN wird momentan überarbeitet und in 
der überarbeiteten Fassung im BVWP 2015 angewendet.
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Keine hohe Umweltbetroffenheit
(sofern nicht ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss vorliegt)

VB+

Hohes NKV
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung)

NKV > 1WB

Hohe städtebauliche und/oder raumordnerische Bedeutung 
(aber kein hohes NKV)

VB

Hohes NKV
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung)

WB NKV > 1

Sonstige Bundesstraßen

Hohe städtebauliche und/oder 
raumordnerische Bedeutung

(aber kein hohes NKV)

Aus- und Neubau

Autobahnen und überregional 
bedeutsame Bundesstraßen*

WasserSchieneStraße

Sehr hohe/hohe Verkehrsbelastung
(Wasserstraßen Kategorie A oder B)

Hohes NKV 
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung)

Hohes NKV
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung) 

Hohes NKV
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung) 

Hohes NKV
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung) 

Auflösung/starke Minderung von Engpässen
(Auf den am stärksten überlasteten Streckenabschnitten in 2010 bzw. 2030 )

Sehr hohe Verkehrsbelastung
(Wasserstraßen Kategorie A)

Hohes NKV 
(mit positiver Sensitivitätsbetrachtung)

Ausbau bei demnächst 
anstehendenden Erhaltungsbedarf 

(aber kein hohes NKV)

VB

Ausbau bei demnächst 
anstehendenden Erhaltungsbedarf 

(aber kein hohes NKV)

* Überregional bedeutsame Bundesstraßen umfassen autobahnähnliche Bundesstraßen sowie weitere Bundesstraßen der 
Verbindungsfunktionsstufe 0 und I.

Abbildung 16: Einstufung von Vorhaben in Dringlichkeitskategorien WB, VB und VB+
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6.2.3.2 Grundsätzliche Priorisierungskriterien 

Die Einführung einer Kategorie VB+ trägt erst dann zu ei-
ner konzeptionellen Verbesserung bei, wenn für die Ein-
stufung von Projekten in die Dringlichkeitskategorien 
sinnvolle und eindeutige Kriterien vorliegen und zur An-
wendung kommen. Die Priorisierungsstrategie sieht vor, 
die Kriterien eng an den Zielsetzungen des BVWP 2015 zu 
orientieren und auf die Bewertungsergebnisse aus der Nut-
zen-Kosten-Analyse, den umwelt- und naturschutzfachli-
chen, raumordnerischen und städtebaulichen Beurteilun-
gen und den engpassbezogenen Analysen zu stützen. Die 
Kriterien der Priorisierungsstrategie sowie deren Anwen-
dung bei der Einstufung von Projekten in Dringlichkeitska-
tegorien werden im Folgenden erläutert und sind in Abbil-
dung 16 zusammengefasst.

 y Kriterium Gesamtwirtschaftlichkeit/NKV: Ein wich-
tiges Kriterium der Priorisierung ist die Wirtschaft-
lichkeit der Verkehrsinfrastrukturvorhaben. Dazu wird 
die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit durch Nut-
zen-Kosten-Analysen (NKA) ermittelt und das Ergebnis 
als Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) ausgewiesen. Die 
hohe Entscheidungsrelevanz der Nutzen-Kosten-Ana-
lyse ist insbesondere dadurch begründet, dass ein brei-
tes Wirkungsspektrum betrachtet, gemessen, monetari-
siert und bewertet und mit der Investitionskostenhöhe 
verglichen wird. Das Wirkungsspektrum deckt in wei-
ten Teilen die Zielbereiche ab, die im Fokus des BVWP 
2015 stehen (s. Zielkonzept in Kapitel 4.1). So werden 
insbesondere die Effekte eines Vorhabens auf Trans-
portkosten, Zuverlässigkeit und Verkehrssicherheit, 
aber auch wesentliche Umweltbelange ermittelt. Bei-
spielsweise werden auch Beiträge zu den Umweltzie-
len hinsichtlich Treibhausgasemissionen und Lärm in 
Geldwerten abgebildet.  

 y Kriterium Umweltbetroffenheit: Über die in der NKA 
berücksichtigten Umweltkomponenten hinaus werden 
bei allen drei Verkehrsträgern  schwer bzw. nicht-mo-
netarisierbare Umwelteffekte (z. B. Zerschneidungswir-
kungen) in umwelt- und naturschutzfachlichen Beur-
teilungen untersucht (s. Kapitel 5.1.1). Abgeschätzt wird 
dabei das Risiko entsprechender Umweltbeeinträch-
tigungen. Für auf der BVWP-Ebene aufgezeigte hohe 
Umweltbetroffenheiten können in der Regel in Zuge 
der nachfolgenden Planungsschritte Lösungen gefun-
den werden (z. B. in Form von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen). Da die Beseitigung einer hohen Umwelt-
betroffenheit in der Regel mit hohen Investitionskosten 
verbunden ist, ist im neuen Bewertungsverfahren eine 
Vorprüfung und Kostenplausibilisierung aus Umwelt-
sicht vorgesehen (s. Kapitel 5.4.2). Auf diese Weise wird 
die hohe Umweltbetroffenheit durch die Berücksich-

tigung in den Investitionskosten in weiten Teilen im 
NKV erfasst. Unabhängig von der Priorisierungsstrate-
gie werden Projekte mit hoher Umweltbetroffenheit in 
allen Dringlichkeitskategorien gekennzeichnet. 

 y Kriterium Engpassbeseitigung: Eines der zentralen 
Ziele des BVWP 2015 ist die Beseitigung der größten 
quantitativen und qualitativen Engpässe im Verkehrs-
netz. Dies schlägt sich in der Priorisierungsstrate-
gie nieder. Dabei wird das Engpassausmaß auf den be-
treffenden Streckenabschnitten für das Basisjahr 2010 
und das Prognosejahr 2030 berücksichtigt (s. Engpass-
analysen in Kapitel 4.2.2). Für den Verkehrsträger Stra-
ße wird als Maßgröße die Anzahl der Stunden pro Jahr 
mit hoher kapazitätsbedingter Staugefahr herangezo-
gen. Beim Verkehrsträger Schiene ergeben sich Eng-
pässe in der Überlagerung des Personen- und Güter-
verkehrs auf dem Schienennetz. Maßgröße für das 
Kriterium der Engpassbeseitigung Schiene ist die pro-
zentuale Überlastung gegenüber der Streckenkapazität 
mit befriedigender Betriebsqualität sowie die zusätzlich 
geschaffene nachgefragte Streckenkapazität39 (gemes-
sen in zusätzlichen Personen- und Tonnenkilometern). 
Das Wasserstraßennetz weist nur in wenigen Bereichen 
quantitative Engpässe auf. Deshalb steht die Beseiti-
gung von qualitativen Engpässen in Form von Schiffs-
größen- und Tiefgangsbeschränkungen im Vorder-
grund. Dabei erfolgt eine Konzentration auf Relationen 
mit hohen Verkehrsbelastungen. Das Engpasskriterium 
führt zur Priorisierung von hochbelasteten Korridoren 
und Knoten, z. B. im Zuge von Seehafenhinterlandan-
bindungen oder Hauptachsen. 

 y Kriterium Raumordnung: Raumordnerische Ef-
fekte werden in weiten Teilen im Rahmen der Nut-
zen-Kosten-Analyse bewertet. Vorteile, beispielswei-
se aus verbesserten Erreichbarkeiten, sind somit im 
NKV enthalten (s. Kapitel 4.2.3). Über die in der Nut-
zen-Kosten-Analyse gemessenen Effekte hinaus wer-
den die Ergebnisse der Raumwirksamkeitsanalyse für 
die Verkehrsträger Straße und Schiene im Personen- 
wie Güterverkehr in die Priorisierung einbezogen. Trägt 
ein Projekt zur erheblichen Minderung von Erreichbar-
keitsdefiziten bei, sind diese Wirkungen in der Priori-
sierungsstrategie zu berücksichtigen.  

39 Es existieren Streckenabschnitte, bei denen eine große Schienenverkehrs-
menge von vorherein aufgrund fehlender Trassenkapazitäten abgelehnt 
wird. Diese Verkehre werden dann gezwungenermaßen auf der Straße 
abgewickelt. Beim Ausbau dieser Streckenabschnitte, werden die zusätz-
lichen freien Kapazitäten sofort von den bisher abgelehnten Verkehren 
aufgefüllt. In diesen Fällen ist die prozentuale Überlastung vor und nach 
dem Ausbau gleich, es werden aber nach dem Ausbau deutlich mehr Ver-
kehre abgewickelt. Der ursprüngliche Engpass wird beseitigt, aber es ent-
steht sofort ein neuer. Daher ist neben dem Überlastungsmaß auch die 
nachgefragte Kapazität zu berücksichtigen (s. auch Kapitel 4.2.2).
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 y Kriterium Städtebau: Wie in der Vergangenheit wird es 
im BVWP 2015 eine Beurteilung städtebaulicher Effek-
te geben (s. Kapitel 4.1). Die bisherigen Erfahrungen zei-
gen, dass signifikante Wirkungen fast ausschließlich im 
Bereich des Verkehrsträgers Straße und dort insbeson-
dere bei Ortsumgehungen auftreten. Die Ergebnisse der 
Beurteilungen werden somit für die Priorisierung der 
Vorhaben im Bereich der Bundesstraßen genutzt. 

 y Kriterium Erhaltungs-/Ersatzplanung (Straße/Was-
serstraße): Zwischen der Umsetzung von Ausbau- und 
Erhaltungs-/Ersatzmaßnahmen bestehen häufig Ab-
hängigkeiten. So findet beispielsweise bei der Erweite-
rung von Autobahnen um zusätzliche Fahrstreifen in 
der Regel auch eine Erneuerung der bereits vorhande-
nen Fahrbahn statt. Dieser gleichzeitige Erhaltungsnut-
zen ist nur begrenzt im Nutzen-Kosten-Verhältnis ab-
bildbar. Bei der Einordnung der Projekte Straße und 
Wasserstraße in die Dringlichkeitskategorien ist dar-
auf zu achten, dass Synergien zwischen Erhaltungs-/Er-
satz- und Ausbauplanung realisiert werden können und 
Projekte, die gleichzeitig zur Beseitigung eines akuten 
Erhaltungs-/Ersatzbedarfs beitragen, vorranging um-
gesetzt werden. Damit wird dem Ziel des BVWP 2015 
Rechnung getragen, den Substanzerhalt in den Vorder-
grund zu rücken, und überall dort, wo es sinnvoll ist, 
Optimierungspotenziale zu realisieren. 

Die vorgenannten Kriterien dienen der Einstufung von 
Vorhaben in die Dringlichkeitskategorien des BVWP 2015. 
Hinsichtlich der Priorisierung bzw. der Festlegung der Um-
setzungsreihenfolge innerhalb der Dringlichkeitskatego-
rie wird häufig gefordert, diese allein auf Grundlage der 
Bewertungsergebnisse (z. B. der Höhe der Nutzen-Kos-
ten-Verhältnisse) festzulegen. Diese aus theoretischer Sicht 
grundsätzlich sinnvolle Vorgehensweise lässt sich in der 
Praxis nur sehr eingeschränkt umsetzen. Dies liegt an Un-
wägbarkeiten im Planungsprozess von komplexen Vorha-
ben, wie sie im Bereich der Verkehrsinfrastruktur oftmals 
vorliegen. Mit der Einführung einer weiteren Priorisie-
rungskategorie (VB+) sowie einer insgesamt realistischeren 
Dimensionierung des neuen BVWP werden die Dringlich-
keitsunterschiede zwischen den Vorhaben innerhalb einer 
Kategorie ohnehin geringer sein. Für die Umsetzungsrei-
henfolge werden somit insbesondere die beiden folgenden 
Kriterien herangezogen. 

 y Kriterium Planungsstand: Die grundsätzliche Priori-
sierung von Vorhaben im BVWP 2015 wird am Bedarf 
und nicht am Planungsstand orientiert. Innerhalb der 
Dringlichkeitskategorien wird jedoch der Planungs-
stand der einzelnen Vorhaben eine wichtige Rolle bei 
der Umsetzungsreihenfolge einnehmen. Vorhaben, die 
bereits Baurecht haben oder in Kürze erlangen werden, 

sollten im Sinne einer effizienten Verwendung von Pla-
nungsmitteln (beispielsweise im Hinblick auf die Gel-
tungsdauer von Planfeststellungsbeschlüssen) prioritär 
umgesetzt werden. 

 y Kriterium Erhaltungs-/Ersatzplanung: Auch inner-
halb der Dringlichkeitskategorien sollte bei der Um-
setzungsreihenfolge darauf geachtet werden, dass Aus-
bauprojekte mit akutem Erhaltungs- bzw. Ersatzbedarf 
vorrangig und frühzeitig umgesetzt werden.

In Kapitel 6.4 ist dargelegt, wie die Kriterien „Planungs-
stand“ und „Erhaltungs-/Ersatzplanung“ bei der Umset-
zungsreihenfolge im BVWP 2015 Anwendung finden.

6.2.3.3 Einstufung von Projekten in Dringlichkeitskategorien

Vordringlicher Bedarf Plus (VB+)

Voraussetzung für die Einstufung in die Kategorie VB+ ist 
zunächst ein hohes Nutzen-Kosten-Verhältnis. Dieses muss 
auch in den Sensitivitätsbetrachtungen erreicht werden, so 
dass unter veränderten Rahmenbedingungen die hohe Vor-
teilhaftigkeit der Vorhaben bestehen bleiben würde. Die ex-
akte Festlegung des hierfür erforderlichen NKV kann erst 
im Lichte der Bewertungsergebnisse aller Vorhaben und 
der Festlegung der für die Kategorien VB+ und VB bis 2030 
zur Verfügung stehenden Mittel erfolgen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass bei Vorhaben 
mit einer hohen Umweltbetroffenheit die planerische Um-
setzung sehr langwierig und oftmals mit großen Schwierig-
keiten verbunden ist. Teilweise wurden die Planungen des-
halb eingestellt. Da Projekte des VB+ zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt des Geltungszeitraums des BVWP 2015 
umgesetzt werden sollen, sind lange Planungsvorläufe da-
mit schwer vereinbar. In der neuen Priorisierungsstrate-
gie werden deshalb – auch im Sinne einer effizienten Nut-
zung der Planungskapazitäten – Projekte nur dann in den 
VB+ eingestuft, wenn sie keine hohe Umweltbetroffenheit 
aufweisen. Das Kriterium der Umweltbetroffenheit kommt 
jedoch nicht zur Anwendung, wenn im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens alle naturschutzfachlichen Probleme 
rechtlich umfassend abgearbeitet wurden. Dazu ist in der 
Regel ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss40 er-
forderlich. Für diese Vorhaben entfällt daher das oben ge-
nannte Argument der langen bzw. schwierigen Planungen. 
Es wäre nicht sachgerecht, Vorhaben aufgrund der Ergeb-
nisse der umwelt- und naturschutzfachlichen Beurteilung 
auf BVWP-Ebene in ihrer Dringlichkeit aus dem VB+ in den 

40 Ein bestandskräftiger Planfeststellungsbeschluss liegt vor, wenn er unan-
fechtbar ist, d.h. Klagefristen verstrichen bzw. Klagen abgeschlossen sind.
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VB zu verschieben, wenn in detaillierteren Untersuchun-
gen im Rahmen der Planfeststellung eine Abwägung aller 
Belange bereits stattgefunden hat und Baurecht vorliegt.

Aufgrund der prognostizierten Überlastungen von Teilen 
der Verkehrsnetze ist die Engpassbeseitigung das zentra-
le Kriterium für die Einstufung in die höchste Dringlich-
keitskategorie. Bei Straße und Schiene gelangen nur Vor-
haben in den VB+, die Engpässe auf im Jahr 2010 und 2030 
besonders stark überlasteten Strecken beseitigen bzw. min-
dern. Dabei muss ein VB+-Vorhaben, welches einen Eng-
pass mindert, nicht unbedingt direkt an der überlaste-
ten Strecke ansetzen, sondern kann beispielsweise ebenso 
den Ausbau einer entlastenden Parallelstrecke umfassen. 
Erste Hinweise zur Überlastung der Netze lassen sich aus 
den Engpassanalysen 2025 für Straße und Schiene ablesen 
(s. Kapitel 4.2.2). Die genaue Festlegung von Werten erfolgt 
erst auf Basis der neuen Verkehrsprognose 2030. Dabei wird 
zu prüfen sein, ob unterschiedliche Grenzwerte für 2010 
und 2030 angewendet werden sollten. Bei der Wasserstraße 
gelangen nur Vorhaben in die Kategorie VB+, die auf Rela-
tionen mit einer sehr hohen Verkehrsbelastung liegen. Dies 
entspricht der Kategorie A aus dem Konzept für die Netz-
kategorisierung der Bundeswasserstraßen (s. Kapitel 6.3). 
Die hierbei zugrunde gelegten Verkehrsmengen sind an-
hand der Verkehrsprognose 2030 zu aktualisieren. Bei den 
Vorhaben aller drei Verkehrsträger muss selbstverständlich 
sichergestellt sein, dass eine spürbare Engpassminderung 
bzw. Steigerung von nachgefragten Kapazitäten erzielt wer-
den kann.

Vordringlicher Bedarf (VB)

Wichtigstes Kriterium für die Einstufung in den VB ist wie 
beim VB+ das Vorliegen eines hohen NKV. Umwelteffekte 
sind wie beschrieben in der NKA sowohl auf der Nutzensei-
te (u. a. CO2, Lärm) als auch über umweltbezogene Kompen-
sationsmaßnahmen in den Investitionskosten enthalten. 
Bei der Wasserstraße besteht die zusätzliche Anforderung, 
dass das Vorhaben auf einer Relation mit einer sehr hohen 
oder hohen Verkehrsbelastung liegt. Dies entspricht den 
Kategorien A und B aus dem Konzept der Netzkategorisie-
rung der Bundeswasserstraßen (s. Kapitel 6.3). Auch hier 
sind die zugrunde gelegten Verkehrsmengen anhand der 
Verkehrsprognose 2030 zu aktualisieren.

Bei der Einstufung in den VB kommt bei den Verkehrsträ-
gern Straße und Schiene zudem das Kriterium Raumord-
nung zur Anwendung. Vorteile beispielsweise aus verbes-
serten Erreichbarkeiten sind im NKV enthalten und fließen 
darüber direkt in die Priorisierung ein. Außerdem werden 
die raumordnerischen Effekte, die außerhalb der NKA er-
mittelt wurden, in der Priorisierungsstrategie berücksich-
tigt. Dies kann z. B. durch die Höherstufung von aufgrund 

ihres NKV eigentlich in den WB einzustufenden Projekten 
in den VB erfolgen, wenn diese zur erheblichen Minderung 
von schwerwiegenden Defiziten beitragen. 

Ebenfalls soll bei der Einstufung von Aus- und Neubau-
maßnahmen der Bundesautobahnen das Kriterium Erhal-
tungsbedarf berücksichtigt werden. Dies erfolgt wie bei der 
Raumordnung durch die Höherstufung von Projekten, die 
aufgrund ihres NKV eigentlich in den WB einzuordnen wä-
ren. Ausbauprojekte, die zur Beseitigung eines akuten Er-
haltungsbedarfs beitragen, können daher in den VB hoch-
gestuft werden. 

Weiterer Bedarf (WB/WB*)

In den WB werden wie in der Vergangenheit Vorhaben ein-
gestuft, bei denen eine grundsätzliche gesamtwirtschaftli-
che Vorteilhaftigkeit (NKV>1) festgestellt wurde, deren In-
vestitionsvolumen jedoch den voraussichtlich bis 2030 zur 
Verfügung stehenden Finanzrahmen überschreitet. Bei der 
Wasserstraße ist neben dem NKV auch die Netzkategorisie-
rung zu berücksichtigen (s. Kapitel 6.3). Der „Weitere Bedarf 
mit Planungsrecht (WB*)“ umfasst die Großprojekte der 
Verkehrsträger Straße und Wassserstraße, die – vorbehalt-
lich der weiteren Planungen – eine hohe Wirtschaftlichkeit 
aufweisen, jedoch nicht bis zum Jahr 2030 realisiert werden 
können. Im Unterschied zu den sonstigen WB-Projekten 
wird dadurch ermöglicht, dass für diese Vorhaben die Pla-
nung begonnen oder weiter betrieben werden kann.

Dringlichkeitskategorien für Bundesstraßen

Die Priorisierung der Bundesstraßen erfolgt unabhängig 
von den Überlegungen zu den Autobahnen bzw. den auto-
bahnähnlichen Bundesstraßen. Unterschieden werden VB- 
und WB/WB*-Projekte, wobei für die Einstufung in den VB 
ein hohes NKV erreicht werden muss. Dessen Höhe wird an 
den für Bundesstraßen bis 2030 zur Verfügung stehenden 
Mitteln orientiert. Zusätzlich werden die Kriterien Raum-
ordnung und Städtebau herangezogen. Projekte, die auf-
grund ihres (niedrigeren) NKV eigentlich in den WB/WB* 
einzuordnen wären, können im Fall hoher raumordneri-
scher und/oder städtebaulicher Potenziale in den VB her-
aufgestuft werden.

6.3 Hinweise zur Priorisierung bei der  
Wasserstraße

Für die Verkehrsträger Straße und Schiene steht bei der Pri-
orisierung neben dem Nutzen-Kosten-Verhältnis insbeson-
dere die Beseitigung von quantitativen Kapazitätsengpäs-
sen im Vordergrund. Das Netz der Wasserstraße weist nur 
in wenigen Bereichen quantitative Engpässe auf. Dennoch 
erfordert die Diskrepanz zwischen dem Investitionsbe-
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darf und den Finanzierungsansätzen auch bei den Wasser-
straßen eine strenge Priorisierung aller Infrastrukturin-
vestitionen im gesamten Wasserstraßennetz, die über den 
Nachweis der gesamtwirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit hin-
ausgeht. Vorrangig ist der Erhalt der sicherheitsrelevanten 
Anlagen. Zudem muss eine strategische Konzentration des 
Investitionsgeschehens auf Netzteile mit einer hohen Ver-
kehrs- und Wirtschaftsbedeutung erfolgen, um überlange 
Realisierungszeiträume von über das gesamte Netz verteil-
ten Infrastrukturmaßnahmen zu vermeiden, die zu dauer-
haften qualitativen Engpässen führen.

Für die Priorisierung aller Maßnahmen sind Bundeswas-
serstraßen mit einer hohen verkehrlichen Bedeutung als 
Kernnetz mit den Kategorien A, B und C definiert worden. 
Es wird angestrebt, in diesem Kernnetz die notwendigen 
Ersatzinvestitionen zeitgerecht und in Abhängigkeit von 
der Kategorie auch wirtschaftliche Ausbaumaßnahmen 
vorzunehmen. Zudem muss aufgrund der Sicherheitsrele-
vanz der Erhaltung von z.B. Wehren, Dükern, Durchlässen 
und Pumpwerken – unabhängig von Wirtschaftlichkeits-
überlegungen und der Lage im Netz – die höchste Priorität 
eingeräumt werden. 

Bundeswasserstraßen außerhalb des Kernnetzes (Katego-
rie „sonstige Wasserstraßen“) werden grundsätzlich im Be-
stand erhalten, soweit dies wirtschaftlich zu vertreten ist. 

Ziel der Priorisierung bei der Wasserstraße ist es, die Res-
sourcen so zu konzentrieren, dass zumindest in bereits 
heute oder künftig verkehrlich hoch belasteten Räumen 
günstige Rahmenbedingungen für Verkehrsverlagerungen 
auf das Schiff geschaffen werden können. Hier zeigt sich 
die inhaltliche Nähe zur Priorisierungsstrategie bei Straße 
und Schiene. Bei allen drei Verkehrsträgern ist eine Fokus-
sierung von Investitionen auf hochbelastete Räume Grund-
lage der Strategie.

Die Kategorisierung der Bundeswasserstraßen wurde auf 
Basis des Ist-Zustandes und der Verkehrsprognose 2025 er-
arbeitet (s. Abbildung 17). Im Zuge der Arbeiten zum neu-
en Bundesverkehrswegeplan 2015 wird die Kategorisie-
rung auf Basis der neuen Verkehrsprognose 2030 überprüft. 
Hierbei werden dann auch die noch nicht eingestuften 
Wasserstraßenabschnitte (Elbe, Saale) kategorisiert. Neben 
der Tonnage werden weitere Kriterien für die Prioritäten-
einstufung berücksichtigt.
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Abbildung 17:  Kategorisierung der Wasserstraßen
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6.4 Nationales Prioritätenkonzept: Finanzmittel-
ausstattung und Abfinanzierung

Mit der dargelegten Priorisierungsstrategie können die 
konkreten Investitionsentscheidungen des BVWP 2015 
nach fachlich fundierten sowie klaren und nachvollzieh-
baren Kriterien getroffen werden. Die Erhaltung des Net-
zes genießt darin höchste Priorität und leitet sich direkt aus 
den Erhaltungsbedarfsprognosen für das Jahr 2030 ab. 

Am Ende des Priorisierungsprozesses wird im BVWP 2015 
das nationale Prioritätenkonzept stehen. Dieses nationa-
le Prioritätenkonzept wird so aufgestellt, dass ein Groß-
teil der verfügbaren Finanzmittel für Aus- und Neubau in 
überregional bedeutsame Projekte fließt. Kern bildet der 
VB+, der zur Beseitigung von Engpässen auf hochbelasteten 
Korridoren und Hauptachsen bzw. Knoten des Verkehrs-
netzes dient. Die Projekte des VB+ werden durch weitere 
überregional bedeutsame Projekte des VB ergänzt. Wie im 
Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode vereinbart sol-
len künftig verkehrsträgerübergreifend als Zielgröße 80 % 
der Mittel für Aus- und Neubau für überregional bedeutsa-
me Projekte bereitstehen. Diese nationalen Prioritäten sol-
len auch in den Ausbaugesetzen verankert werden. 

Wichtige überregional bedeutsame Projekte können bei-
spielsweise der Ausbau hoch belasteter Knoten, der An-
schluss von intermodalen Drehkreuzen (z. B. Seehafenhin-
terlandanbindung), Hauptachsen, die Schließung wichtiger 
überregional bedeutsamer Netzlücken sowie die Einbin-
dung transeuropäischer und in völkerrechtlichen Verträgen 
vereinbarter Verkehrsachsen sein. Grundsätzlich ist für eine 
Aufnahme ins nationale Prioritätenkonzept die hohe Wirt-
schaftlichkeit eines Projektes nachzuweisen. 

Für den Verkehrsträger Straße wird die Priorisierung von 
überregional bedeutsamen Projekten durch eine Differen-
zierung nach Straßenkategorie und Verbindungsfunktion 
sichergestellt. Bei Straßenprojekten wird zukünftig in die 
großräumig bedeutsamen Projekte (Bundesautobahnen, 
autobahnähnliche Bundesstraßen, Bundesstraßen der Ver-
bindungsfunktionsstufe 0 und 141) einerseits und die regi-
onal bedeutsamen Projekte (sonstige Bundesstraßen und 
Ortsumgehungen) andererseits unterschieden. Diese bei-
den Projektgruppen werden getrennt voneinander bewer-
tet, priorisiert und finanziert. In der Vergangenheit war das 
Verhältnis der Investitionsmittelverteilung zwischen Au-
tobahnen und Bundesstraßen etwa 50 zu 50. Im IRP 2011-
2015 ist bereits vorgesehen, rund zwei Drittel der verfügba-
ren Mittel in den Autobahnaus- und Neubau zu investieren. 

Dies wird die Richtschnur für den BVWP 2015 sein. Vorge-
sehen ist, 70 % der Investitionsmittel der Straße für Auto-
bahnen und überregional bedeutsame Bundesstraßen und 
30 % für sonstige Bundesstraßen einzusetzen. In der Mittel-
verteilung zugunsten des Neu- und Ausbaus von großräu-
migen Straßenverbindungen spiegelt sich der hohe Inves-
titionsbedarf für diese Maßnahmen im Verhältnis zu den 
nur regional bedeutsamen Projekten wider. Dieser entsteht 
durch höhere Baukosten je Kilometer insbesondere bei Au-
tobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen. Überre-
gionale Achsen müssen zudem einen Großteil des prognos-
tizierten Verkehrswachstums aufnehmen. Dennoch ist klar: 
Das BMVI wird auch im BVWP 2015 seiner Verantwortung 
für alle Bundesfernstraßen gerecht. Sowohl die großräumi-
gen Verbindungen als auch die regional bedeutsamen Bun-
desstraßen erfüllen wichtige Funktionen im deutschen 
Fernstraßennetz, die es auch in Zukunft zu erhalten gilt.

Bei den Verkehrsträgen Schiene und Wasserstraße können 
nahezu alle Projekte als überregional bedeutsam gelten. In 
der Gesamtschau über alle Verkehrsträger kann somit die 
Zielgröße von 80 % für überregional bedeutsame Projek-
te des nationalen Prioritätenkonzepts erreicht werden. Im 
BVWP 2015 wird erstmals eine Priorisierungsstrategie um-
gesetzt, die neben der Erhaltung klar auf die national be-
deutsamen Verbindungen fokussiert ist. 

Für die konkrete Anwendung der Priorisierungsstrategie 
und die Aufstellung des Nationalen Prioritätenkonzeptes 
werden die Untersuchungsergebnisse benötigt, die im Zuge 
des BVWP 2015 zu erarbeiten sind. Dazu zählen die Ergeb-
nisse der Erhaltungs- und Verkehrsprognosen, die Bewer-
tungsergebnisse aus der Nutzen-Kosten-Analyse, den um-
welt- und naturschutzfachlichen, raumordnerischen bzw. 
städtebaulichen Beurteilungen und den engpassbezogenen 
Analysen. Genaue Aussagen zur Budgetverteilung und Pro-
jektpriorisierung sind folglich erst möglich, wenn alle Er-
kenntnisse vorliegen. Unter diesem Vorbehalt wird im Fol-
genden exemplarisch für die Straße ein Ausblick gegeben, 
wie im Aus- und Neubau im Geltungszeitraum des BVWP 
2015 Investitionsmittel auf die Priorisierungskategorien 
aufgeteilt werden sollen. Mit Ausnahme der Betrachtung 
der Bundesstraßen gelten die Überlegungen auch für die 
Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße.

Abbildung 18 verdeutlicht die Grobstruktur der grundsätz-
lichen Schwerpunktsetzungen für die Verteilung der Mittel 
auf laufende Projekte, VB+, VB und den Ansatz für Bundes-
straßen im Zeitablauf bis 2030. Bei allen Verkehrsträgern 
erfolgt zunächst die Fertigstellung laufender Projekte. Ent-
sprechend der Priorisierungsstrategie soll anschließend die 
Umsetzung der Maßnahmen des VB+ folgen. Soweit es Pla-
nungsstände und finanzielle Spielräume zulassen, sollen 41 Verbindungsfunktionsstufe 0 sind kontinentale Straßenverbindung zwi-

schen Metropolregionen, Verbindungsfunktionsstufe 1 sind großräumige 
Straßenverbindungen zwischen Oberzentren (vgl. RIN 2008)
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VB+-Maßnahmen bereits parallel zu den laufenden Projek-
ten umgesetzt werden. 

Zur Vorhaltung einer Planungsreserve bei den Verkehrsträ-
gern Straße, Schiene und Wasserstraße und um Ungleich-
gewichte in der Auslastung bei den Straßenbauverwal-
tungen zu verhindern, soll es möglich sein, parallel zu den 
VB+-Maßnahmen in begrenztem Umfang auch VB-Maß-
nahmen umzusetzen. Die Aufteilung des Investitionsvo-
lumens für VB+ und VB hängt in starkem Maße davon ab, 
wie viel Mittel insgesamt für die Finanzierung des neuen 
BVWP zur Verfügung stehen werden. So werden in die Ka-

tegorie VB+ insbesondere Engpassbeseitigungsmaßnah-
men in hochbelasteten Korridoren eingestuft. Ein Blick auf 
die Engpassanalyse beispielsweise bei der Straße zeigt, dass 
für das Jahr 2025 auf ca. 2.200 km eine starke Staugefähr-
dung prognostiziert wird. In der Vergangenheit hat ein Ki-
lometer Autobahnausbau durchschnittlich 10 Mio. Euro 
gekostet, so dass für die Beseitigung der stärksten Engpäs-
se (ohne Berücksichtigung von Baupreissteigerungen) al-
lein 22 Mrd. Euro benötigt würden. Dies zeigt, dass bei Fort-
schreibung der derzeitigen Finanzierungslinie die Mittel 
nicht einmal zur Umsetzung der VB+-Vorhaben ausreichen 
würden (s. Kapitel 7).

Investitionsmittel

Zeitverlauf

20302015
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begonnener Projekte
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Bundesstraßen

Sonstige 
Bundesstraßen

Abbildung 18: Mögliche Struktur der Aus- und Neubaumaßnahmen Straße (für Schiene und Wasserstraße äquivalent ohne Bundesstraßen)

Bei der Umsetzungsreihenfolge der VB+- und VB-Maß-
nahmen wird zudem eine enge Verzahnung mit der Erhal-
tungs- und Ersatzplanung von Bestandsnetzen erfolgen. 
Dem Kriterium „Erhaltungsplanung“ (s. Kapitel 6.2.3.2) ent-
sprechend werden so beispielsweise Ausbauvorhaben mög-
lichst frühzeitig zu realisieren sein, die auf Strecken mit 
dringend notwendigen, größeren Erhaltungsmaßnahmen 
liegen. 

Hinsichtlich der Umsetzungsreihenfolge von Projekten in-
nerhalb der Dringlichkeitskategorien VB+ und VB findet 
weiterhin das Priorisierungskriterium „Planungsstand“ (s. 
Kapitel 6.2.3.2) Anwendung. Unterschiedliche Planungs-
stände aufgrund der Historie von Projekten oder Verzöge-
rungen beispielsweise im Planfeststellungsverfahren füh-
ren dazu, dass Vorhaben in zeitlicher Hinsicht nicht nach 
NKV oder ähnlichen Kriterien umgesetzt werden können, 
sondern der jeweilige Planungsstand entscheidend ist. Da-
bei gilt es auf den effizienten Einsatz von Planungsmitteln 

und -kapazitäten zu achten: Wenn beispielsweise in einer 
Dringlichkeitskategorie bereits zahlreiche baureife Projek-
te enthalten sind, sollte nicht versucht werden, für weniger 
weit geplante Maßnahmen zügig die Baureife zu erlangen, 
um diese vorher umsetzen zu können. Beim Verkehrsträger 
Straße sind auch die Kapazitäten bei den Auftragsverwal-
tungen der Länder zu berücksichtigen. Unabhängig davon 
dürfte es bei den Bürgern auf keine hohe Akzeptanz stoßen, 
wenn bereits seit längerer Zeit planfestgestellte und damit 
baureife Vorhaben nicht vorrangig umgesetzt werden. 

Wie in der Vergangenheit wird sich die Mittelverteilung auf 
die Länder, aus der sich deren durchschnittliche jährliche 
Mittelzuweisung (sog. „Quote“) ableitet, aus den im BVWP 
2015 festgestellten vordringlichen Projekten ergeben. Diese 
Festlegung ist notwendig, um eine Planungssicherheit für 
die einzelnen Länder zu erreichen. Diese Quoten müssen 
allerdings – bezogen auf die jährliche Mittelverteilung – fle-
xibel gehandhabt werden können, um optimale Bauabläu-
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fe begonnener Projekte zu ermöglichen bzw. um überhaupt 
Großprojekte in Ländern mit geringeren Quotenanteilen 
ausführen zu können. Die jährlich verbleibenden Investiti-
onsmittel für Bedarfsplanmaßnahmen werden dann nach 
den Quoten verteilt. Auch wenn also die Mittelzuweisun-
gen in den einzelnen Jahren von der ursprünglichen Ver-
teilung gemäß BVWP bzw. Bedarfsplan abweichen, ergeben 
sich letztendlich nach vollständiger Realisierung des Be-
darfsplans wieder die ursprünglichen Ansätze, so dass eine 
bedarfsgerechte Gesamtmittelverteilung gegeben ist.

Die Aufteilung des Finanzvolumens für den Aus- und Neu-
bau kann erst nach den Bewertungsrechnungen und der 
Festlegung der VB-Maßnahmen bestimmt werden. Da vom 
noch gültigen Bedarfsplan überproportional viele Straßen-
projekte in den neuen Bundesländern realisiert wurden, 
liegen die Realisierungsquoten der Bedarfsplanmaßnah-
men Straße dieser Länder aus heutiger Sicht höher (ca. 55 % 
Realisierung) als bei den alten Bundesländern (ca. 35 % Rea-
lisierung). Daher ist wie bereits im IRP 2011-2015 mit einer 
Verschiebung der Aufteilung des Finanzvolumens Straße 
zugunsten der alten Bundesländer zu rechnen.
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7 Finanzierung von Verkehrs- 
infrastruktur
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Im BVWP 2015 wird der langfristige Investitionsbedarf für 
Erhaltung und Ersatz sowie Aus- und Neubau für alle drei 
Verkehrsträger berücksichtigt. Das benötigte Investitions-
volumen kann somit erst dann festgelegt werden, wenn 
alle Prognose- und Bewertungsergebnisse vorliegen. Wirft 
man einen genaueren Blick auf den BVWP 2003 und die 
Bedarfspläne, so wird die Diskrepanz zwischen benötigten 
und tatsächlich zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 
bereits heute offensichtlich. Um theoretisch die Vorhaben 
des Vordringlichen Bedarfs der Bedarfspläne 2004 bzw. des 
BVWP 2003 bis zum Jahr 2030 fertigstellen zu können, wäre 
nach derzeitigem Preisstand eine Erhöhung der Investiti-
onslinie um durchschnittlich rd. 4 Mrd. Euro p. a. auf insge-
samt rund 14 Mrd. Euro p. a. erforderlich.42

Diese rückblickende Betrachtung auf den BVWP 2003 zeigt, 
wie wichtig eine strenge Priorisierung der geplanten Infra-
strukturmaßnahmen ist. Obwohl der zukünftige langfris-
tige Finanzbedarf erst nach Vorliegen des BVWP 2015 fest-
gelegt werden kann, lässt sich für den BVWP 2015 schon 
heute ein hoher Finanzmittelbedarf absehen. Die Haupt-
gründe dafür wurden bereits aufgezeigt: Vorliegende Pro-
gnosen sehen einen deutlich steigenden Erhaltungsbedarf 
voraus. Künftig werden jährlich mindestens 7 Mrd. Euro 
für den Substanzerhalt benötigt. Dabei sind zu erwarten-
de Preissteigerungen noch nicht eingerechnet. Darüber hi-
naus verdeutlichen Engpassanalysen den hohen Ausbaube-
darf auf den überlasteten Teilen des Verkehrsnetzes. Allein 
um die stärksten Engpässe im Autobahnnetz zu beseitigen, 
müssen auf über 2.200 Kilometern Ausbaumaßnahmen 
vorgesehen werden. Wie bereits erwähnt entspricht allein 
dies– ebenfalls ohne Berücksichtigung von Preissteigerun-
gen – einem Finanzvolumen von ca. 22 Mrd. Euro.

In den vergangenen Jahren ist es gelungen, trotz der er-
forderlichen Haushaltskonsolidierung gegenüber den ur-
sprünglichen Haushaltsansätzen zusätzliche Finanzmittel 
für die Verkehrsinfrastruktur zu sichern. Mit den Konjunk-
turprogrammen I und II sowie den beiden Infrastruktur-
beschleunigungsprogrammen wurden wichtige zusätzliche 
Investitionsimpulse gesetzt. Auch in der Zukunft setzt sich 
der Bund dafür ein, die Verkehrsinfrastrukturfinanzierung 
nachhaltig zu sichern. 

Der Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode sieht 
vor, in den nächsten vier Jahren die Bundesmittel für die 
Verkehrsinfrastruktur substanziell zu erhöhen. Für drin-
gend notwendige Investitionen sollen insgesamt fünf Mil-
liarden Euro zusätzlich mobilisiert werden. Diese Mittel 
können einen wichtigen Beitrag leisten, um den Investi-
tionsstau in der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung abzu-
bauen. Gleichzeitig wird es notwendig sein, in Zukunft der 
Nutzerfinanzierung einen noch höheren Stellenwert bei-
zumessen. Dafür ist die Ausweitung der Lkw-Maut auf alle 
Bundesstraßen geplant. Die Bundesregierung greift da-
mit wichtige Empfehlungen der „Daehre-Kommission“43 
und „Bodewig-Kommission“44 zur Zukunft der Verkehrs-
infrastrukturfinanzierung auf. Zur zusätzlichen Finanzie-
rung des Erhalts und des Ausbaus des Autobahnnetzes soll 
zudem ein angemessener Beitrag der Halter von nicht in 
Deutschland zugelassenen PKW erhoben werden. Die Wei-
terentwicklung der Finanzierungsinstrumente für die Ver-
kehrswege – inkl. ÖPP – wird eine der wichtigsten Aufga-
ben dieser Legislaturperiode sein.

Die Verkehrsinfrastrukturinvestitionen des Bundes werden 
gegenwärtig zu etwa zwei Dritteln haushaltsfinanziert und 
zu einem Drittel mautfinanziert. Investitionen aus Steuer-
mitteln sind damit weiterhin der wichtigste Bestandteil der 
Infrastrukturfinanzierung der Bundesverkehrswege. 

Die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur der Straße, 
Schiene und Wasserstraße wird ergänzt durch EU-Mit-
tel: Dies sind Gemeinschaftszuschüsse für Transeuropäi-
sche Netze (TEN) und, bis zum Abschluss der Förderperio-
de 2007-2013, auch noch Mittel des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. 
Das TEN-Fördervolumen betrug im vergangenen Förder-
zeitraum 2007-2013 etwa 500 Mio. Euro. Für die projekt-
bezogene Gewährung von Zuschüssen aus der TEN-Haus-
haltslinie („Connecting Europe Facility”/CEF) stehen im 
Zeitraum 2014-2020 für alle Mitgliedstaaten 26,2 Mrd. Euro 
zur Verfügung. Davon sind 11,3 Mrd. Euro ausschließlich 
Empfängerländern des Kohäsionsfonds (wozu Deutsch-
land nicht gehört) vorbehalten. Für eine Förderung kom-
men Studien, Planungsleistungen und Investitionen zur 
Realisierung der Ziele und Netze gemäß der TEN-Leitli-
nie in Frage. Das Gros der Zuschüsse wird im Rahmen von 
Mehrjahresprogrammen vorrangig Schienen- und Binnen-

42 Hiervon werden bis zu 1,0 Mrd. Euro für die Schienenwege, bis zu 2,5 Mrd. 
Euro für die Bundesfernstraßen und bis zu 0,5 Mrd. Euro für die Bundes-
wasserstraßen benötigt. Der für die Schienenwege genannte Betrag um-
fasst neben den Bedarfsplanmaßnahmen auch 25 Mio. Euro p. a. für die 
Förderung von Investitionen Nichtbundeseigener Eisenbahnen (NE-Bah-
nen). Die erhöhte Investitionslinie berücksichtigt eine durchschnittliche 
jährliche Baupreissteigerung von 2 %. Mögliche Steigerungen des Erhal-
tungsbedarfs sind in die 14 Mrd. Euro noch nicht einbezogen.

43 Bericht der Kommission „Zukunft der Verkehrsinfrastrukturfinanzie-
rung“ vom Dezember 2012, Vorsitzender der Kommission Dr. Karl-Heinz-
Daehre, Minister a.D.

44 Beschluss der Sonder-Verkehrsministerkonferenz vom 2. Oktober2013 
in Berlin zu den Empfehlungen der Kommission „Nachhaltige Verkehrs-
infrastrukturfinanzierung“. Vorsitzender der Kommission Kurt Bodewig, 
Bundesminister a.D.



82 Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015

wasserstraßenprojekten zugewiesen. Zusätzlich sollen in-
novative Finanzierungsinstrumente (z. B. Projektanleihen) 
privates Kapital mobilisieren.

Mit der Finanzierung aus Steuern, der Lkw-Maut und EU-
Fördermitteln gibt es bereits verschiedene Quellen, aus de-
nen Investitionen in das Verkehrsnetz gespeist werden. Der 
Vergleich zwischen Investitionsbedarf und zur Verfügung 
stehenden Investitionsmitteln offenbart jedoch das grund-
sätzliche Problem: Die bisherige Finanzierungslinie wird 
dem weiter ansteigenden Investitionsbedarf nicht gerecht. 
Wenn trotz strikter Investitionspriorisierung das Verkehrs-
netz an vielen Stellen überlastet und in seiner Substanz ge-
fährdet bleibt, ist eine Erhöhung der Ausgaben unerlässlich. 
Deshalb gilt es, ideologiefrei über neue Wege der Finanzie-
rung von Verkehrsinfrastruktur nachzudenken. Dabei sollte 
auf den bestehenden Finanzierungsquellen aufgebaut wer-
den, d. h. auf Haushaltsfinanzierung ebenso wie auf Nutzer-
finanzierung. 

Ein Mittel, um die Haushaltsabhängigkeit der Verkehrsin-
frastrukturfinanzierung zu reduzieren, mehrjährige Pla-
nungs- und Finanzierungssicherheit zu schaffen und damit 
effizientere Bauabläufe zu erreichen, können Finanzie-
rungskreisläufe darstellen. In einem ersten Schritt wur-
de im Bundeshaushalt 2011 die Lkw-Maut nach Abzug der 
System- und Harmonisierungskosten erstmalig vollständig 
für Investitionen in die Straße verwendet (Finanzierungs-
kreislauf Straße). Durch die Ausweitung der Lkw-Maut auf 
vier- und mehrstreifige, an Bundesautobahnen angebunde-
ne Bundesstraßen im August 2012 wurde die Einnahmeba-
sis für den Finanzierungskreislauf Straße erweitert. Um die 
anstehenden Maßnahmen des Bedarfsplans Schiene um-
setzen zu können, haben sich die Bundesregierung und die 
DB AG auf eine zusätzliche Bereitstellung von Mitteln aus 
der Bahndividende zur Finanzierung von Neu- und Aus-

baumaßnahmen der Schiene verständigt (Finanzierungs-
kreislauf Schiene). Die Finanzierungslinie für die Bedarfs-
planmaßnahmen wurde so erneut auf das Niveau der Jahre 
2009 und 2010, als zusätzliche Mittel aus den beiden Kon-
junkturpaketen zur Verfügung standen, angehoben und da-
mit nominal verstetigt.

Die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und priva-
tem Know-how in Projekten mit Öffentlich-Privaten-Part-
nerschaften (ÖPP) hat vielfach Effizienzgewinne zur Folge, 
weil Bau, Erhaltung, Betrieb und (anteilige) Finanzierung 
unter Berücksichtigung des Lebenszyklusansatzes aus ei-
ner Hand erfolgen. Durch ÖPP im Bundesfernstraßen-
bau können eine Gesamtkostenoptimierung erreicht, Pro-
jekte mit hohem Bedarf früher begonnen und gleichzeitig 
Anreize zu einer qualitativ hochwertigen Bauweise und 
möglichst geringen Verkehrsbeeinträchtigungen für die 
Nutzer über die Vertragslaufzeit geschaffen werden. Ent-
scheidend für eine ÖPP-Realisierung ist, dass sie mindes-
tens ebenso wirtschaftlich wie eine sog. konventionelle Be-
schaffung ist. Durch Ausschöpfung von Effizienzvorteilen 
können die vorhandenen Haushaltsmittel gegebenenfalls 
wirtschaftlicher eingesetzt werden, woraus sich Spielräu-
me für die Finanzierung zusätzlicher Verkehrsinvestitio-
nen mit dringendem Bedarf ergeben. ÖPP ist aber primär 
kein Finanzierungsinstrument, sondern eine Beschaffungs-
alternative.

Klar ist daher auch: ÖPP im Bundesfernstraßenbau kann 
nur ergänzend Spielräume schaffen, wobei diese je nach 
Geschäftsmodellvariante variieren werden. Auch die EU-
Finanzierung leistet aufgrund ihres begrenzten Volumens 
nur einen gewissen Beitrag. Die Hauptsäulen der künfti-
gen Finanzierung des Investitionsbedarfs liegen deshalb im 
konventionellen Haushalt und in der Nutzerfinanzierung.
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8 Transparenz und Beteiligung
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Die Entscheidung über den Bedarf und die Dringlichkeit ei-
nes Projektes im BVWP markiert für den Planungsprozess 
und die dazugehörige Einbindung der Öffentlichkeit ei-
nen zentralen Baustein. Um dieser Bedeutung und den ge-
wachsenen Ansprüchen nach mehr Teilhabe an Infrastruk-
turentscheidungen nachzukommen, organisiert das BMVI 
die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erarbeitung des 
BVWP 2015 neu. Im Sinne der Akzeptanzverbesserung für 
Verkehrsinfrastrukturinvestitionen soll eine angemesse-
ne und frühzeitige Diskussion über die Verkehrsprojekte in 
Deutschland ermöglicht werden. 

Gegenüber den erprobten Beteiligungsverfahren auf Pro-
jektebene betritt die Bundesregierung beim BVWP teilwei-
se Neuland. Im Hinblick auf Komplexität und Umfang des 
Verfahrens zur Aufstellung des BVWP sowie unter Berück-
sichtigung der großen Zahl von potenziell zu Beteiligenden 
wird es aufgrund von Interessenkonflikten kaum möglich 
sein, zu allen Strategien, Methoden und Projekten immer 
Konsens zu erzielen. Die Aufgabe besteht darin, für die ver-
schiedenen Sichtweisen gegenseitiges Verständnis zu er-
zeugen, diese fundiert abzuwägen und eine fachgerechte 
Lösung zu erarbeiten, ohne die Abwägungen der konkreti-
sierenden Verwaltungsverfahren (Linienbestimmungsver-
fahren, Planfeststellungsverfahren) vorwegzunehmen. 
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Abbildung 19: Übersicht zur geplanten Öffentlichkeitsbeteiligung (Quelle: BMVBS (2012) Konzept zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der  
Erarbeitung des BVWP 2015)

Mit dem im Juni 2012 veröffentlichten „Konzept zur Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erarbeitung des 
Bundesverkehrswegeplans 2015“ hat das BMVI frühzei-
tig die Voraussetzungen für einen fairen und sachgerech-
ten Austausch der beteiligten Akteure geschaffen. Alle In-
teressierten werden prozessbegleitend über den Fortschritt 
der Arbeiten und Zwischenergebnisse informiert. Wie in 
der Vergangenheit werden die Bewertungsergebnisse zu-
sätzlich in einem Projektinformationssystem (PRINS) um-
fassend dargestellt. Erstmals werden die zur Bewertung 
angemeldeten Projekte nach Abschluss der Anmeldung 
veröffentlicht. Wichtige Aufgabe im BVWP 2015 wird es 
sein, die Nachvollziehbarkeit der Informationen weiter zu 
verbessern. Insbesondere müssen die Voraussetzungen ge-

schaffen werden, Informationen allgemein verständlich für 
jedermann zugänglich zu machen und eine Verfolgung der 
Projekthistorie – vom BVWP über die weiteren Planungs-
stufen bis zur Umsetzung – zu ermöglichen (z. B. mit ein-
heitlichen Projektnummern).

Neben den erweiterten Informationsmöglichkeiten ist für 
zentrale Meilensteine bei der Aufstellung des BVWP eine 
Mitwirkung der Öffentlichkeit in Konsultationsverfahren 
vorgesehen. Für Verbände werden anlassbezogen Konsul-
tationsgespräche angeboten. Insbesondere hat jeder Inter-
essierte die Möglichkeit, sich mit einer Stellungnahme zum 
Gesamtplanentwurf des BVWP 2015 (inkl. seiner Anlagen) 
und dem Umweltbericht zu äußern. Mit dem Konzept zur 
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Öffentlichkeitsbeteiligung geht das BMVI über die gesetzli-
chen Vorgaben der Beteiligung deutlich hinaus. Damit wer-
den die Voraussetzungen für ein gemeinsames Verständnis 
über die wichtigen Verkehrsinfrastrukturinvestitionen der 
Zukunft und deren Ausgestaltung geschaffen.

Die Langfassung des Konzepts zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei der Erarbeitung des BVWP 2015 steht auf den In-
ternetseiten des BMVI zum Herunterladen bereit.
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9 Qualitätssicherung und  
Wirkungskontrolle
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9.1 Qualitätssicherung der laufenden Arbeiten 
am BVWP 2015

An den BVWP als wichtigstes Steuerungsinstrument der 
Verkehrsinfrastrukturinvestitionen werden hohe Qualitäts-
ansprüche gestellt, denn er macht weitreichende Vorgaben 
zu den Investitionsschwerpunkten der kommenden 10 Jah-
re und bestimmt maßgeblich, ob ein konkretes Projekt in 
einer Region umgesetzt wird oder nicht. Entsprechend kri-
tisch werden die Methoden, Ergebnisse und Wirkungen des 
BVWP nicht nur von der Fachöffentlichkeit hinterfragt.

Für den BVWP 2015 und die Daten und Methoden seiner 
Erarbeitung wurde erstmals ein begleitender Qualitäts-
sicherungsprozess konzipiert. Dieser berücksichtigt ins-
besondere, dass das komplexe Aufstellungsverfahren des 
BVWP – von den Vorarbeiten der Prognose über die me-
thodische Weiterentwicklung in den Forschungsprojekten 
bis hin zu den Bewertungsrechnungen – die Koordination 
einer Vielzahl von Gutachtern und weiterer Akteure erfor-
dert. Mit der Qualitätssicherung wurden externe Fachko-
ordinatoren beauftragt, die den Gesamtprozess begleiten 
und das BMVI beraten, aber nicht selbst an der konkreten 
Erarbeitung der Inhalte beteiligt sind. 

Das aus drei Säulen bestehende Konzept der Fachkoordina-
toren umfasst die 

 y Qualitätssicherung der Prozesse (z. B. Zeitplan, Schnitt-
stellen zwischen Losen/Forschungsprojekten), 

 y Qualitätssicherung der Inhalte (z. B. Methoden, Da-
teninput, Zwischen-/Endergebnisse), 

 y Qualitätssicherung der Dokumentation (z. B. Nachvoll-
ziehbarkeit von Zwischen-/Endberichten).

Insbesondere in Bezug auf Inhalte wurden konkrete Quali-
tätssicherungsmaßnahmen (z. B. auszuweisende Prüfindi-
katoren) vereinbart, die von den Gutachtern bereitzustellen 
sind. Darüber hinaus prüfen die Fachkoordinatoren weitere 
Inhalte anhand stichprobenartiger Kontrollrechnungen. 

In Ergänzung der begleitenden Qualitätssicherung wird an-
lassbezogen im Rahmen der Forschungsprojekte externer 
Sachverstand einbezogen. In mehreren Expertenrunden 
wird insbesondere die BVWP-Bewertungsmethodik disku-
tiert (z. B. internationale Expertenrunde zum Bewertungs-
kriterium Zuverlässigkeit im November 2011). Gerade auch 
der Austausch mit Wissenschaftlern und Praktikern aus 
dem Ausland soll zu einer verbesserten Qualität des deut-
schen Bewertungsverfahrens beitragen.

Die verbesserten Methoden tragen direkt zu exakteren Be-
wertungsergebnissen bei. Darüber hinaus sichert der Bund 
seine Erkenntnisse anhand von Sensitivitätsrechnungen 
für die Nutzen-Kosten-Verhältnisse (s. Kapitel 5.4.5) sowie 
intensiven Plausibilitätsprüfungen für Kostenschätzungen 
(s. Kapitel 5.3) ab. 

9.2 Wirkungskontrolle

Ebenso wichtig wie die Qualitätssicherung der laufenden 
Arbeiten sind die spätere Kontrolle der Wirkungen sowie 
die rückblickende Beurteilung der Planungsinstrumen-
te. Unter Wirkungskontrolle (auch Überwachung oder Mo-
nitoring genannt) wird die Prüfung der durch die Durch-
führung des BVWP 2015 – also durch die Umsetzung der 
beschlossenen Infrastrukturvorhaben – verursachten Wir-
kungen (Nutzen und Kosten), verstanden. Auf Basis der 
Wirkungskontrolle und des zugehörigen Berichtswe-
sens setzt das BMVI seine Planungsverantwortung für den 
BVWP über den Zeitpunkt der Planentscheidung hinaus in 
der Umsetzungsphase fort.

Im Sinne einer regelmäßigen Wirkungskontrolle wer-
den wie bisher Bedarfsplanüberprüfungen dazu durchge-
führt, inwieweit die Infrastrukturprojekte des BVWP wei-
ter wirtschaftlich und verkehrstechnisch notwendig sind. 
Diese alle fünf Jahre gesetzlich vorgeschriebene Überprü-
fung erfolgt durch externe Gutachter und liefert jeweils für 
die Neuaufstellung eines Bundesverkehrswegeplans wert-
volle Hinweise (z. B. Optimierung der Projektzuschnit-
te). Im jährlich erscheinenden Verkehrsinvestitionsbericht 
legt das BMVI zudem gegenüber dem Deutschen Bundes-
tag Rechenschaft über die Verwendung der Haushaltsmit-
tel für die Bundesverkehrswege ab. Aus dem Bericht lassen 
sich grundsätzlich die verausgabten Finanzmittel projekt-
bezogen und nach Art (Erhaltung, Aus- und Neubau) nach-
vollziehen. Hier soll insbesondere die Möglichkeiten zur 
Nachverfolgung einzelner Projekte über die verschiedenen 
Planungsstufen hinweg verbessert werden (z. B. anhand 
einheitlicher Projektnummern).

Über die gesetzlichen Überwachungsinstrumente hinaus 
analysierte der Bund in der jüngeren Vergangenheit die 
Projektwirkungen. Beispielsweise wurde im Jahr 2005 eine 
Ex-Post-Bewertung von drei Schienenprojekten beauftragt 
und Weiterentwicklungsbedarf für die Bewertungsinstru-
mente abgeleitet45. Zeitnah zur BVWP-2015-Fertigstellung 
sollen für drei weitere Schienenprojekte Ex-Post-Analy-

45 BVU & ITP (2005): Ex-post-Bewertung als Erfolgskontrolle für fertigge-
stellte Vorhaben des Schienenverkehrswegebaus. Schlussbericht. FE-Nr. 
96.0794/2003/. Freiburg/München.
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sen durchgeführt werden. Für den Verkehrsträger Straße 
wurden insbesondere die Entwicklung der Investitionskos-
ten von Projekten zwischen den einzelnen Planungsstu-
fen (zwischen 2002 und 2008) sowie die zugrundeliegen-
den Ursachen untersucht46. Aus den Erkenntnissen dieses 
Forschungsprojektes wurde für den BVWP 2015 bereits 
ein neues Verfahren zur Projektanmeldung sowie Kosten-
schätzung und -plausibilisierung entwickelt. Die Erkennt-
nisse der Wirkungskontrollen fließen damit bereits heute 
in die Neuaufstellung des BVWP ein. Das BMVI prüft dabei 
auch erste Empfehlungen, die im Rahmen der Arbeitsgrup-
pe „Planung“ in der Reformkommission Großprojekte erar-
beitet werden. Hier wird vorgeschlagen, zukünftig alle Kos-
ten der Projekte durch den Vorhabenträger in einem noch 
vorzusehenden Detailierungsgrad so erfassen und aufberei-
ten zu lassen, dass Ex-Post-Analysen und Kostenplausibili-
sierungen erleichtert werden.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Überwachung der 
eingetretenen Umweltwirkungen des BVWP zu legen. Die-
se Aufgabe leitet sich insbesondere aus den Vorgaben der 
Strategischen Umweltprüfung (SUP) ab (vgl. §14m UVPG). 

Entsprechend den in der SUP verankerten Vorgaben hat 
das BMVI die Umweltauswirkungen des BVWP zu überwa-
chen, zu dokumentieren und bei Änderungen oder Neuauf-
stellungen des BVWP zu berücksichtigen. Dabei sollen ins-
besondere die Auswirkungen des Gesamtplans betrachtet 
werden. Allerdings existieren keine verbindlichen Vorgaben 
hinsichtlich der Überwachungsmethoden, der Zeitpunkte 
oder Häufigkeiten der Überwachung47. 

Wie im Forschungsprojekt zur „Integration der Strategi-
schen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswegepla-
nung“48 vorgeschlagen, soll die Wirkungskontrolle der SUP 
(Monitoring) an den zeitlichen Rhythmus der Bedarfsplan-
überprüfung angepasst werden. In einem SUP-Monitoring-
Bericht sind zusätzlich die aktuellen Erkenntnisse aus der 
Planumsetzung auf Basis der im Umweltbericht genutzten 
Indikatoren und Messmethoden darzustellen. Die genaue 
Ausgestaltung der Wirkungskontrolle obliegt dem BMVI 
im Rahmen der Aufstellung des BVWP 2015 und wird im 
Gesamtplanentwurf inkl. Umweltbericht verbindlich fest-
gelegt.

46 Beckers, Klatt, Reinke (2011): Kostenunterschätzungen im Planungspro-
zess für Bundesfernstraßen - Empirische Analysen sowie eine Diskussion 
von Fehlanreizen und weiteren Ursachen. Artikel aus der Zeitschrift: Zeit-
schrift für Verkehrswissenschaft Jg.: 82, Nr.3, 2011. Seite 149-173.

47 Bosch & Partner (2010): Erarbeitung eines Konzepts zur „Integration einer 
Strategischen Umweltprüfung in die Bundesverkehrswegeplanung“. End-
bericht Juli 2010. Hannover.

48 Siehe vorherige Fußnote



91Grundkonzeption für den Bundesverkehrswegeplan 2015

10 Fazit und Ausblick
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Mit der vorliegenden neuen Grundkonzeption für den 
Bundesverkehrswegeplan 2015 stellt das BMVI zentrale 
Weichen für die künftige Verkehrsinfrastrukturpolitik. Es 
werden darin die Herausforderungen für den neuen BVWP 
dargestellt, Ziele für den BVWP 2015 abgeleitet und der 
Verkehrsnetzzustand hinsichtlich dieser Ziele analysiert. 
Darüber hinaus legt die Grundkonzeption den Untersu-
chungsrahmen des neuen BVWP fest und vermittelt Ansät-
ze zur Überarbeitung der Bewertungsmethodik. Ausgehend 
von diesen Grundlagen wird ein nationales Prioritäten-
konzept entwickelt, die das Herzstück der neuen Grund-
konzeption darstellt. Die wichtigsten Aussagen der neuen 
Grundkonzeption lassen sich in 12 Kernpunkten zusam-
menfassen: 

1. Wir dürfen unsere Infrastruktur nicht auf Verschleiß 
fahren: Der Bedarf für Erhaltungs-/Ersatzinvestitionen 
wird im BVWP 2015 fachlich ermittelt und hat Vorrang 
vor Aus- und Neubauvorhaben.

2. Aus- und Neubau müssen streng am Bedarf orientiert 
sein: Vorhaben zur Engpassauflösung werden künftig in 
der zusätzlichen Kategorie „Vordringlicher Bedarf Plus 
(VB+)“ prioritär umgesetzt, sofern sie ökologisch ver-
träglich sind.

3. Hauptachsen stehen im Vordergrund: Verkehrsträger-
übergreifend werden als Zielgröße 80 % der Aus- und 
Neubaumittel für überregional bedeutsame Projekte re-
serviert.

4. Effiziente Verteilung und Anstieg der verfügbaren Fi-
nanzmittel müssen Hand in Hand gehen: Engpassana-
lysen und Erhaltungsbedarf zeigen, dass eine dauer-
hafte Anhebung der Finanzmittel auch bei strengerer 
Priorisierung dringend erforderlich ist.

5. Infrastrukturpolitik ist ein wichtiger Baustein der Ver-
kehrspolitik, muss aber fokussiert werden: Der BVWP 
konzentriert sich auf die durch Infrastruktur beein-
flussbaren Ziele.

6. Alles kommt auf den Prüfstand: Auch Vorhaben des 
letzten BVWP, die noch nicht begonnen wurden bzw. 
nicht bis 2015 in Bau gehen, werden erneut bewertet.

7. Vorhandene Infrastruktur besser nutzen: Der BVWP 
bezieht nunmehr alternative kapazitätssteigernde Maß-
nahmen systematisch in seine Prüfung mit ein.

8. Wir brauchen gute Entscheidungsgrundlagen: Egal ob 
Lärm, Verkehrssicherheit, Klimawirkung, Wachstums-
effekte oder Erreichbarkeiten – die ökonomischen, öko-
logischen, raumordnerischen und städtebaulichen Be-

wertungsverfahren werden systematisch überprüft und 
modernisiert.

9. Gesamtnetzplanung UND Einzelprojektbetrachtung: 
Der BVWP 2015 untersucht Einzelprojekte, bündelt de-
ren Korridorwirkung und vergleicht Verkehrsnetzalter-
nativen als Basis der Investitionsentscheidung.

10. Wir wollen Projekte realistischer planen: Die systemati-
sche Plausibilitätsprüfung von angemeldeten Projekten 
und deren Kosten wird gestärkt.

11. Entscheidungen absichern: Die Stabilität von Bewer-
tungsergebnissen wird hinsichtlich künftiger wirt-
schaftlicher Unsicherheiten und langfristiger demogra-
fischer Veränderungen in Sensitivitätsanalysen geprüft.

12. Ein gemeinsames Verständnis für die Infrastruktur er-
möglichen: Der BVWP 2015 wird transparent erarbei-
tet, dokumentiert und öffentlich diskutiert.

In der Grundkonzeption werden damit die Leitlinien für 
den nächsten Bundesverkehrswegeplan und die zukünf-
tige Infrastrukturentwicklung geschaffen. Konkrete Ver-
kehrsinfrastrukturmaßnahmen werden dabei noch nicht 
benannt. Dies kann sinnvollerweise erst erfolgen, wenn die 
Verkehrsprognose 2030, das überarbeitete Bewertungsver-
fahren sowie die auf dieser Grundlage ermittelten Ergeb-
nisse der Projektbewertungen vorliegen. Bis zur finalen 
Aufstellung des BVWP 2015 sind somit noch weitere wich-
tige Vorarbeiten zu leisten.

Die Erstellung der Verkehrsprognose 2030 soll bis Frühjahr 
2014 fertiggestellt werden. Parallel dazu erfolgt die Wei-
terentwicklung der Bewertungsmethodik der Bundesver-
kehrswegeplanung. In diesem Rahmen wird der Großteil 
der dafür vorgesehenen Forschungsprojekte in Kürze abge-
schlossen. Der Entwurf des überarbeiteten Bewertungsver-
fahrens wird im Frühjahr 2014 vorgelegt und zur Diskussi-
on gestellt.
 
Die Bewertungsrechnungen (Nutzen-Kosten-Analysen, 
umwelt- und naturschutzfachliche Beurteilungen, städte-
bauliche und raumordnerische Beurteilungen) werden in 
den Jahren 2014 und 2015 durchgeführt. Bewertet werden 
Projekte, die für den BVWP 2015 gemeldet und nach einer 
Vorprüfung durch das BMVI für eine weitere Betrachtung 
als grundsätzlich geeignet eingeschätzt werden. Aufgrund 
voneinander abweichender Verwaltungsstrukturen bei den 
drei Verkehrsträgern ist das Anmeldeverfahren zeitlich und 
inhaltlich unterschiedlich gestaltet. 

Nach Vorliegen aller Prognose- und Bewertungsergebnis-
se wird im Jahr 2015 der Entwurf des neuen BVWP mit den 
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Ländern, Ressorts und Verbänden abgestimmt bzw. erör-
tert. Dies schließt erstmals eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß den Vorgaben der Strategischen Umweltprüfung 
(SUP) ein. Danach werden der Entwurf des BVWP mit sei-
nen Anlagen und der Umweltbericht zu den Umweltaus-
wirkungen des Plans für eine Zeitdauer von mindestens ei-
nem Monat öffentlich zugänglich gemacht. Bürgerinnen 
und Bürger haben die Möglichkeit, sich zu diesen Unterla-
gen zu äußern. Nach Auswertung der Stellungnahmen folgt 
die abschließende Veröffentlichung des BVWP 2015.

Zum aktuellen Stand der Erarbeitung des BVWP 2015 wer-
den fortlaufend Informationen auf der Internetseite des 
BMVI (www.bmvi.de/BVWP2015) veröffentlicht.
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